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Internationaler Rechnungslegungsstandard 17  
Versicherungsverträge 

Zielsetzung 

1 IFRS 17 Versicherungsverträge regelt die Grundsätze für den Ansatz, die Bewertung, den Ausweis 

sowie die Angaben für Versicherungsverträge, die in den Anwendungsbereich dieses Standards fallen. 

Die Zielsetzung des IFRS 17 besteht darin sicherzustellen, dass ein Unternehmen relevante 

Informationen zur wahrheitsgetreuen Darstellung dieser Versicherungsverträge bereitstellt. Diese 

Informationen bieten den Abschlussadressaten eine Grundlage, um die Auswirkungen von 

Versicherungsverträgen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Zahlungsströme 

eines Unternehmens beurteilen zu können. 

2 Ein Unternehmen hat bei der Anwendung des IFRS 17 seine wesentlichen Rechte und Pflichten zu 

berücksichtigen, unabhängig davon, ob diese in einem Vertrag, in Gesetzen oder in Vorschriften begründet 

sind. Ein Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Parteien, die durchsetzbare Rechte und 

Pflichten begründet. Die Durchsetzbarkeit vertraglicher Rechte und Pflichten ist eine Rechtsfrage. Verträge 

können schriftlich oder mündlich geschlossen werden oder sich aus den Geschäftsgepflogenheiten eines 

Unternehmens ergeben. Die Vertragsbedingungen umfassen alle expliziten wie impliziten Bedingungen 

eines Vertrags. Bedingungen ohne wirtschaftliche Substanz (d. h. ohne wahrnehmbare Auswirkung auf den 

wirtschaftlichen Inhalt des Vertrags) sind vom Unternehmen jedoch unberücksichtigt zu lassen. Implizite 

Bedingungen eines Vertrags umfassen alle per Gesetz oder Vorschriften auferlegten Bedingungen. 

Gepflogenheiten und Verfahren für den Abschluss von Verträgen mit Kunden sind von Rechtsraum zu 

Rechtsraum, Branche zu Branche und Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Selbst innerhalb 

eines Unternehmens können sie variieren (und beispielsweise von der Kundenkategorie oder der Art der 

zugesagten Güter oder Dienstleistungen abhängen). 

Anwendungsbereich 

3 IFRS 17 ist von einem Unternehmen anzuwenden auf:  

a) von ihm ausgestellte Versicherungsverträge, einschließlich Rückversicherungsverträge; 

b) gehaltene Rückversicherungsverträge; und 

c) von ihm ausgestellte Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung, 

vorausgesetzt, das Unternehmen stellt auch Versicherungsverträge aus. 

4 Alle Verweise in IFRS 17 auf Versicherungsverträge finden auch Anwendung auf:  

a) gehaltene Rückversicherungsverträge, mit Ausnahme von:  

i) Verweisen auf ausgestellte Versicherungsverträge und 

ii) wie in den Paragraphen 60 bis 70A beschrieben. 

b) Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung gemäß Paragraph 3(c), 

ausgenommen Verweise auf Versicherungsverträge in Paragraph 3(c) und wie in Paragraph 71 

beschrieben. 

5 Alle Verweise auf ausgestellte Versicherungsverträge in IFRS 17 gelten auch für Versicherungsverträge, 

die von dem Unternehmen im Rahmen einer Übertragung von Versicherungsverträgen oder im Rahmen 

eines Unternehmenszusammenschlusses erworben wurden, mit Ausnahme der gehaltenen 

Rückversicherungsverträge. 

6 In Anhang A wird der Begriff „Versicherungsvertrag“ definiert, und Anhang B Paragraphen B2 bis B30 

enthält Leitlinien zur Definition eines Versicherungsvertrags. 

7 IFRS 17 ist von einem Unternehmen nicht anzuwenden auf:  
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a) Garantien, die vom Hersteller, Groß- oder Einzelhändler in Verbindung mit dem Verkauf seiner 

Waren oder Dienstleistungen an einen Kunden gewährt werden (siehe IFRS 15 Erlöse aus 

Verträgen mit Kunden).  

b) Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Arbeitgebern aus Versorgungsplänen für 

Arbeitnehmer (siehe IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer und IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung) 

und Verpflichtungen aus der Versorgungszusage, die unter leistungsorientierten 

Altersversorgungsplänen ausgewiesen werden (siehe IAS 26 Bilanzierung und Berichterstattung 

von Altersversorgungsplänen). 

c) vertragliche Anrechte oder vertragliche Verpflichtungen, die von der künftigen Nutzung oder 

vom künftigen Recht auf Nutzung eines nicht-finanziellen Postens (z. B. bestimmte 

Lizenzgebühren, Nutzungsentgelte, variable und andere bedingte Leasingzahlungen und ähnliche 

Posten) abhängen: vgl. IFRS 15, IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte und IFRS 16 

Leasingverhältnisse). 

d) vom Hersteller, Groß- oder Einzelhändler gewährte Restwertgarantien und Restwertgarantien 

eines Leasingnehmers, wenn sie Teil eines Leasingverhältnisses sind (siehe IFRS 15 und 

IFRS 16). 

e) finanzielle Garantien, es sei denn, der Garantiegeber hat zuvor ausdrücklich erklärt, dass er 

solche Verträge als Versicherungsverträge betrachtet und die auf Versicherungsverträge 

anwendbaren Rechnungslegungsmethoden angewandt hat. Der Garantiegeber muss wählen, ob er 

auf derartige finanzielle Garantien entweder IFRS 17 oder IAS 32 Finanzinstrumente: 

Darstellung, IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben und IFRS 9 Finanzinstrumente anwendet. Der 

Garantiegeber kann das Wahlrecht für jeden Vertrag einzeln ausüben, aber das für den jeweiligen 

Vertrag ausgeübte Wahlrecht ist unwiderruflich. 

f) im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses zu zahlende oder ausstehende bedingte 

Gegenleistungen (siehe IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse). 

g) Versicherungsverträge, bei denen das Unternehmen der Versicherungsnehmer ist, es sei denn, es 

handelt sich dabei um gehaltene Rückversicherungsverträge (vgl. Paragraph 3(b)).  

h) Kreditkartenverträge oder ähnliche Verträge, die Kredit- oder Zahlungsvereinbarungen enthalten, 

die die Definition eines Versicherungsvertrags erfüllen. Dies gilt jedoch nur dann, falls das 

Unternehmen bei Bepreisung des Vertrags mit einem bestimmten Kunden keine Bewertung des 

mit diesem individuellen Kunden verbundenen Versicherungsrisikos vornimmt (siehe IFRS 9 

und andere geltende IFRS-Standards). Wenn ein Unternehmen allerdings nach IFRS 9 eine in 

einen solchen Vertrag enthaltene Versicherungsdeckungskomponente abtrennen muss (siehe 

Paragraph 2.1(e)(iv) des IFRS 9), so muss es auf diese Komponente IFRS 17 anwenden. 

8 Manche Verträge erfüllen die Definition eines Versicherungsvertrags, doch ihr primärer Zweck besteht in 

der Erbringung von Dienstleistungen gegen ein festes Entgelt. Ein Unternehmen hat das Wahlrecht, auf 

solche von ihm selbst ausgestellten Verträge IFRS 15 anstelle von IFRS 17 anzuwenden, vorausgesetzt, 

dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das Unternehmen kann diese Entscheidung für jeden Vertrag 

einzeln treffen, aber die für den jeweiligen Vertrag getroffene Entscheidung ist unwiderruflich. Bedingung 

ist, dass:  

a) das Unternehmen dem mit einem einzelnen Kunden verbundenen Risiko bei der Bepreisung des 

Vertrags mit diesem Kunden nicht Rechnung trägt; 

b) der Vertrag den Kunden durch die Erbringung von Dienstleistungen und nicht durch 

Barzahlungen an den Kunden entschädigt; und 

c) das durch den Versicherungsvertrag übertragene Versicherungsrisiko in erster Linie aus der 

Nutzung der Dienstleistungen durch den Kunden entsteht, und nicht aus der Ungewissheit in 

Bezug auf die Kosten dieser Dienstleistungen. 

8A Manche Verträge erfüllen die Definition eines Versicherungsvertrags, begrenzen jedoch die 

Ausgleichszahlung im Versicherungsfall auf den Betrag, der ansonsten erforderlich wäre, um die durch den 

Vertrag begründete Verpflichtung des Versicherungsnehmers zu erfüllen (z. B. Darlehen mit Verzicht auf 

Rückzahlung im Todesfall). Ein Unternehmen hat das Wahlrecht, auf solche von ihm selbst ausgestellten 

Verträge entweder IFRS 17 oder IFRS 9 anzuwenden, falls diese Verträge nicht durch Paragraph 7 vom 

Anwendungsbereich des IFRS 17 ausgeschlossen sind. Das Unternehmen hat das Wahlrecht für jedes 

Portfolio von Versicherungsverträgen einzeln auszuüben, aber die für das jeweilige Portfolio getroffene 

Entscheidung ist unwiderruflich. 
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Kombination von Versicherungsverträgen 

9 Eine Reihe oder Serie von Versicherungsverträgen mit derselben oder einer verbundenen Gegenpartei kann 

eine wirtschaftliche Gesamtwirkung erzielen oder auf die Erzielung einer solchen ausgerichtet sein. Zur 

Bilanzierung des Inhalts derartiger Verträge kann es erforderlich sein, die Reihe oder Serie von Verträgen 

als Ganzes zu behandeln. Wenn beispielsweise die aus einem Vertrag erwachsenden Rechte oder Pflichten 

nichts Anderes bewirken, als die Rechte oder Pflichten eines anderen gleichzeitig mit derselben 

Gegenpartei geschlossenen Vertrags hinfällig zu machen, besteht die kombinierte Wirkung darin, dass 

keine Rechte oder Pflichten bestehen. 

Abtrennung von Komponenten eines Versicherungsvertrags 
(Paragraphen B31–B35) 

10 Ein Versicherungsvertrag kann eine oder mehrere Komponenten beinhalten, die, wären sie getrennte 

Verträge, in den Anwendungsbereich eines anderen Standards fielen. So kann ein Versicherungsvertrag 

beispielsweise eine Kapitalanlagekomponente und/oder eine Komponente für andere Dienstleistungen als 

die Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag beinhalten. Zur Bestimmung und Bilanzierung der 

Komponenten des Vertrags hat ein Unternehmen nach den Paragraphen 11 bis 13 zu verfahren. 

11 Ein Unternehmen:  

a) hat unter Anwendung des IFRS 9 zu bestimmen, ob ein getrennt zu bilanzierendes eingebettetes 

Derivat vorliegt und, sofern vorhanden, wie dieses Derivat zu bilanzieren ist.  

b) hat eine Kapitalanlagekomponente nur dann vom Basisversicherungsvertrag abzutrennen, wenn 

diese Komponente eigenständig abgrenzbar ist (siehe Paragraphen B31 bis B32). Das 

Unternehmen muss die abgetrennte Kapitalanlagekomponente nach IFRS 9 bilanzieren, es sei 

denn, es handelt sich um einen Kapitalanlagevertrag mit ermessensabhängiger 

Überschussbeteiligung, der in den Anwendungsbereich des IFRS 17 fällt (siehe Paragraph 3(c)). 

12 Nach Anwendung von Paragraph 11 zur Abtrennung etwaiger Zahlungsströme im Zusammenhang mit 

eingebetteten Derivaten und eigenständig abgrenzbaren Kapitalanlagekomponenten muss ein Unternehmen 

gemäß IFRS 15 Paragraph 7 jede etwaige Zusage zur Übertragung anderer eigenständig abgrenzbarer Güter 

oder Dienstleistungen als Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag auf einen Versicherungsnehmer 

vom Basisversicherungsvertrag abtrennen. Das Unternehmen hat derartige Zusagen nach IFRS 15 zu 

bilanzieren. Bei der Anwendung von IFRS 15 Paragraph 7 muss ein Unternehmen zur Abtrennung der 

Zusage die Paragraphen B33 bis B35 des IFRS 17 anwenden und beim erstmaligen Ansatz:  

a) IFRS 15 anwenden, um die Mittelzuflüsse entweder der Versicherungskomponente oder 

etwaigen Zusagen zur Bereitstellung anderer eigenständig abgrenzbarer Güter oder 

Dienstleistungen als Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag zuzuordnen; und 

b) die Mittelabflüsse entweder der Versicherungskomponente oder etwaigen anderen zugesagten 

Gütern oder Dienstleistungen als Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag zuordnen, die 

nach IFRS 15 bilanziert werden, sodass:  

i) Mittelabflüsse, die direkt mit jeder Komponente verbunden sind, dieser Komponente 

zugeordnet werden und 

ii) etwaige verbleibende Mittelabflüsse auf systematischer und rationaler Basis 

zugeordnet werden, unter Berücksichtigung von Mittelabflüssen, die das Unternehmen 

erwarten würde, wenn die Komponente ein gesonderter Vertrag wäre. 

13 Nach Anwendung der Paragraphen 11 bis 12 hat ein Unternehmen auf alle verbleibenden Komponenten des 

Basisversicherungsvertrags IFRS 17 anzuwenden. Im Folgenden beziehen sich alle Verweise auf 

eingebettete Derivate in IFRS 17 auf Derivate, die nicht vom Basisversicherungsvertrag abgetrennt wurden, 

und alle Verweise auf Kapitalanlagekomponenten beziehen sich auf Kapitalanlagekomponenten, die nicht 

vom Basisversicherungsvertrag abgetrennt wurden (mit Ausnahme der in den Paragraphen B31 bis B32 

enthaltenen Verweise). 

Aggregationsniveau von Versicherungsverträgen 

14 Ein Unternehmen hat Portfolios von Versicherungsverträgen zu bestimmen. Ein Portfolio umfasst 

Versicherungsverträge mit ähnlichen Risiken, die gemeinsam gesteuert werden. Für Verträge 

innerhalb einer Sparte ist zu erwarten, dass diese ähnlichen Risiken ausgesetzt sind und daher dem 

gleichen Portfolio zugeordnet werden, wenn sie gemeinsam gesteuert werden. Bei Verträgen in 
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verschiedenen Sparten (beispielsweise Verträge mit Einmalprämie und festen Jahresbeträgen im 

Vergleich zu Lebensversicherungen mit regulärer Laufzeit) würde nicht von ähnlichen Risiken 

ausgegangen und folglich würde man erwarten, dass sie verschiedenen Portfolios angehören. 

15 Die Paragraphen 16–24 gelten für ausgestellte Versicherungsverträge. Die Anforderungen in Bezug 

auf das Aggregationsniveau von gehaltenen Rückversicherungsverträgen sind in Paragraph 61 

enthalten. 

16 Ein Unternehmen unterteilt ein Portfolio ausgestellter Versicherungsverträge in mindestens:  

a) eine Gruppe von Verträgen, die bei erstmaligem Ansatz belastend sind (soweit vorhanden); 

b) eine Gruppe von Verträgen, bei denen beim erstmaligen Ansatz keine signifikante 

Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass diese belastend werden (soweit vorhanden) und 

c) eine Gruppe mit den verbleibenden Verträgen eines Portfolios (soweit vorhanden). 

17 Verfügt ein Unternehmen über angemessene und belastbare Informationen, die darauf schließen lassen, 

dass eine Reihe von Verträgen bei Anwendung des Paragraphen 16 derselben Gruppe angehören werden, 

kann das Unternehmen diese Reihe von Verträgen bewerten, um zu bestimmen, ob sie belastend sind (siehe 

Paragraph 47) und das Unternehmen kann die Reihe von Verträgen beurteilen, um festzustellen, ob sie 

keine signifikante Wahrscheinlichkeit aufweisen, in der Folge zu belastenden Verträgen zu werden (siehe 

Paragraph 19). Verfügt das Unternehmen nicht über angemessene und belastbare Informationen, die darauf 

schließen lassen, dass eine Reihe von Verträgen alle derselben Gruppe angehören werden, hat es durch 

Prüfung der einzelnen Verträge die Gruppe zu bestimmen, zu der die Verträge gehören. 

18 Bei ausgestellten Verträgen, auf die das Unternehmen den Prämienallokationsansatz anwendet (siehe die 

Paragraphen 53–59), hat das Unternehmen davon auszugehen, dass keine Verträge im Portfolio bei 

erstmaligem Ansatz belastend sind, es sei denn, Fakten und Umstände deuten auf etwas anderes hin. Ein 

Unternehmen hat zu prüfen, ob Verträge, die bei erstmaligem Ansatz nicht belastend sind, keine 

signifikante Wahrscheinlichkeit aufweisen, dass sie in der Folge zu belastenden Verträgen werden, und 

bewertet zu diesem Zweck die Wahrscheinlichkeit von Änderungen bei zugrunde zu legenden Fakten und 

Umständen. 

19 Bei ausgestellten Verträgen, auf die das Unternehmen den Prämienallokationsansatz nicht anwendet (siehe 

die Paragraphen 53 bis 54), hat das Unternehmen zu beurteilen, ob Verträge, die beim erstmaligen Ansatz 

nicht belastend sind, keine signifikante Wahrscheinlichkeit aufweisen, dass sie belastend werden können:  

a) aufgrund der Wahrscheinlichkeit von Änderungen der Annahmen, welche – sofern sie 

vorkommen – dazu führen würden, dass die Verträge belastend werden; 

b) unter Heranziehung von Informationen über Schätzungen, die vom internen Berichtswesen des 

Unternehmens zur Verfügung gestellt werden. Folglich darf ein Unternehmen bei der 

Beurteilung, ob Verträge, die bei erstmaligem Ansatz nicht belastend sind, eine signifikante 

Wahrscheinlichkeit aufweisen, dass sie belastend werden  

i) Informationen, die vom internen Berichtswesen zur Verfügung gestellt werden 

bezüglich der Auswirkungen von Änderungen bei Annahmen zu verschiedenen 

Verträgen, auf die Wahrscheinlichkeit, dass sie belastend werden, nicht 

unberücksichtigt lassen; aber: 

ii) ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, zusätzliche Informationen einzuholen, die über 

das hinausgehen, was im internen Berichtswesen in Bezug auf die Auswirkungen von 

Änderungen der Annahmen zu verschiedenen Verträgen vorgesehen ist. 

20 Wenn unter Anwendung der Paragraphen 14 bis 19 Verträge eines Portfolios in verschiedene Gruppen 

fallen würden, nur weil Gesetze oder Vorschriften die tatsächliche Fähigkeit des Unternehmens spezifisch 

einschränken, einen unterschiedlichen Preis oder ein unterschiedliches Leistungsniveau für 

Versicherungsnehmer mit unterschiedlichen Eigenschaften festzulegen, kann das Unternehmen diese 

Verträge derselben Gruppe zuordnen. Das Unternehmen darf diesen Paragraphen nicht analog auf andere 

Sachverhalte anwenden. 

21 Ein Unternehmen darf die in Paragraph 16 beschriebenen Gruppen unterteilen. So kann ein Unternehmen 

sich beispielsweise entscheiden, die Portfolios aufzuteilen in:  

a) mehrere Gruppen, die beim erstmaligen Ansatz nicht belastend sind, wenn das interne 

Berichtswesen des Unternehmens Informationen liefert, die folgende Unterscheidungen 

ermöglichen:  

i) unterschiedliche Profitabilitätsniveaus oder 

ii) unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, dass Verträge nach dem erstmaligen Ansatz 

belastend werden und 
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b) mehr als eine Gruppe von Verträgen, die beim erstmaligen Ansatz belastend sind, wenn das 

interne Berichtswesen detaillierte Informationen in Bezug auf das Ausmaß, zu dem die Verträge 

belastend sind, liefert. 

22 Ein Unternehmen darf Verträge, die mit mehr als einem Jahr Abstand voneinander ausgestellt 

wurden, nicht in ein und dieselbe Gruppe aufnehmen. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen 

erforderlichenfalls die in den Paragraphen 16 bis 21 beschriebenen Gruppen weiter zu unterteilen. 

23 Eine Gruppe von Versicherungsverträgen umfasst einen einzelnen Vertrag, wenn dies das Ergebnis der 

Anwendung der Paragraphen 14 bis 22 ist. 

24 Ein Unternehmen hat die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des IFRS 17 auf die durch Anwendung der 

Paragraphen 14 bis 23 bestimmten Vertragsgruppen anzuwenden. Ein Unternehmen hat die Gruppen beim 

erstmaligen Ansatz zu bestimmen und Verträge den Gruppen unter Anwendung von Paragraph 28 

hinzuzufügen. Das Unternehmen darf in der Folge keine Neubeurteilung der Zusammensetzung der 

Gruppen vornehmen. Zur Bewertung einer Gruppe von Verträgen kann ein Unternehmen die 

Erfüllungswerte auf einem höheren Aggregationsniveau als dem der Gruppe oder des Portfolios schätzen, 

vorausgesetzt, das Unternehmen ist in der Lage, die angemessenen Erfüllungswerte bei der Bewertung der 

Gruppe nach den Paragraphen 32(a), 40(a)(i) und 40(b) aufzunehmen, indem diese Schätzungen den 

Gruppen von Verträgen zugeordnet werden. 

Ansatz 

25 Eine Gruppe von Versicherungsverträgen ist vom ausstellenden Unternehmen zum frühesten der 

folgenden Zeitpunkte anzusetzen:  

a) zu Beginn des Deckungszeitraums der Gruppe von Verträgen; 

b) zum Zeitpunkt, an welchem die erste Zahlung eines Versicherungsnehmers in der Gruppe 

fällig wird und 

c) für eine Gruppe von belastenden Verträgen, wenn die Gruppe belastend wird. 

26 Wenn es kein vertragliches Fälligkeitsdatum gibt, gilt die erste Zahlung des Versicherungsnehmers dann als 

fällig, wenn sie eingeht. Ein Unternehmen ist verpflichtet, vor dem frühesten der in den Paragraphen 25(a) 

und 25(b) festgelegten Zeitpunkten unter Anwendung von Paragraph 16 zu bestimmen, ob Verträge eine 

Gruppe belastender Verträge bilden, wenn Fakten und Umstände darauf hinweisen, dass eine solche 

Gruppe besteht. 

27 [gestrichen] 

28 Bei dem Ansatz einer Gruppe von Versicherungsverträgen in einer Berichtsperiode darf ein Unternehmen 

nur Verträge berücksichtigen, die – jeder für sich – eines der in Paragraph 25 festgelegten Kriterien 

erfüllen, und das Unternehmen muss die Abzinsungssätze zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes (vgl. 

Paragraph B73) und die in der Berichtsperiode erbrachten Deckungseinheiten schätzen (vgl. 

Paragraph B119). Vorbehaltlich der Paragraphen 14 bis 22 kann ein Unternehmen nach Ende einer 

Berichtsperiode weitere Verträge in die Gruppe aufnehmen. Die Aufnahme eines Vertrags in die Gruppe 

hat in der Berichtsperiode zu erfolgen, in der dieser Vertrag eines der in Paragraph 25 dargestellten 

Kriterien erfüllt. Dies kann zu einer Änderung bei der Bestimmung der Abzinsungssätze zum Zeitpunkt des 

erstmaligen Ansatzes unter Anwendung von Paragraph B73 führen. Ein Unternehmen wendet die 

geänderten Abzinsungssätze ab Beginn der Berichtsperiode, in der die neuen Verträge in die Gruppe 

aufgenommen werden, an. 

Abschlusskosten (Paragraphen B35A bis B35D) 

28A Ein Unternehmen hat seine Abschlusskosten unter Anwendung der Paragraphen B35A bis B35B nach einer 

systematischen und rationalen Methode auf Gruppen von Versicherungsverträgen aufzuteilen, es sei denn, 

es übt das Wahlrecht aus, sie unter Anwendung von Paragraph 59(a) als Aufwand zu erfassen. 

28B Wenn ein Unternehmen Paragraph 59(a) nicht anwendet, muss es die gezahlten Abschlusskosten (oder 

Abschlusskosten, die unter Anwendung eines anderen IFRS-Standards als Verbindlichkeit angesetzt 

wurden) als Vermögenswert ansetzen, bevor die zugehörige Gruppe von Versicherungsverträgen bilanziert 

wird. Ein Unternehmen hat für jede zugehörige Gruppe von Versicherungsverträgen einen solchen 

Vermögenswert auszuweisen. 

28C Ein Unternehmen hat den für die Abschlusskosten angesetzten Vermögenswert auszubuchen, wenn die 

Abschlusskosten unter Anwendung von Paragraph 38(c)(i) oder Paragraph 55(a)(iii) in der Bewertung der 

zugehörigen Gruppe von Versicherungsverträgen enthalten sind. 
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28D Wenn Paragraph 28 anzuwenden ist, hat ein Unternehmen die Paragraphen 28B bis 28C in Einklang mit 

Paragraph B35C anzuwenden. 

28E Am Ende jeder Berichtsperiode muss ein Unternehmen die Werthaltigkeit der für Abschlusskosten 

angesetzten Vermögenswerte beurteilen, wenn Fakten und Umstände auf eine mögliche Wertminderung 

hindeuten (siehe Paragraph 35D). Wenn das Unternehmen eine Wertminderung feststellt, muss es den 

Buchwert des Vermögenswerts anpassen und den Wertminderungsaufwand erfolgswirksam erfassen. 

28F Ein Unternehmen hat eine vollständige oder teilweise Aufholung eines in früheren Perioden unter 

Anwendung von Paragraph 28E erfassten Wertminderungsaufwands erfolgswirksam zu erfassen und den 

Buchwert des Vermögenswerts zu erhöhen, soweit die Bedingungen für eine Wertminderung nicht mehr 

vorliegen oder sich verbessert haben. 

 Bewertung (Paragraphen B36 bis B119F) 

29 Die Paragraphen 30 bis 52 sind von dem Unternehmen auf alle unter den IFRS 17 fallenden Gruppen von 

Versicherungsverträgen anzuwenden, mit folgenden Ausnahmen:  

a) für Gruppen von Versicherungsverträgen, die eines der in Paragraph 53 genannten Kriterien 

erfüllen, kann ein Unternehmen die Bewertung der Gruppe unter Anwendung des 

Prämienallokationsansatzes gemäß den Paragraphen 55 bis 59 vereinfachen. 

b) auf Gruppen von gehaltenen Rückversicherungsverträgen hat ein Unternehmen gemäß den 

Paragraphen 63 bis 70A die Paragraphen 32 bis 46 anzuwenden. Der Paragraph 45 

(Versicherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung) und die Paragraphen 47 bis 52 

(Belastende Verträge) gelten nicht für Gruppen von gehaltenen Rückversicherungsverträgen. 

c) auf Gruppen von Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung hat ein 

Unternehmen die Paragraphen 32 bis 52 in der durch Paragraph 71 geänderten Fassung 

anzuwenden. 

30 Bei Anwendung von IAS 21 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf eine Gruppe von 

Versicherungsverträgen, die zu Zahlungsströmen in einer Fremdwährung führen, hat ein Unternehmen die 

Gruppe von Verträgen, einschließlich der vertraglichen Servicemarge, als monetären Posten zu behandeln. 

31 Im Abschluss eines Unternehmens, das Versicherungsverträge begibt, darf der Erfüllungswert nicht das 

Risiko der Nichterfüllung dieses Unternehmens widerspiegeln (das Risiko der Nichterfüllung ist in IFRS 13 

Bemessung des beizulegenden Zeitwerts definiert). 

Bewertung beim erstmaligen Ansatz (Paragraphen B36 bis B95F) 

32 Bei erstmaligem Ansatz ist eine Gruppe von Versicherungsverträgen zu bewerten als die Summe aus:  

a) dem Erfüllungswert, der sich zusammensetzt aus:  

i) Schätzungen der zukünftigen Zahlungsströme (Paragraphen 33 bis 35); 

ii) einer Anpassung, die den Zeitwert des Geldes und die finanziellen Risiken, die mit 

den zukünftigen Zahlungsströmen verbunden sind, widerspiegelt, sofern die 

finanziellen Risiken nicht bei den Schätzungen der zukünftigen Zahlungsströme 

berücksichtigt wurden (Paragraph 36); und 

iii) einer Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken (Paragraph 37). 

b) der vertraglichen Servicemarge, bewertet unter Anwendung der Paragraphen 38 bis 39. 

Schätzungen der zukünftigen Zahlungsströme (Paragraphen B36 bis B71) 

33 In die Bewertung einer Gruppe von Versicherungsverträgen sind alle zukünftigen Zahlungsströme 

innerhalb der Vertragsgrenze jedes einzelnen Vertrags in der Gruppe einzubeziehen (siehe 

Paragraph 34). Bei Anwendung von Paragraph 24 kann ein Unternehmen die zukünftigen 

Zahlungsströme auf einer höheren Aggregationsebene schätzen und dann die resultierenden 

Erfüllungswerte den einzelnen Gruppen von Versicherungsverträgen zuordnen. Die Schätzungen der 

zukünftigen Zahlungsströme 

a) müssen auf unverzerrte Art und Weise alle angemessenen und belastbaren Informationen 

beinhalten, die ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand über Betrag, zeitlichen 

Anfall und Unsicherheit der zukünftigen Zahlungsströme verfügbar sind (siehe 

Paragraphen B37 bis B41). Um dies zu tun, hat das Unternehmen den Erwartungswert 
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(d. h. den wahrscheinlichkeitsgewichteten Mittelwert) der gesamten Bandbreite der 

möglichen Ergebnisse zu schätzen. 

b) müssen die Unternehmensperspektive widerspiegeln, vorausgesetzt, die Schätzungen der 

relevanten Marktvariablen stehen mit den beobachtbaren Marktpreisen für diese 

Marktvariablen in Einklang (siehe Paragraphen B42 bis B53). 

c) müssen aktuell sein: Die Schätzungen müssen die Bedingungen zum Bewertungszeitpunkt 

widerspiegeln, einschließlich der zu diesem Zeitpunkt zugrunde gelegten Annahmen für die 

Zukunft (siehe Paragraphen B54 bis B60). 

d) müssen explizit sein: Das Unternehmen hat die Risikoanpassung für nicht-finanzielle 

Risiken getrennt von den anderen Schätzungen zu schätzen (siehe Paragraph B90). Das 

Unternehmen hat auch die Zahlungsströme getrennt von der Anpassung für den Zeitwert 

des Geldes und die finanziellen Risiken zu schätzen, es sei denn, die angemessenste 

Bewertungsmethode kombiniert diese Schätzungen (siehe Paragraph B46). 

34 Zahlungsströme liegen innerhalb der Grenzen eines Versicherungsvertrags, wenn sie aus wesentlichen 

Rechten und Pflichten entstehen, die während der Berichtsperiode bestehen, in der das Unternehmen den 

Versicherungsnehmer zur Zahlung der Prämien zwingen kann oder in der das Unternehmen die wesentliche 

Verpflichtung hat, für den Versicherungsnehmer Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag zu erbringen 

(siehe Paragraphen B61 bis B71). Eine wesentliche Verpflichtung zur Erbringung von Leistungen gemäß 

dem Versicherungsvertrag endet, wenn:  

(a) das Unternehmen die praktische Fähigkeit besitzt, die Risiken des einzelnen 

Versicherungsnehmers neu zu bewerten und folglich einen Preis oder ein Leistungsniveau 

festzulegen, das diesen Risiken vollkommen Rechnung trägt, oder 

b) beide nachstehenden Kriterien erfüllt sind:  

i) das Unternehmen besitzt die praktische Fähigkeit, die Risiken des Portfolios von 

Versicherungsverträgen, in dem der Vertrag enthalten ist, neu zu bewerten, und 

folglich einen Preis oder ein Leistungsniveau festzulegen, das diesen Risiken 

vollkommen Rechnung trägt und 

ii) bei der Preisfestsetzung der Prämien bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Risiken neu 

bewertet werden, werden die Risiken im Zusammenhang mit Zeiträumen nach dem 

Zeitpunkt der Neubewertung nicht berücksichtigt. 

35 Beträge im Zusammenhang mit erwarteten Prämien oder erwarteten Schadensfällen außerhalb der 

Vertragsgrenze des Versicherungsvertrags dürfen nicht als Verbindlichkeit oder Vermögenswert erfasst 

werden. Diese Beträge beziehen sich auf zukünftige Versicherungsverträge. 

Abzinsungssätze (Paragraphen B72 bis B85) 

36 Schätzungen zukünftiger Zahlungsströme sind anzupassen, um den Zeitwert des Geldes und die mit 

diesen Zahlungsströmen verbundenen finanziellen Risiken widerzuspiegeln, sofern die finanziellen 

Risiken nicht bei den Schätzungen der zukünftigen Zahlungsströme berücksichtigt wurden. Die auf 

die Schätzung der zukünftigen Zahlungsströme gemäß Paragraph 33 angewandten Abzinsungssätze 

haben 

a) den Zeitwert des Geldes, die Merkmale der Zahlungsströme und die Liquiditätsmerkmale 

der Versicherungsverträge widerzuspiegeln; 

b) in Einklang zu stehen mit beobachtbaren aktuellen Marktpreisen (soweit vorhanden) für 

Finanzinstrumente mit Zahlungsströmen, deren Eigenschaften sich mit denen der 

Versicherungsverträge decken (z. B. hinsichtlich des zeitlichen Anfalls, der Währung und 

der Liquidität); und 

c) die Auswirkungen solcher Faktoren auszuschließen, die zwar die beobachtbaren 

Marktpreise beeinflussen, sich aber nicht auf die zukünftigen Zahlungsströme der 

Versicherungsverträge auswirken. 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken (Paragraphen B86 bis B92) 

37 Ein Unternehmen hat die Schätzung des Barwerts der zukünftigen Zahlungsströme um eine 

Entschädigung anzupassen, die das Unternehmen für das Tragen der Unsicherheit aus nicht-

finanziellen Risiken hinsichtlich des Betrags und des zeitlichen Anfalls der Zahlungsströme verlangt. 
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Vertragliche Servicemarge 

38 Die vertragliche Servicemarge ist eine Komponente des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit 

für die Gruppe von Versicherungsverträgen. Sie stellt den noch nicht realisierten Gewinn dar, den 

das Unternehmen bei der zukünftigen Erbringung von Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag 

ausweisen wird. Wenn weder Paragraph 47 (belastende Verträge) noch Paragraph B123A 

(versicherungstechnische Erträge in Bezug auf Paragraph 38(c)(ii)) anwendbar sind, hat ein 

Unternehmen die vertragliche Servicemarge beim erstmaligen Ansatz einer Gruppe von 

Versicherungsverträgen mit einem Betrag zu bewerten, der zu keinem Ertrag oder Aufwand führt 

aus:  

a) erstmaligem Ansatz des Betrags des Erfüllungswerts, bewertet unter Anwendung der 

Paragraphen 32 bis 37; 

b) Zahlungsströmen, die zu diesem Zeitpunkt aus Verträgen der Gruppe entstehen; 

c) der Ausbuchung zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes von: 

i) unter Anwendung von Paragraph 28C angesetzten Vermögenswerten für die 

Abschlusskosten; und 

ii) anderen in Vorperioden angesetzten Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten 

für Zahlungsströme in Bezug auf die Gruppe von Verträgen, die in Paragraph 

B66A festgelegt werden. 

39 Bei Versicherungsverträgen, die durch eine Übertragung von Versicherungsverträgen oder durch einen 

Unternehmenszusammenschluss im Rahmen des IFRS 3 erworben wurden, ist Paragraph 38 gemäß den 

Paragraphen B93 bis B95F anzuwenden. 

Folgebewertung 

40 Der Buchwert einer Gruppe von Versicherungsverträgen zum Ende einer Berichtsperiode ist die 

Summe aus:  

a) der Deckungsrückstellung, bestehend aus: 

i) dem Erfüllungswert, der sich auf zukünftige Leistungen bezieht, die der Gruppe 

zu diesem Zeitpunkt zugeordnet wurden, bewertet unter Anwendung der 

Paragraphen 33 bis 37 und B36 bis B92; 

ii) der vertraglichen Servicemarge der Gruppe zu diesem Zeitpunkt, bewertet unter 

Anwendung der Paragraphen 43 bis 46, und 

b) der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle, die den Erfüllungswert in 

Bezug auf vergangene Leistungen umfasst, welcher der Gruppe zu diesem Zeitpunkt 

zugeordnet wurde, bewertet unter Anwendung der Paragraphen 33 bis 37 und B36 bis B92. 

41 Ein Unternehmen hat Erträge und Aufwendungen für folgende Änderungen beim Buchwert der 

Deckungsrückstellung zu erfassen:  

(a) versicherungstechnische Erträge: zur Reduzierung der Deckungsrückstellung aufgrund 

von im Zeitraum erbrachten Leistungen, bewertet unter Anwendung der 

Paragraphen B120 bis B124; 

b) versicherungstechnische Aufwendungen: für Verluste bei Gruppen belastender Verträge 

und Wertaufholungen dieser Verluste (siehe die Paragraphen 47 bis 52) und 

c) versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen: für die Auswirkungen des 

Zeitwerts des Geldes und die Auswirkungen der finanziellen Risiken gemäß Paragraph 87. 

42 Ein Unternehmen hat Erträge und Aufwendungen für folgende Änderungen beim Buchwert der 

Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle zu erfassen:  

a) versicherungstechnische Aufwendungen: für den Anstieg der Rückstellung aufgrund von 

im Zeitraum eingetretener Schäden und Aufwendungen, ausgenommen etwaige 

Kapitalanlagekomponenten; 

b) versicherungstechnische Aufwendungen: für etwaige spätere Änderungen des 

Erfüllungswerts im Zusammenhang mit eingetretenen Schäden und eingetretenen 

Aufwendungen und 

c) versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen: für die Auswirkungen des 

Zeitwerts des Geldes und die Auswirkungen der finanziellen Risiken gemäß Paragraph 87. 
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Vertragliche Servicemarge (Paragraphen B96 bis B119B) 

43 Die vertragliche Servicemarge zum Abschlussstichtag stellt den Gewinn in einer Gruppe von 

Versicherungsverträgen dar, der noch nicht erfolgswirksam erfasst wurde, da er sich auf die unter 

den Verträgen in der Gruppe zu erbringenden zukünftigen Leistungen bezieht. 

44 Bei Versicherungsverträgen ohne direkte Überschussbeteiligung ist der Buchwert der vertraglichen 

Servicemarge einer Gruppe von Verträgen zum Abschlussstichtag gleich dem Buchwert zu Beginn der 

Berichtsperiode, berichtigt um:  

a) die Auswirkungen etwaiger neuer Verträge, die der Gruppe hinzugefügt wurden (vgl. 

Paragraph 28); 

b) die Aufzinsung des Buchwerts der vertraglichen Servicemarge während des Berichtszeitraums, 

bewertet zu den in Paragraph B72(b) bestimmten Abzinsungssätzen;  

c) die Änderungen des Erfüllungswerts im Zusammenhang mit künftigen Leistungen gemäß den 

Paragraphen B96 bis B100, außer wenn 

i) diese Erhöhungen des Erfüllungswerts den Buchwert der vertraglichen Servicemarge 

übersteigen und zu einem Verlust führen (siehe Paragraph 48(a)); oder 

ii) diese Reduzierungen des Erfüllungswerts unter Anwendung von Paragraph 50(b) der 

Verlustkomponente der Deckungsrückstellung zugeordnet werden. 

d) die Auswirkung etwaiger Wechselkursdifferenzen auf die vertragliche Servicemarge; und 

e) den in der Berichtsperiode aufgrund der Übertragung von Leistungen gemäß dem 

Versicherungsvertrag als versicherungstechnische Erträge angesetzten Betrag, der ermittelt wird, 

indem die am Abschlussstichtag (vor einer etwaigen Aufteilung) verbleibende vertragliche 

Servicemarge unter Anwendung von Paragraph B119 auf den gegenwärtigen und künftigen 

Deckungszeitraum aufgeteilt wird.  

45 Für Versicherungsverträge mit Merkmalen der direkten Überschussbeteiligung (vgl. die Paragraphen B101 

bis B118) ist der Buchwert der vertraglichen Servicemarge einer Gruppe von Verträgen zum Ende der 

Berichtsperiode gleich dem Buchwert zu Beginn der Berichtsperiode, der um die in den Buchstaben a) bis 

e) genannten Beträge berichtigt wird. Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Berichtigungen 

gesondert zu bestimmen. Es kann vielmehr ein kombinierter Betrag für einige oder alle Berichtigungen 

bestimmt werden. Bei den Berichtigungen handelt es sich um:  

a) die Auswirkungen etwaiger neuer Verträge, die der Gruppe hinzugefügt wurden (vgl. 

Paragraph 28); 

b) die Änderung der Höhe des Anteils des Unternehmens am beizulegenden Zeitwert der zugrunde 

liegenden Referenzwerte (siehe Paragraph B104(b)(i), außer wenn:  

i) Paragraph B115 (zur Risikobegrenzung) Anwendung findet;  

ii) der Rückgang der Höhe des Anteils des Unternehmens am beizulegenden Zeitwert der 

zugrunde liegenden Referenzwerte den Buchwert der vertraglichen Servicemarge 

übersteigt und dies zu einem Verlust führt (vgl. Paragraph 48); oder 

iii) die Erhöhung des Anteils des Unternehmens am beizulegenden Zeitwert der zugrunde 

liegenden Referenzwerte den in Ziffer ii) genannten Betrag umkehrt. 

c) die Änderungen des Erfüllungswerts im Zusammenhang mit Leistungen in der Zukunft gemäß 

den Paragraphen B101 bis B118, außer wenn:  

i) Paragraph B115 (zur Risikobegrenzung) Anwendung findet;  

ii) diese Erhöhungen des Erfüllungswerts den Buchwert der vertraglichen Servicemarge 

übersteigen und dies zu einem Verlust führt (vgl. Paragraph 48); oder 

iii) diese Reduzierungen des Erfüllungswerts unter Anwendung von Paragraph 50(b) der 

Verlustkomponente der Deckungsrückstellung zugeordnet werden.  

d) die Auswirkung etwaiger Wechselkursdifferenzen auf die vertragliche Servicemarge und 

e) den in der Berichtsperiode aufgrund der Übertragung von Leistungen gemäß dem 

Versicherungsvertrag als versicherungstechnische Erträge angesetzten Betrag, der ermittelt wird, 

indem die am Abschlussstichtag (vor jeglicher Aufteilung) verbleibende vertragliche 

Servicemarge unter Anwendung von Paragraph B119 auf den gegenwärtigen und künftigen 

Deckungszeitraum aufgeteilt wird.  
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46 Einige Änderungen der vertraglichen Servicemarge gleichen Änderungen des Erfüllungswerts für die 

Deckungsrückstellung aus, sodass es zu keinen Änderungen am Gesamtbuchwert der Deckungsrückstellung 

kommt. Sofern Änderungen der vertraglichen Servicemarge nicht die Änderungen des Erfüllungswerts der 

Deckungsrückstellung ausgleichen, hat ein Unternehmen Erträge und Aufwendungen für die Änderungen 

unter Anwendung von Paragraph 41 zu erfassen. 

Belastende Verträge 

47 Versicherungsverträge gelten bei ihrem erstmaligen Ansatz als belastend, wenn die dem Vertrag 

zugeordneten Erfüllungswerte, die im Vorfeld angesetzten Zahlungen für Abschlusskosten und etwaige 

sich aus dem Vertrag zum Zeitpunkt seines erstmaligen Ansatzes ergebende Zahlungsströme insgesamt zu 

einem Nettomittelabfluss führen. Diese Verträge sind unter Anwendung von Paragraph 16(a) von nicht 

belastenden Verträgen abzugrenzen. Sofern Paragraph 17 anwendbar ist, kann ein Unternehmen die Gruppe 

belastender Verträge durch Bewertung einer Reihe von Verträgen (anstatt einzelner Verträge) festlegen. Ein 

Unternehmen hat in Bezug auf den Nettomittelabfluss für die Gruppe belastender Verträge einen Verlust 

erfolgswirksam zu erfassen, wobei der Buchwert der Verbindlichkeit der Gruppe den Erfüllungswerten 

entspricht und die vertragliche Servicemarge gleich null ist. 

48 Eine Gruppe von Versicherungsverträgen wird bei einer Folgebewertung belastend (oder belastender), 

wenn die folgenden Beträge den Buchwert der vertraglichen Servicemarge übersteigen:  

a) ungünstige Änderungen der der Gruppe zugeordneten Erfüllungswerte in Bezug auf zukünftige 

Leistungen aufgrund von Änderungen der geschätzten zukünftigen Zahlungsströme und der 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken; und 

b) für eine Gruppe von Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung: der Rückgang 

des betragsmäßigen Anteils des Unternehmens am beizulegenden Zeitwert der zugrunde 

liegenden Referenzwerte. 

In diesem Fall hat das Unternehmen unter Anwendung der Paragraphen 44(c)(i), 45(b)(ii) und 45(c)(ii) 

einen Verlust in Höhe dieser übersteigenden Differenz erfolgswirksam zu erfassen. 

49 Ein Unternehmen hat eine Verlustkomponente der Deckungsrückstellung einer bestehenden Gruppe 

festzulegen (oder zu erhöhen), welche die unter Anwendung der Paragraphen 47 bis 48 bestimmten 

Verluste abbildet. Die Verlustkomponente bestimmt die Beträge, die erfolgswirksam als Wertaufholungen 

von Verlusten aus belastenden Gruppen ausgewiesen und folglich bei der Bestimmung der 

versicherungstechnischen Erträge ausgeschlossen werden. 

50 Nachdem ein Unternehmen einen Verlust bei einer belastenden Gruppe von Versicherungsverträgen erfasst 

hat, ordnet es wie folgt zu:  

a) die nachfolgenden Änderungen der Erfüllungswerte der Deckungsrückstellung gemäß 

Paragraph 51 systematisch wie folgt:  

i) der Verlustkomponente der Deckungsrückstellung; und 

ii) der Deckungsrückstellung, ausgenommen die Verlustkomponente. 

b) nur der Verlustkomponente, bis diese Komponente auf null reduziert ist: 

i) einen etwaigen späteren Rückgang der der Gruppe zugeordneten Erfüllungswerte in 

Bezug auf zukünftige Leistungen aufgrund von Änderungen der geschätzten 

zukünftigen Zahlungsströme und aufgrund der Risikoanpassung für nicht-finanzielle 

Risiken; und 

ii) etwaige spätere Erhöhungen des betragsmäßigen Anteils des Unternehmens am 

beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte. 

 Unter Anwendung der Paragraphen 44(c)(ii), 45(b)(iii) und 45(c)(iii) ist die vertragliche 

Servicemarge nur um den Betrag anzupassen, um den der Rückgang über dem der 

Verlustkomponente zugewiesen Betrag liegt. 

51 Die unter Anwendung von Paragraph 50(a) zuzuordnenden nachfolgenden Änderungen der Erfüllungswerte 

der Deckungsrückstellung sind 

a) Schätzungen des Zeitwerts zukünftiger Zahlungsströme für Schadensforderungen und Ausgaben, 

die aus der Deckungsrückstellung aufgrund der entstandenen versicherungstechnischen 

Aufwendungen ausscheiden; 

b) Änderungen der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken, die aufgrund des Abbaus von 

Risiken erfolgswirksam erfasst werden und 
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c) versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen. 

52 Die nach Paragraph 50(a) erforderliche systematische Zuordnung muss dazu führen, dass die gemäß den 

Paragraphen 48 bis 50 der Verlustkomponente zugeordneten Gesamtbeträge am Ende des 

Deckungszeitraums einer Gruppe von Verträgen gleich null sind. 

Prämienallokationsansatz 

53 Ein Unternehmen kann die Bewertung einer Gruppe von Versicherungsverträgen dann und nur dann durch 

die Anwendung des Prämienallokationsansatzes gemäß den Paragraphen 55 bis 59 vereinfachen, wenn 

beim erstmaligen Ansatz der Gruppe 

a) das Unternehmen vernünftigerweise davon ausgehen kann, dass diese Vereinfachung zu einer 

Bewertung der Deckungsrückstellung für die Gruppe führt, die sich nicht wesentlich von 

derjenigen unterscheidet, die aus der Anwendung der Anforderungen in den Paragraphen 32 bis 

52 hervorgehen würde, oder 

b) der Deckungszeitraum jedes Vertrags in der Gruppe (einschließlich Leistungen gemäß dem 

Versicherungsvertrag aus allen Prämien innerhalb der zu diesem Zeitpunkt unter Anwendung von 

Paragraph 34 bestimmten Vertragsgrenzen) nicht mehr als ein Jahr beträgt. 

54 Das in Paragraph 53(a) genannte Kriterium ist nicht erfüllt, wenn das Unternehmen beim erstmaligen 

Ansatz der Gruppe eine signifikante Variabilität der Erfüllungswerte erwartet, was die Bewertung der 

Deckungsrückstellung während der Periode vor Eintreten eines Schadens beeinflussen würde. Die 

Variabilität der Erfüllungswerte steigt beispielsweise an im Zusammenhang mit:  

a) der Höhe der künftigen Zahlungsströme im Zusammenhang mit in die Verträge eingebetteten 

Derivaten und 

b) der Länge des Deckungszeitraums der Gruppe von Verträgen. 

55 Wendet ein Unternehmen den Prämienallokationsansatz an, hat es die Deckungsrückstellung wie folgt zu 

bemessen:  

a) Beim erstmaligen Ansatz entspricht der Buchwert der Verbindlichkeit:  

i) den etwaigen beim erstmaligen Ansatz erhaltenen Prämien; 

ii) abzüglich der Abschlusskosten zu diesem Zeitpunkt, es sei denn, das Unternehmen 

macht von seinem Wahlrecht Gebrauch, die Zahlungen unter Anwendung von 

Paragraph 59(a) als Aufwand zu erfassen; und 

iii) zuzüglich oder abzüglich des etwaigen Betrags aus der Ausbuchung, zu diesem 

Zeitpunkt, von: 

1. unter Anwendung von Paragraph 28C als Abschlusskosten angesetzten 

Vermögenswerten; und 

2. in Paragraph B66A festgelegten anderen im Vorfeld für Zahlungsströme in 

Bezug auf die Gruppe von Verträgen angesetzten Vermögenswerten oder 

Verbindlichkeiten. 

b) Zum Ende einer jeden Folgeberichtsperiode entspricht der Buchwert der Verbindlichkeit dem 

Buchwert zum Beginn der Berichtsperiode 

i) zuzüglich den in der Periode erhaltenen Prämien; 

ii) abzüglich der Abschlusskosten; es sei denn, das Unternehmen macht von seinem 

Wahlrecht Gebrauch, die Zahlungen unter Anwendung von Paragraph 59(a) als 

Aufwand zu erfassen; 

iii) zuzüglich der Amortisation der Zahlungen für Abschlusskosten, die in der 

Berichtsperiode als Aufwand erfasst wurden; es sei denn, das Unternehmen macht von 

seinem Wahlrecht Gebrauch, die Abschlusskosten unter Anwendung von 

Paragraph 59(a) als Aufwand zu erfassen; 

iv) zuzüglich einer etwaigen Anpassung einer Finanzierungskomponente unter 

Anwendung von Paragraph 56; 

v) abzüglich des Betrags, der für die in dieser Berichtsperiode erbrachten 

Versicherungsleistungen als versicherungstechnische Erträge ausgewiesen wurde 

(siehe Paragraph B126), und 
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vi) abzüglich der Kapitalanlagekomponenten, die gezahlt oder auf die Rückstellung für 

noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle übertragen wurden. 

56 Haben Versicherungsverträge einer Gruppe eine signifikante Finanzierungskomponente, ist der Buchwert 

der Deckungsrückstellung zu diskontieren, um den Zeitwert des Geldes und den Effekt der finanziellen 

Risiken unter Verwendung der Abzinsungssätze gemäß Paragraph 36 widerzuspiegeln, wie beim 

erstmaligen Ansatz bestimmt. Das Unternehmen kann auf diese Anpassung des Buchwerts der 

Deckungsrückstellung zur Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes und des Effekts der finanziellen 

Risiken verzichten, wenn das Unternehmen beim erstmaligen Ansatz erwartet, dass zwischen der 

Erbringung der einzelnen Versicherungsleistungen und der damit verbunden Prämien-Fälligkeitszeitpunkte 

nicht mehr als ein Jahr liegt.  

57 Wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Deckungszeitraums Fakten und Umstände darauf 

hinweisen, dass eine Gruppe von Versicherungsverträgen belastend ist, ist die Differenz zu berechnen 

zwischen 

a) dem Buchwert der Deckungsrückstellung, bestimmt nach Paragraph 55; und 

b) dem Erfüllungswert, der sich auf den zukünftigen Versicherungsschutz der Gruppe bezieht, unter 

Anwendung der Paragraphen 33 bis 37 und B36 bis B92. Wenn das Unternehmen jedoch bei 

Anwendung von Paragraph 59(b) die Rückstellung für noch nicht abgewickelte 

Versicherungsfälle nicht um den Zeitwert des Geldes und den Effekt der finanziellen Risiken 

anpasst, dann darf es eine derartige Anpassung auch nicht beim Erfüllungswert berücksichtigen. 

58 Sofern der in Paragraph 57(b) beschriebene Erfüllungswert den Buchwert gemäß Paragraph 57(a) 

übersteigt, hat das Unternehmen einen Verlust erfolgswirksam zu erfassen und die Deckungsrückstellung 

zu erhöhen. 

59 Bei Anwendung des Prämienallokationsansatzes hat ein Unternehmen  

a) die Möglichkeit, jegliche Abschlusskosten als Aufwand zu erfassen, wenn diese Kosten 

entstehen, vorausgesetzt der Deckungszeitraum eines jeden Vertrags in der Gruppe beim 

erstmaligen Ansatz beträgt höchstens ein Jahr; 

b) die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle für die Gruppe von 

Versicherungsverträgen mit dem Erfüllungswert bezogen auf die eingetretenen Schäden unter 

Anwendung der Paragraphen 33 bis 37 und B36 bis B92 zu bewerten. Das Unternehmen ist 

jedoch nicht verpflichtet, zukünftige Geldströme um den Zeitwert des Geldes und um die 

Auswirkung finanzieller Risiken anzupassen, wenn davon ausgegangen wird, dass diese 

Zahlungsströme innerhalb höchstens eines Jahres ab Eintreten des Schadens zu zahlen sind oder 

vereinnahmt werden. 

Gehaltene Rückversicherungsverträge 

60 Die Anforderungen in IFRS 17 werden für gehaltene Rückversicherungsverträge modifiziert, wie in den 

Paragraphen 61 bis 70A dargelegt. 

61 Portfolios mit gehaltenen Rückversicherungsverträgen sind unter Anwendung der Paragraphen 14 bis 24 zu 

unterteilen, außer dass die Verweise auf belastende Verträge in diesen Absätzen zu ersetzen sind durch 

einen Verweis auf Verträge, bei denen es beim erstmaligen Ansatz einen Nettogewinn gibt. Bei einigen 

gehaltenen Rückversicherungsverträgen führt die Anwendung der Paragraphen 14 bis 24 zu einer Gruppe, 

welche einen einzigen Vertrag umfasst. 

Ansatz 

62 Anstatt Paragraph 25 anzuwenden, hat ein Unternehmen eine Gruppe von gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen zum folgenden Zeitpunkt zu erfassen: 

a) entweder zu Beginn des Deckungszeitraums der Gruppe von gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen, oder, falls dieser Fall früher eintritt, 

b) zu dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen unter Anwendung von Paragraph 25(c) eine Gruppe 

von belastenden zugrunde liegenden Versicherungsverträgen erfasst, falls das Unternehmen den 

zugehörigen gehaltenen Rückversicherungsvertrag in der Gruppe der gehaltenen 

Rückversicherungsverträge zu diesem Zeitpunkt oder vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen hat. 

62A Ungeachtet des Paragraphen 62(a) hat ein Unternehmen mit dem Ansatz einer Gruppe von gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen, die eine anteilige Deckung bieten, bis zu dem Zeitpunkt zu warten, zu dem 
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der erstmalige Ansatz jedes zugrunde liegenden Versicherungsvertrags erfolgt ist, falls dieser Zeitpunkt erst 

nach dem Beginn des Deckungszeitraums der Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen liegt. 

Bewertung 

63 Bei Anwendung der Bewertungsanforderungen der Paragraphen 32 bis 36 auf gehaltene 

Rückversicherungsverträge hat das Unternehmen, soweit auch die zugrunde liegenden Verträge unter 

Anwendung dieser Paragraphen bewertet werden, zur Bewertung des Barwerts der geschätzten künftigen 

Zahlungsströme für die Gruppe der gehaltenen Rückversicherungsverträge und des Barwerts der 

geschätzten künftigen Zahlungsströme für die Gruppe(n) der zugrunde liegenden Versicherungsverträge 

von konsistenten Annahmen auszugehen. Zusätzlich hat das Unternehmen bei der Bewertung des Barwerts 

der geschätzten künftigen Zahlungsströme für die Gruppe der gehaltenen Rückversicherungsverträge die 

Auswirkungen des Risikos der Nichterfüllung durch den Aussteller des Rückversicherungsvertrags, 

einschließlich der Auswirkungen von Sicherheiten und Verlusten aus Streitigkeiten, zu berücksichtigen. 

64 Anstatt Paragraph 37 anzuwenden, hat ein Unternehmen die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken 

so zu bestimmen, dass dieser Betrag der Höhe des Risikos entspricht, das vom Versicherungsnehmer der 

Gruppe der Rückversicherungsverträge auf den Aussteller dieser Verträge übertragen wird. 

65 Die Anforderungen gemäß Paragraph 38 im Zusammenhang mit der Bestimmung der vertraglichen 

Servicemarge beim erstmaligen Ansatz werden geändert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es bei 

einer Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen keinen nicht realisierten Gewinn gibt, sondern 

stattdessen Nettokosten oder einen Nettogewinn beim Erwerb der Rückversicherung. Sofern Paragraph 65a 

keine Anwendung findet, hat das Unternehmen beim erstmaligen Ansatz jegliche Nettokosten oder 

Nettogewinne beim Erwerb der Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen als vertragliche 

Servicemarge – bewertet zu einem Betrag, der der Summe folgender Elemente entspricht – auszuweisen: 

a) die Erfüllungswerte; 

b) der zu diesem Zeitpunkt ausgebuchte Betrag der in Vorperioden angesetzten Vermögenswerte 

oder Verbindlichkeiten für Zahlungsströme in Bezug auf die Gruppe von gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen; 

c) jegliche Zahlungsströme, die zu diesem Zeitpunkt anfallen; und 

d) die unter Anwendung von Paragraph 66A erfolgswirksam erfassten Erträge. 

65A Falls die Nettokosten für den Erwerb der Rückversicherungsdeckung sich auf Ereignisse vor dem Erwerb 

der Gruppe der gehaltenen Rückversicherungsverträge beziehen, hat das Unternehmen – ungeachtet der 

Bestimmungen von Paragraph B5 – diese Kosten sofort aufwandswirksam zu erfassen.  

66 Anstatt Paragraph 44 anzuwenden, hat ein Unternehmen die vertragliche Servicemarge für eine Gruppe von 

gehaltenen Rückversicherungsverträgen zum Abschlussstichtag zu dem Buchwert zu bewerten, der zu 

Beginn der Berichtsperiode bestimmt wurde, berichtigt um:  

a) die Auswirkungen etwaiger neuer Verträge, die der Gruppe hinzugefügt wurden (vgl. 

Paragraph 28); 

b) die Aufzinsung des Buchwerts der vertraglichen Servicemarge, bewertet zu den in 

Paragraph B72(b) angegebenen Abzinsungssätzen; 

ba) die unter Anwendung von Paragraph 66A in der Berichtsperiode erfolgswirksam erfassten 

Erträge; 

bb) Auflösungen einer unter Anwendung von Paragraph 66B (siehe Paragraph B119F) 

ausgewiesenen Verlustrückerstattungskomponente, sofern es sich bei diesen Auflösungen nicht 

um Änderungen der Erfüllungswerte der Gruppe der gehaltenen Rückversicherungsverträge 

handelt; 

c) Änderungen der Erfüllungswerte, bewertet zu den in Paragraph B72(c) angegebenen 

Abzinsungssätzen, sofern sich die Änderung auf zukünftige Leistungen bezieht, es sei denn 

i) die Änderung resultiert aus einer Änderung der einer Gruppe zugrunde liegender 

Versicherungsverträge zugeordneten Erfüllungswerte, welche die vertragliche 

Servicemarge für die Gruppe der zugrunde liegenden Versicherungsverträge nicht 

berichtigt; oder 

ii) die Änderung resultiert aus der Anwendung der Paragraphen 57 bis 58 (belastende 

Verträge), wenn das Unternehmen eine Gruppe von zugrunde liegenden 

Versicherungsverträgen unter Anwendung des Prämienallokationsansatzes bewertet. 

d) die Auswirkung etwaiger Wechselkursdifferenzen aufgrund der vertraglichen Servicemarge und 
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e) den aufgrund von in der Berichtsperiode erhaltenen Leistungen erfolgswirksam erfassten Betrag, 

der ermittelt wird, indem die am Abschlussstichtag (vor einer etwaigen Aufteilung) verbleibende 

vertragliche Servicemarge unter Anwendung von Paragraph B119 auf den gegenwärtigen und 

künftigen Deckungszeitraum der Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen aufgeteilt 

wird.  

66A Ein Unternehmen hat die vertragliche Servicemarge einer Gruppe gehaltener Rückversicherungsverträge 

anzupassen und infolgedessen einen Ertrag auszuweisen, wenn das Unternehmen beim erstmaligen Ansatz 

einer belastenden Gruppe zugrunde liegender Versicherungsverträge oder bei der Hinzufügung von 

belastenden zugrunde liegenden Versicherungsverträgen zu einer Gruppe einen Verlust ausweist (siehe die 

Paragraphen B119C bis B119E). 

66B Ein Unternehmen hat für den Vermögenswert für den zukünftigen Versicherungsschutz für eine Gruppe 

von gehaltenen Rückversicherungsverträgen eine Verlustrückerstattungskomponente festzulegen (oder 

anzupassen), welche die Aufholung der unter Anwendung der Paragraphen 66(c)(i) bis (ii) und 66A 

ausgewiesenen Verluste abbildet. Die Verlustrückerstattungskomponente bestimmt die Beträge, die 

erfolgswirksam als Auflösung/Ausbuchung von Aufholungen von Verlusten aus gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen ausgewiesen werden und die folglich von der Aufteilung der an den 

Rückversicherer gezahlten Prämien ausgeschlossen sind (siehe Paragraph B119F). 

67 Änderungen bei den Erfüllungswerten, die auf Änderungen beim Risiko der Nichterfüllung durch den 

Aussteller eines gehaltenen Rückversicherungsvertrags zurückgehen, beziehen sich nicht auf künftige 

Leistungen und dürfen nicht zu einer Berichtigung der vertraglichen Servicemarge führen. 

68 Gehaltene Rückversicherungsverträge können nicht belastend sein. Folglich finden die Anforderungen der 

Paragraphen 47 bis 52 keine Anwendung. 

Prämienallokationsansatz für gehaltene Rückversicherungsverträge 

69 Ein Unternehmen kann den Prämienallokationsansatz gemäß den Paragraphen 55 bis 56 und 59 anwenden 

(der unter Berücksichtigung der Merkmale der gehaltenen Rückversicherungsverträge angepasst wird, 

welche sich von ausgestellten Versicherungsverträgen unterscheiden, beispielsweise in Bezug auf die 

Generierung von Aufwendungen oder die Reduzierung von Aufwendungen anstatt Erträgen), um die 

Bewertung einer Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen zu vereinfachen, wenn beim 

erstmaligen Ansatz der Gruppe 

a) das Unternehmen bei vernünftiger Betrachtungsweise erwartet, dass sich die daraus ergebende 

Bewertung nicht wesentlich vom Ergebnis der Anwendung der Anforderungen der 

Paragraphen 63 bis 68 unterscheiden würde; oder 

b) der Deckungszeitraum eines jeden Vertrags in der Gruppe der gehaltenen 

Rückversicherungsverträge (einschließlich Versicherungsdeckung aus allen Prämien innerhalb 

der zu diesem Zeitpunkt unter Anwendung von Paragraph 34 festgelegten Vertragsgrenzen) 

höchstens ein Jahr beträgt. 

70 Ein Unternehmen kann die in Paragraph 69(a) genannte Bedingung nicht erfüllen, wenn es beim 

erstmaligen Ansatz der Gruppe von einer signifikanten Variabilität der Erfüllungswerte ausgeht, was die 

Bewertung des aktivierten zukünftigen Versicherungsschutzes während der Periode vor Eintreten eines 

Schadens beeinflussen würde. Die Variabilität der Erfüllungswerte steigt beispielsweise an im 

Zusammenhang mit:  

a) der Höhe der künftigen Zahlungsströme im Zusammenhang mit in die Verträge eingebettete 

Derivate und 

b) der Länge des Deckungszeitraums der Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen. 

70A Wenn ein Unternehmen eine Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen unter Anwendung des 

Prämienallokationsansatzes bewertet, hat es Paragraph 66A anzuwenden und den Buchwert des 

Vermögenswertes für den zukünftigen Versicherungsschutz anzupassen, anstatt die vertragliche 

Servicemarge anzupassen. 

Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger 
Überschussbeteiligung 

71 Ein Kapitalanlagevertrag mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung geht nicht mit der Übertragung 

eines signifikanten Versicherungsrisikos einher. Folglich werden die Bestimmungen des IFRS 17 

Versicherungsverträge zu Kapitalanlageverträgen mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung wie 

folgt geändert:  
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a) der Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes (siehe die Paragraphen 25 und 28) ist der Zeitpunkt, zu 

dem das Unternehmen Vertragspartei wird. 

b) die Vertragsgrenze (siehe Paragraph 34) wird geändert, sodass Zahlungsströme sich dann 

innerhalb der Vertragsgrenze befinden, wenn sie aus einer wesentlichen Pflicht des 

Unternehmens zur Leistung einer Zahlung zum gegenwärtigen oder zu einem zukünftigen 

Zeitraum resultieren. Das Unternehmen hat keine wesentliche Pflicht zur Leistung einer Zahlung, 

wenn es praktisch in der Lage ist, einen Preis für die Zusage der Zahlung festzulegen, welche 

dem zugesagten Betrag der Zahlung und den verbundenen Risiken voll und ganz Rechnung trägt; 

c) die Allokation der vertraglichen Servicemarge (siehe die Paragraphen 44(e) und 45(e) wird 

geändert, sodass das Unternehmen die vertragliche Servicemarge über die Laufzeit der Gruppe 

von Verträgen auf systematische Art und Weise erfasst, wobei der Übertragung von 

Kapitalanlageleistungen gemäß Vertrag Rechnung getragen wird. 

Änderung und Ausbuchung 

Änderung eines Versicherungsvertrags 

72 Sind die Bedingungen eines Versicherungsvertrags geändert worden, beispielsweise durch eine 

Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien oder durch eine Änderung der Rechtsvorschriften, hat ein 

Unternehmen den ursprünglichen Vertrag auszubuchen und den geänderten Vertrag unter Anwendung des 

IFRS 17 oder anderer anwendbarer Standards als neuen Vertrag einzubuchen, jedoch nur dann, wenn eine 

der unter (a) bis (c) genannten Bedingungen erfüllt ist. Die Ausübung eines in den Vertragsbedingungen 

vorgesehenen Rechts ist keine Änderung der Vertragsbedingungen. Die Bedingungen sind: 

a) Wären die geänderten Vertragsbedingungen bei Vertragsabschluss vorgesehen gewesen, hätte 

dies zu Folgendem geführt:  

i) der geänderte Vertrag wäre unter Anwendung der Paragraphen 3 bis 8A nicht in den 

Anwendungsbereich des IFRS 17 gefallen; 

ii) ein Unternehmen hätte unter Anwendung der Paragraphen 10 bis 13 verschiedene 

Komponenten vom Basisversicherungsvertrag abgetrennt, was zu einem anderen 

Versicherungsvertrag geführt hätte, der in den Anwendungsbereich des IFRS 17 

gefallen wäre; 

iii) der geänderte Vertrag hätte unter Anwendung von Paragraph 34 eine wesentlich andere 

Vertragsgrenze gehabt; oder 

iv) der geänderte Vertrag wäre unter Anwendung der Paragraphen 14 bis 24 in eine andere 

Gruppe von Verträgen aufgenommen worden; 

b) Der ursprüngliche Vertrag entsprach der Definition eines Versicherungsvertrags mit direkter 

Überschussbeteiligung, der geänderte Vertrag entspricht dieser Definition dagegen nicht mehr, 

oder umgekehrt; oder 

c) Das Unternehmen hat den Prämienallokationsansatz gemäß den Paragraphen 53 bis 59 oder den 

Paragraphen 69 bis 70 auf den ursprünglichen Vertrag angewandt, die Vertragsmodifikationen 

haben jedoch dazu geführt, dass der Vertrag die in Paragraph 53 oder Paragraph 69 

vorgeschriebenen Kriterien für die Anwendung dieses Ansatzes nicht mehr erfüllt. 

73 Erfüllt eine Vertragsänderung keine der in Paragraph 72 genannten Bedingungen, hat das Unternehmen 

Änderungen der Zahlungsströme, die auf die Vertragsänderung zurückzuführen sind, als Änderungen der 

geschätzten Erfüllungswerte unter Anwendung der Paragraphen 40 bis 52 zu behandeln. 

Ausbuchung 

74 Ein Unternehmen hat einen Versicherungsvertrag nur dann auszubuchen,  

a) wenn er erloschen ist, d. h. wenn die im Versicherungsvertrag genannte Verpflichtung 

erloschen, erfüllt oder gekündigt ist; oder 

b) wenn eine der in Paragraph 72 genannten Bedingungen erfüllt ist. 

75 Wenn ein Versicherungsvertrag erloschen ist, besteht für das Unternehmen kein Risiko mehr und das 

Unternehmen ist folglich nicht mehr verpflichtet, wirtschaftliche Ressourcen zu übertragen, um den 

Versicherungsvertrag zu erfüllen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise einen Rückversicherungsvertrag 
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abschließt, hat es den zugrunde liegenden Versicherungsvertrag/die zugrunde liegenden 

Versicherungsverträge nur dann auszubuchen, wenn er erloschen ist/wenn sie erloschen sind. 

76 Ein Unternehmen bucht einen Versicherungsvertrag aus einer Gruppe von Verträgen aus, indem die 

folgenden Bestimmungen des IFRS 17 angewandt werden:  

(a) Die der Gruppe zugeordneten Erfüllungswerte werden unter Anwendung der 

Paragraphen 40(a)(i) und 40(b) berichtigt, um den Barwert der künftigen Zahlungsströme und die 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken im Zusammenhang mit Rechten und Pflichten, 

welche aus der Gruppe ausgebucht wurden, zu eliminieren; 

b) Die vertragliche Servicemarge der Gruppe wird um die unter (a) beschriebene Änderung der 

Erfüllungswerte berichtigt, sofern dies nach den Paragraphen 44(c) und 45(c) vorgeschrieben ist, 

es sei denn, Paragraph 77 findet Anwendung; und 

c) Die Anzahl der Deckungseinheiten für die erwarteten verbleibenden künftigen Leistungen gemäß 

dem Versicherungsvertrag wird berichtigt, um den aus der Gruppe ausgebuchten 

Deckungseinheiten Rechnung zu tragen. Die Höhe der in der Berichtsperiode erfolgswirksam 

erfassten vertraglichen Servicemarge wird unter Anwendung von Paragraph B119 auf der 

Grundlage dieser berichtigten Anzahl berechnet. 

77 Wenn ein Unternehmen einen Versicherungsvertrag ausbucht, weil es diesen Vertrag an einen Dritten 

überträgt, oder wenn ein Unternehmen unter Anwendung von Paragraph 72 einen Versicherungsvertrag 

ausbucht und einen neuen Vertrag einbucht, darf es nicht nach Paragraph 76(b) verfahren, sondern das 

Unternehmen hat stattdessen 

a) die vertragliche Servicemarge der Gruppe, aus welcher der Vertrag ausgebucht wurde (sofern 

dies nach den Paragraphen 44(c) und 45(c) vorgeschrieben ist), entweder um die Differenz 

zwischen (i) und (ii) zu berichtigen (bei auf einen Dritten übertragenen Verträgen) oder um die 

Differenz zwischen (i) und (iii) (bei unter Anwendung von Paragraph 72 ausgebuchten 

Verträgen):  

i) die Änderung des Buchwerts der Gruppe von Versicherungsverträgen, die sich unter 

Anwendung von Paragraph 76(a) aus der Ausbuchung des Vertrags ergibt; 

ii) die von dem Dritten berechnete Prämie; 

iii) die Prämie, die das Unternehmen in Rechnung gestellt hätte, wenn es zum Zeitpunkt 

der Vertragsänderung einen Vertrag mit vergleichbaren Bedingungen als neuen 

Vertrag geschlossen hätte, abzüglich einer möglicherweise für die Änderung in 

Rechnung gestellten zusätzlichen Prämie. 

b) den neuen Vertrag, der unter Anwendung von Paragraph 72 eingebucht wurde, unter 

Berücksichtigung der Annahme zu bewerten, dass das Unternehmen die unter (a)(iii) 

beschriebene Prämie zum Zeitpunkt der Änderung erhalten hat. 

Ausweis in der Bilanz 

78 Ein Unternehmen hat in der Bilanz den Buchwert der folgenden Portfolios getrennt auszuweisen:  

a) ausgestellte Versicherungsverträge, die Vermögenswerte sind; 

b) ausgestellte Versicherungsverträge, die Verbindlichkeiten sind; 

c) gehaltene Rückversicherungsverträge, die Vermögenswerte sind; und 

d) gehaltene Rückversicherungsverträge, die Verbindlichkeiten sind. 

79 Ein Unternehmen hat unter Anwendung von Paragraph 28B die als Vermögenswert angesetzten 

Abschlusskosten in den Buchwert der jeweils zugehörigen Portfolios von ausgestellten 

Versicherungsverträgen miteinzubeziehen. Jede der als Vermögenswert oder Verbindlichkeit angesetzten 

Zahlungsströme in Bezug auf Portfolios gehaltener Rückversicherungsverträgen (siehe Paragraph 65(b)) 

hat das Unternehmen in den Buchwert der Portfolios gehaltener Rückversicherungsverträgen 

miteinzubeziehen.  
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Ansatz und Ausweis in der Gesamtergebnisrechnung 
(Paragraphen B120 bis B136) 

80 Unter Anwendung der Paragraphen 41 und 42 hat ein Unternehmen die in der Gewinn- und 

Verlustrechnung und die im sonstigen Ergebnis (nachstehend als Gesamtergebnisrechnung 

bezeichnet) erfassten Beträge zu untergliedern in:  

a) ein versicherungstechnisches Ergebnis (Paragraphen 83 bis 86), bestehend aus den 

versicherungstechnischen Erträgen sowie den versicherungstechnischen Aufwendungen; 

und 

b) versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen (Paragraphen 87 bis 92). 

81 Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Änderung der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken in 

versicherungstechnische Ergebnisse und versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen 

aufzugliedern. Nimmt ein Unternehmen keine solche Aufgliederung vor, muss es die gesamte Änderung 

der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken als Teil des versicherungstechnischen Ergebnisses mit 

einbeziehen. 

82 Erträge oder Aufwendungen aus gehaltenen Rückversicherungsverträgen sind getrennt von den 

Erträgen und Aufwendungen aus ausgestellten Versicherungsverträgen darzustellen. 

Versicherungstechnisches Ergebnis 

83 Versicherungstechnische Erträge aus den Gruppen von ausgestellten Versicherungsverträgen sind 

erfolgswirksam auszuweisen. Die versicherungstechnischen Erträge müssen die Erbringung der aus 

der Gruppe von Versicherungsverträgen entstehenden Leistungen mit einem Betrag darstellen, 

welcher der Gegenleistung entspricht, auf die das Unternehmen im Gegenzug für diese Leistungen 

erwartungsgemäß einen Anspruch hat. Paragraphen B120 bis B127 regeln, wie ein Unternehmen die 

versicherungstechnischen Erträge zu bewerten hat. 

84 Aus einer Gruppe von ausgestellten Versicherungsverträgen entstehende versicherungstechnische 

Aufwendungen, einschließlich eingetretener Schäden (ausgenommen Rückzahlungen von 

Kapitalanlagekomponenten), und sonstige entstandene versicherungstechnische Aufwendungen 

sowie andere in Paragraph 103(b) beschriebene Beträge sind erfolgswirksam auszuweisen. 

85 Die erfolgswirksam ausgewiesenen versicherungstechnischen Erträge und Aufwendungen dürfen 

keine Kapitalanlagekomponenten beinhalten. Informationen zu Prämien sind nicht erfolgswirksam 

auszuweisen, wenn diese Informationen nicht in Einklang mit Paragraph 83 stehen. 

86 Ein Unternehmen kann Erträge oder Aufwendungen aus einer Gruppe von gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen (siehe die Paragraphen 60 bis 70A), bei denen es sich nicht um 

versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen handelt, als einen Einzelbetrag ausweisen; oder 

das Unternehmen kann die vom Rückversicherer erstatteten Beträge und die zugeordneten gezahlten 

Prämien, die zusammengenommen einen diesem Einzelbetrag entsprechenden Nettobetrag ergeben, 

getrennt ausweisen. Wenn ein Unternehmen die vom Rückversicherer erstatteten Beträge und die 

zugeordneten gezahlten Prämien getrennt ausweist, hat es:  

a) Rückversicherungszahlungsströme, die durch Schäden aus den zugrunde liegenden Verträgen 

bedingt sind, als Teil der Schäden zu behandeln, deren Rückerstattung im Rahmen des 

gehaltenen Rückversicherungsvertrags erwartet wird; 

b) Beträge vom Rückversicherer, deren Eingang erwartet wird und die nicht durch Schäden aus den 

zugrunde liegenden Verträgen bedingt sind (beispielsweise einige Arten von 

Abtretungsprovisionen), als Minderung der an den Rückversicherer zu zahlenden Prämien zu 

behandeln; 

ba) unter Anwendung der Paragraphen 66(c)(i) bis (ii) und 66A bis 66B für die Verlustrückerstattung 

ausgewiesene Beträge als vom Rückversicherer zurückerstattete Beträge zu behandeln; und 

c) die zugeordneten gezahlten Prämien nicht als Ertragsminderung auszuweisen. 

Versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen 
(siehe die Paragraphen B128 bis B136) 

87 Versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen umfassen die Änderungen des 

Buchwerts der Gruppe von Versicherungsverträgen, die sich ergeben aus:  
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a) den Auswirkungen des Zeitwerts des Geldes und den Auswirkungen der Änderungen des 

Zeitwerts des Geldes; und 

b) den Auswirkungen des finanziellen Risikos und den Auswirkungen der Änderungen des 

finanziellen Risikos; aber 

c) unter Ausnahme solcher Änderungen bei Gruppen von Versicherungsverträgen mit 

direkter Überschussbeteiligung, welche die vertragliche Servicemarge anpassen würden, 

dies jedoch bei Anwendung der Paragraphen 45(b)(ii), 45(b)(iii), 45(c)(ii) oder 45(c)(iii) 

nicht tun. Diese sind Teil der versicherungstechnischen Aufwendungen. 

87A Ein Unternehmen hat 

a) auf aus der Anwendung von Paragraph B115 (Risikominderung) entstehende 

versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen Paragraph B117A 

anzuwenden; und 

b) auf alle anderen versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen die 

Paragraphen 88 und 89 anzuwenden. 

88 Sofern nicht Paragraph 89 Anwendung findet, hat ein Unternehmen unter Anwendung von 

Paragraph 87A(b) ein Bilanzierungswahlrecht zwischen:  

a) der erfolgswirksamen Erfassung der versicherungstechnischen Finanzerträge oder -

aufwendungen einer Berichtsperiode; oder 

b) der Aufgliederung der versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen der 

Berichtsperiode, um stattdessen einen unter Anwendung der Paragraphen B130 bis B133 

durch eine systematische Aufteilung der erwarteten gesamten versicherungstechnischen 

Finanzerträge oder -aufwendungen auf die Laufzeit der Gruppe von 

Versicherungsverträgen ermittelten Betrag erfolgswirksam auszuweisen. 

89 Bei Anwendung von Paragraph 87A(b) hat ein Unternehmen bei Versicherungsverträgen mit 

direkter Überschussbeteiligung, für die es die zugrunde liegenden Referenzwerte hält, ein 

Bilanzierungswahlrecht zwischen:  

a) der erfolgswirksamen Erfassung der versicherungstechnischen Finanzerträge oder -

aufwendungen einer Berichtsperiode; oder 

b) der Aufgliederung der versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen der 

Berichtsperiode, um stattdessen unter Anwendung der Paragraphen B134 bis B136 einen 

Betrag erfolgswirksam auszuweisen, durch den Bewertungsinkonsistenzen mit 

erfolgswirksam ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen der zugrunde liegenden 

Referenzwerte beseitigt werden. 

90 Wenn ein Unternehmen von seinem Bilanzierungswahlrecht gemäß den Paragraphen 88(b) oder 

89(b) Gebrauch macht, hat es im sonstigen Ergebnis die Differenz zwischen den auf der Grundlage 

dieser Paragraphen bewerteten versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen und 

den gesamten versicherungstechnischen Finanzerträgen oder -aufwendungen der Berichtsperiode zu 

erfassen. 

91 Wenn ein Unternehmen eine Gruppe von Versicherungsverträgen überträgt oder einen 

Versicherungsvertrag unter Anwendung von Paragraph 77 ausbucht, 

(a) hat es alle verbleibenden Beträge für die Gruppe (oder für den Vertrag), die in 

Vorperioden unter dem sonstigen Ergebnis ausgewiesen waren – weil das Unternehmen 

von seinem Bilanzierungswahlrecht Gebrauch gemacht hat und sich für die Bilanzierung 

nach Paragraph 88(b) entschieden hat – als Umgliederungsbeträge (siehe IAS 1 Darstellung 

des Abschlusses) in den Gewinn oder Verlust umzugliedern. 

b) wird keiner der verbliebenen Beträge für die Gruppe (oder für den Vertrag), die in 

Vorperioden im sonstigen Ergebnis ausgewiesen waren – weil das Unternehmen von seinem 

Bilanzierungswahlrecht Gebrauch gemacht hat und sich für die Bilanzierung nach 

Paragraph 89(b) entschieden hat – als Umgliederungsbetrag (siehe IAS 1) in den Gewinn 

oder Verlust umgegliedert. 

92 Zum Zwecke der Umrechnung von Posten in Fremdwährung in die funktionale Währung des 

Unternehmens muss ein Unternehmen nach Paragraph 30 einen Versicherungsvertrag als einen monetären 

Posten gemäß IAS 21 behandeln. Kursdifferenzen bei Änderungen des Buchwerts von Gruppen von 

Versicherungsverträgen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung zu berücksichtigen, es sei denn, sie 

beziehen sich auf Änderungen des Buchwerts von Gruppen von Versicherungsverträgen, die unter 
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Anwendung von Paragraph 90 im sonstigen Ergebnis enthalten sind; in diesem Fall sind sie in das sonstige 

Ergebnis mitaufzunehmen. 

Angaben 

93 Ziel der Angabepflichten ist es, dass ein Unternehmen im Anhang Informationen offenlegt, die in 

Verbindung mit den Informationen in der Bilanz, der Gesamtergebnisrechnung und der 

Kapitalflussrechnung den Abschlussadressaten eine Grundlage zur Beurteilung der Auswirkungen 

der unter IFRS 17 fallenden Verträge auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des 

Unternehmens bietet. Um dieses Ziel zu erreichen, hat ein Unternehmen qualitative und quantitative 

Angaben zu folgenden Sachverhalten vorzulegen:  

(a) die in seinem Abschluss für Verträge, die in den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen, 

ausgewiesenen Beträge (siehe die Paragraphen 97 bis 116); 

b) die wesentlichen Ermessensentscheidungen (einschließlich aller etwaiger Änderungen 

dieser Ermessensentscheidungen), die es bei Anwendung des IFRS 17 getroffen hat (siehe 

die Paragraphen 117 bis 120); und 

c) die Art und das Ausmaß der Risiken aus Verträgen, die in den Anwendungsbereich des 

IFRS 17 fallen (siehe die Paragraphen 121 bis 132). 

94 Ein Unternehmen hat zu prüfen, welcher Detaillierungsgrad zur Erreichung des mit den Angabepflichten 

verfolgten Ziels erforderlich ist und welcher Stellenwert den einzelnen Anforderungen beizumessen ist. 

Reichen die gemäß den Paragraphen 97 bis 132 vorgelegten Angaben zur Erreichung der in Paragraph 93 

genannten Zielsetzungen nicht aus, hat ein Unternehmen die zur Erreichung dieses Ziels erforderlichen 

zusätzlichen Angaben zu machen. 

95 Das Unternehmen hat seine Angaben so zusammenzufassen oder aufzuschlüsseln, dass nützliche Angaben 

weder durch eine Vielzahl unwesentlicher Einzelheiten noch durch die Zusammenfassung von Posten mit 

unterschiedlichen Merkmalen verschleiert werden. 

96 Die Anforderungen in Bezug auf die Wesentlichkeit und die Zusammenfassung von Angaben sind in den 

Paragraphen 29 bis 31 von IAS 1 festgelegt. Als Grundlage für die Zusammenfassung offengelegter 

Angaben zu Versicherungsverträgen könnten sich beispielsweise eignen:  

a) die Art des Vertrags (beispielsweise die Hauptproduktlinien); 

b) das geografische Gebiet (beispielsweise das Land oder die Region); oder 

c) das berichtspflichtige Segment gemäß der Definition in IFRS 8 Geschäftssegmente. 

Erläuterung der erfassten Beträge 

97 Von den nach den Paragraphen 98 bis 109A erforderlichen Informationen müssen bei Verträgen, auf die 

der Prämienallokationsansatz angewandt wurde, nur die nach den Paragraphen 98 bis 100, 102 bis 103, 105 

bis 105B und 109A erforderlichen Informationen vorgelegt werden. Wenn ein Unternehmen den 

Prämienallokationsansatz anwendet, hat es darüber hinaus auch anzugeben,  

a) welche der in den Paragraphen 53 und 69 genannten Kriterien es erfüllt hat; 

b) ob es unter Anwendung der Paragraphen 56, 57(b) und 59(b) eine Anpassung um den Zeitwert 

des Geldes und die Auswirkungen der finanziellen Risiken vornimmt; und 

c) welche Methode es zur Erfassung der Abschlusskosten unter Anwendung von Paragraph 59(a) 

gewählt hat. 

98 Ein Unternehmen hat Überleitungsrechnungen vorzulegen, aus denen hervorgeht, wie der Nettobuchwert 

der unter IFRS 17 fallenden Verträge sich während der Berichtsperiode aufgrund von Zahlungsströmen und 

Erträgen und Aufwendungen geändert hat, die in der Darstellung des finanziellen Erfolgs 

(Gesamtergebnisrechnung) ausgewiesen sind. Für ausgestellte Versicherungsverträge und gehaltene 

Rückversicherungsverträge sind getrennte Überleitungsrechnungen vorzulegen. Ein Unternehmen hat die 

Anforderungen der Paragraphen 100 bis 109 anzupassen, um den unterschiedlichen Merkmalen von 

gehaltenen Rückversicherungsverträgen und ausgestellten Versicherungsverträgen Rechnung zu tragen; 

beispielsweise in Bezug auf die Generierung von Aufwendungen oder die Reduzierung von Aufwendungen 

anstatt Erträgen. 

99 Die Überleitungsrechnungen müssen ausreichende Informationen enthalten, die es den Abschlussadressaten 

ermöglichen, zwischen Änderungen aus Zahlungsströmen und den in der Darstellung des finanziellen 
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Erfolgs (Gesamtergebnisrechnung) ausgewiesenen Beträgen zu unterscheiden. Zur Erfüllung dieser 

Anforderung muss ein Unternehmen:  

a) die Überleitungsrechnungen gemäß den Paragraphen 100 bis 105B in tabellarischer Form 

vorlegen; und 

b) für jede Überleitungsrechnung die Nettobuchwerte zu Beginn und zum Ende der Berichtsperiode 

angeben, unterteilt in einen Gesamtbetrag für Portfolios von Verträgen in 

Vermögenswertposition und einen Gesamtbetrag für Portfolios von Verträgen in 

Verbindlichkeitsposition, welche den Beträgen entsprechen, die unter Anwendung von 

Paragraph 78 in der Bilanz angesetzt werden. 

100 Ein Unternehmen hat die Überleitungsrechnungen vom Eröffnungssaldo auf den Schlusssaldo für jeden der 

folgenden Posten jeweils getrennt vorzulegen:  

a) die Nettoverbindlichkeiten (oder Nettovermögenswerte) für die Komponente „zukünftiger 

Versicherungsschutz“, ausgenommen etwaige Verlustkomponenten. 

b) alle etwaigen Verlustkomponenten (siehe die Paragraphen 47 bis 52 und 57 bis 58); 

c) die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle. Für Versicherungsverträge, auf 

die der in den Paragraphen 53 bis 59 oder 69 bis 70A beschriebene Prämienallokationsansatz 

angewandt wurde, hat ein Unternehmen jeweils getrennte Überleitungsrechnungen vorzulegen 

für: 

i) die Schätzungen des Barwerts der künftigen Zahlungsströme; und 

ii) die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken. 

101 Für Versicherungsverträge, auf die der Prämienallokationsansatz gemäß den Paragraphen 53 bis 59 oder 69 

bis 70A nicht angewandt wurde, hat ein Unternehmen ebenfalls getrennte Überleitungsrechnungen vom 

Eröffnungssaldo auf den Schlusssaldo vorzulegen für:  

a) die Schätzungen des Barwerts der künftigen Zahlungsströme; 

b) die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken und 

c) die vertragliche Servicemarge. 

102 Ziel der Überleitungsrechnungen gemäß den Paragraphen 100 bis 101 ist es, unterschiedliche Arten von 

Angaben über das versicherungstechnische Ergebnis zur Verfügung zu stellen. 

103 In den nach Paragraph 100 erforderlichen Überleitungsrechnungen hat ein Unternehmen jeden der 

folgenden Beträge in Bezug auf Versicherungsdienstleistungen, sofern zutreffend, jeweils getrennt 

anzugeben:  

a) versicherungstechnische Erträge. 

b) versicherungstechnische Aufwendungen unter getrennter Angabe von: 

i) eingetretenen Schäden (mit Ausnahme von Kapitalanlagekomponenten) und sonstigen 

entstandenen versicherungstechnischen Aufwendungen; 

ii) Abschreibung der Abschlusskosten; 

iii) Änderungen im Zusammenhang mit vergangenen Leistungen, d. h. Änderungen der 

Erfüllungswerte in Bezug auf die Rückstellung für noch nicht abgewickelte 

Versicherungsfälle; und 

iv) Änderungen im Zusammenhang mit zukünftigen Leistungen, d. h. Verluste aus 

Gruppen belastender Verträge und Umkehrungen solcher Verluste; 

c) Kapitalanlagekomponenten, die nicht in den versicherungstechnischen Erträgen und 

Aufwendungen enthalten sind (kombiniert mit Prämienrückzahlung, es sei denn, dass die 

Prämienrückzahlung als Bestandteil der in Paragraph 105(a)(i) beschriebenen Zahlungsströme in 

der Periode ausgewiesen werden). 

104 In den nach Paragraph 101 erforderlichen Überleitungsrechnungen hat ein Unternehmen jeden der 

folgenden Beträge in Bezug auf Versicherungsdienstleistungen, sofern zutreffend, jeweils getrennt 

anzugeben:  

a) Änderungen im Zusammenhang mit zukünftigen Leistungen unter Anwendung der 

Paragraphen B96 bis B118, unter getrennter Angabe von:  

i) Änderungen bei den Schätzungen, die zur Anpassung der vertraglichen Servicemarge 

führen; 
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ii) Änderungen bei den Schätzungen, die nicht zu einer Anpassung der vertraglichen 

Servicemarge führen, d. h. Verluste aus Gruppen belastender Verträge und 

Umkehrungen solcher Verluste; und 

iii) den Auswirkungen von Verträgen, die erstmalig in der Periode erfasst werden; 

b) Änderungen im Zusammenhang mit laufenden Leistungen, d. h.  

i) der Betrag der erfolgswirksam erfassten vertraglichen Servicemarge, um der 

Übertragung von Leistungen Rechnung zu tragen; 

ii) die Änderung der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken, die sich nicht auf 

künftige Leistungen oder vergangene Leistungen bezieht; und 

iii) Erfahrungswertanpassungen (siehe die Paragraphen B97(c) und B113(a)), mit 

Ausnahme der in (ii) enthaltenen Beträge in Bezug auf die Risikoanpassung für nicht-

finanzielle Risiken. 

c) Änderungen im Zusammenhang mit vergangenen Leistungen, d. h. Änderungen der 

Erfüllungswerte in Bezug auf eingetretene Schäden (siehe die Paragraphen B97(b) und B113(a)). 

105 Zur Vervollständigung der Überleitungsrechnungen gemäß den Paragraphen 100 bis 101 hat ein 

Unternehmen, falls zutreffend, auch die folgenden Beträge, die nicht in Zusammenhang mit in der Periode 

erbrachten Versicherungsleistungen stehen, getrennt anzugeben:  

a) Zahlungsströme in der Periode, darunter:  

i) für ausgestellte Versicherungsverträge erhaltene (oder für gehaltene 

Rückversicherungsverträge bezahlte) Prämien; 

ii) Abschlusskosten; und 

iii) beglichene eingetretene Schäden und sonstige versicherungstechnische Aufwendungen 

im Rahmen ausgestellter Versicherungsverträge (oder im Rahmen gehaltener 

Rückversicherungsverträge erstattete Beträge), ausgenommen Abschlusskosten. 

b) Auswirkungen von Änderungen des Risikos der Nichterfüllung durch den Aussteller des 

gehaltenen Rückversicherungsvertrags; 

c) versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen; und 

d) etwaige zusätzliche Einzelposten, die zum Verständnis der Änderung des Nettobuchwerts der 

Versicherungsverträge erforderlich sein können. 

105A Ein Unternehmen hat eine Überleitungsrechnung vom Eröffnungssaldo auf den Schlusssaldo der unter 

Anwendung von Paragraph 28B als Vermögenswert angesetzten Abschlusskosten vorzulegen. Ein 

Unternehmen hat die Informationen für die Überleitungsrechnung auf einer Ebene zu aggregieren, die zu 

der Überleitungsrechnung von Versicherungsverträgen unter Anwendung von Paragraph 98 konsistent ist. 

105B In der nach Paragraph 105A erforderlichen Überleitungsrechnung sind alle unter Anwendung von 

Paragraph 28E bis 28F ausgewiesenen Wertminderungen und Wertaufholungen getrennt anzugeben. 

106 Für ausgestellte Versicherungsverträge, auf die der in den Paragraphen 53 bis 59 beschriebene 

Prämienallokationsansatz nicht angewandt wurde, hat ein Unternehmen eine Analyse der in der Periode 

erfassten versicherungstechnischen Erträge vorzulegen, welche Folgendes umfasst:  

a) die Beträge im Zusammenhang mit den Änderungen der Deckungsrückstellung gemäß 

Paragraph B124, unter getrennter Angabe:  

i) der in der Berichtsperiode entstandenen versicherungstechnischen Aufwendungen, wie 

in Paragraph B124(a) angegeben; 

ii) der Änderung der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken, wie in 

Paragraph B124(b) angegeben; 

iii) den Betrag der aufgrund der Übertragung von Leistungen gemäß dem 

Versicherungsvertrag in der Periode erfolgswirksam erfassten vertraglichen 

Servicemarge, wie in Paragraph B124(c) angegeben; und 

iv) andere Beträge, falls vorhanden, z. B. Erfahrungswertanpassungen für 

Prämieneingänge, die sich nicht auf künftige Leistungen beziehen, wie in 

Paragraph B124(d) angegeben. 

b) die Zuordnung des Teils der Prämien, der sich auf die Amortisation der Abschlusskosten bezieht 

(siehe Paragraph B125). 
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107 Bei Versicherungsverträgen, auf die der in den Paragraphen 53 bis 59 oder 69 bis 70A beschriebene 

Prämienallokationsansatz nicht angewandt wurde, hat ein Unternehmen die Auswirkungen auf die Bilanz – 

getrennt nach in der Periode erstmalig erfassten ausgestellten Versicherungsverträgen und erstmalig 

erfassten gehaltenen Rückversicherungsverträgen – anzugeben. Dabei ist darzustellen, wie sie sich bei 

ihrem erstmaligen Ansatz auf folgende Posten auswirken:  

a) die Schätzungen des Barwerts der künftigen Mittelabflüsse unter getrennter Angabe der Höhe der 

Abschlusskosten; 

b) die Schätzungen des Barwerts der künftigen Mittelzuflüsse; 

c) die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken und 

d) die vertragliche Servicemarge. 

108 Bei den nach Paragraph 107 erforderlichen Angaben hat ein Unternehmen die Beträge getrennt 

auszuweisen, die resultieren aus: 

a) Verträgen, die von anderen Unternehmen übernommen wurden, entweder im Rahmen einer 

Übertragung von Versicherungsverträgen oder im Rahmen eines 

Unternehmenszusammenschlusses; und 

b) Gruppen belastender Verträge. 

109 Bei Versicherungsverträgen, auf die der in den Paragraphen 53 bis 59 oder 69 bis 70A beschriebene 

Prämienallokationsansatz nicht angewandt wurde, hat ein Unternehmen in quantitativer Form durch die 

Darstellung angemessener Zeitbänder anzugeben, wann es die am Abschlussstichtag verbleibende 

vertragliche Servicemarge erwartungsgemäß erfolgswirksam erfassen wird. Diese Informationen sind für 

ausgestellte Versicherungsverträge und für gehaltene Rückversicherungsverträge getrennt anzugeben. 

109A Ein Unternehmen hat in quantitativer Form durch die Darstellung angemessener Zeitbänder anzugeben, 

wann es erwartet, die als Vermögenswert angesetzten Abschlusskosten unter Anwendung von 

Paragraph 28C auszubuchen. 

Versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen 

110 Ein Unternehmen hat den Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen 

in der Berichtsperiode anzugeben und zu erläutern. Zu erläutern ist insbesondere das Verhältnis zwischen 

den versicherungstechnischen Finanzerträgen oder -aufwendungen und den Kapitalerträgen seiner 

Vermögenswerte, um die Abschlussadressaten in die Lage zu versetzen, die Herkunft der erfolgswirksam 

sowie im sonstigen Ergebnis ausgewiesenen Finanzerträge oder -aufwendungen zu bewerten. 

111 Bei Verträgen mit direkter Überschussbeteiligung hat das Unternehmen die Zusammensetzung der 

zugrunde liegenden Referenzwerte zu beschreiben und deren beizulegenden Zeitwert anzugeben. 

112 Falls sich ein Unternehmen unter Anwendung von Paragraph B115 dafür entscheidet, bei Verträgen mit 

direkter Überschussbeteiligung die vertragliche Servicemarge nicht um die Änderungen der 

Erfüllungswerte anzupassen, hat es die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Anpassung der 

vertraglichen Servicemarge in der laufenden Periode anzugeben. 

113 Falls das Unternehmen bei Verträgen mit direkter Überschussbeteiligung die Grundlage für den 

aufgeteilten Ausweis von versicherungstechnischen Finanzerträgen im Gewinn oder Verlust 

(erfolgswirksam) und im sonstigen Ergebnis unter Anwendung von Paragraph B135 ändert, hat es für die 

Berichtsperiode, in der es seine Bilanzierungs- und Bewertungsmethode geändert hat, Folgendes 

anzugeben: 

a) den Grund, aus dem es für das Unternehmen erforderlich wurde, die Grundlage für den 

aufgeteilten Ausweis zu ändern; 

b) den Betrag, um den jeder der betroffenen Abschlussposten angepasst wurde; und 

c) den Buchwert der von der Änderung betroffenen Gruppe von Versicherungsverträgen zum 

Zeitpunkt der Änderung. 

Übergangsbeträge 

114 Ein Unternehmen hat Angaben zu machen, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, die Auswirkungen 

von Gruppen von zum Übergangszeitpunkt unter Anwendung des modifizierten rückwirkenden Ansatzes 

(siehe die Paragraphen C6 bis C19A) oder des Fair-Value-Ansatzes (siehe die Paragraphen C20 bis C24B) 

bewerteten Versicherungsverträgen auf die vertragliche Servicemarge und die versicherungstechnischen 

Erträge in Folgeperioden zu bestimmen. Folglich hat ein Unternehmen die Überleitungsrechnung der 
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vertraglichen Servicemarge unter Anwendung von Paragraph 101(c) und den Betrag der 

versicherungstechnischen Erträge unter Anwendung von Paragraph 103(a) für folgende Verträge getrennt 

anzugeben: 

a) Versicherungsverträge, die zum Übergangszeitpunkt bestanden und auf die das Unternehmen den 

modifizierten rückwirkenden Ansatz angewandt hat; 

b) Versicherungsverträge, die zum Übergangszeitpunkt bestanden und auf die das Unternehmen den 

Fair-Value-Ansatz angewandt hat; und 

c) alle anderen Versicherungsverträge. 

115 Für alle Perioden, für die unter Anwendung von Paragraph 114(a) oder 114(b) Angaben gemacht werden, 

hat ein Unternehmen zu erläutern, wie es die Bewertung der Versicherungsverträge zum 

Übergangszeitpunkt bestimmt hat, um die Abschlussadressaten in die Lage zu versetzen, die Art und die 

Bedeutung der bei Ermittlung der Übergangsbeträge angewandten Methoden und 

Ermessensentscheidungen zu verstehen. 

116 Ein Unternehmen, das sich dafür entscheidet, die Versicherungsfinanzerträge oder -aufwendungen 

zwischen dem Gewinn oder Verlust und dem sonstigen Ergebnis aufzuteilen, hat unter Anwendung der 

Paragraphen C18(b), C19(b), C24(b) und C24(c), die kumulative Differenz zwischen den 

Versicherungsfinanzerträgen oder -aufwendungen, die erfolgswirksam ausgewiesen worden wären, und den 

gesamten versicherungstechnischen Finanzerträgen oder -aufwendungen zum Übergangszeitpunkt für die 

Gruppen von Versicherungsverträgen, die von der Aufteilung betroffen sind, zu bestimmen. Für alle 

Berichtsperioden, in denen unter Anwendung dieser Paragraphen ermittelte Beträge existieren, hat das 

Unternehmen eine Überleitungsrechnung vom Eröffnungssaldo auf den Schlusssaldo der im sonstigen 

Ergebnis enthaltenen kumulierten Beträge für die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen 

Ergebnis bewerteten finanziellen Vermögenswerte vorzulegen, die den Gruppen von 

Versicherungsverträgen zuzuordnen sind. Die Überleitungsrechnung muss z. B. während der 

Berichtsperiode im sonstigen Ergebnis erfasste Gewinne oder Verluste sowie in früheren Berichtsperioden 

im sonstigen Ergebnis erfasste und in der Berichtsperiode in den Gewinn oder Verlust umgegliederte 

Gewinne oder Verluste enthalten. 

Wesentliche Ermessensentscheidungen bei der Anwendung des 
IFRS 17 

117 Ein Unternehmen hat die von ihm getroffenen wesentlichen Ermessensentscheidungen bei der Anwendung 

des IFRS 17 und Änderungen dieser Ermessensentscheidungen anzugeben. Insbesondere hat ein 

Unternehmen die von ihm verwendeten Inputdaten, Annahmen und Schätzverfahren anzugeben, darunter:  

a) die zur Bewertung von unter IFRS 17 fallenden Versicherungsverträgen verwendeten Methoden 

sowie die Prozesse zur Schätzung der Inputdaten für diese Methoden. Ein Unternehmen hat auch 

quantitative Angaben zu diesen Inputdaten vorzulegen, es sei denn, dass dies nicht praktikabel 

ist; 

b) etwaige Änderungen der Methoden und Verfahren zur Schätzung von Inputdaten, die zur 

Bewertung von Verträgen herangezogen werden, den Grund einer jeden Änderung und die Art 

der betroffenen Verträge; 

c) sofern nicht bereits unter (a) behandelt, den Ansatz:  

i) um bei Verträgen ohne direkte Überschussbeteiligung (siehe Paragraph B98) zwischen 

aus Ermessensentscheidungen resultierenden Änderungen der Schätzungen der 

künftigen Zahlungsströme und anderen Änderungen der Schätzungen der künftigen 

Zahlungsströme unterscheiden zu können; 

ii) zur Bestimmung der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken, darunter auch, ob 

die Änderungen der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken in eine 

versicherungstechnische Leistungskomponente und eine versicherungstechnische 

Finanzkomponente aufgeteilt werden oder ob sie vollumfänglich im 

versicherungstechnischen Ergebnis ausgewiesen werden; 

iii) zur Bestimmung der Abzinsungssätze; 

iv) zur Bestimmung der Kapitalanlagekomponenten; und 

v) zur Bestimmung der relativen Gewichtung der aufgrund der Versicherungsdeckung 

und der zur Erwirtschaftung von Kapitalerträgen erbrachten Leistungen oder der 

Versicherungsdeckungsleistungen und der kapitalanlagebezogenen Leistungen (siehe 

die Paragraphen B119 bis B119B). 
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118 Wenn sich ein Unternehmen unter Anwendung von Paragraph 88(b) oder Paragraph 89(b) dafür 

entscheidet, die versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen in erfolgswirksam in der 

Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Beträge und erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis 

(erfolgsneutral) ausgewiesene Beträge aufzuteilen, muss das Unternehmen die Methoden erläutern, anhand 

derer die erfolgswirksamen erfassten versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen 

bestimmt wurden. 

119 Ein Unternehmen hat Angaben zum Konfidenzniveau zu machen, das zur Bestimmung der 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken verwendet wurde. Wenn das Unternehmen zur Bestimmung 

der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken ein anderes Verfahren als die Konfidenzniveau-Methode 

verwendet, hat es das angewandte Verfahren und das Konfidenzniveau anzugeben, das den Ergebnissen der 

Anwendung dieses Verfahrens entspricht. 

120 Ein Unternehmen hat die Renditekurve (Zinsstrukturkurve) (oder die Bandbreite der Renditekurven) 

anzugeben, die es unter Anwendung von Paragraph 36 zur Abzinsung der Zahlungsströme verwendet hat, 

die nicht in Abhängigkeit von den Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte schwanken. Macht ein 

Unternehmen diese Angaben für mehrere Gruppen von Versicherungsverträgen in zusammengefasster 

Form, so hat es diese Angaben in Form von gewichteten Durchschnittswerten oder relativ engen 

Bandbreiten zu machen. 

Art und Umfang der Risiken aus Verträgen, die in den 
Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen 

121 Ein Unternehmen hat Angaben zu machen, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, die Art, den 

Betrag, den Zeitpunkt und die Ungewissheit künftiger Zahlungsströme aus Verträgen zu beurteilen, die in 

den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen. In den Paragraphen 122 bis 132 sind Vorschriften zu den 

Angaben enthalten, die normalerweise zur Erfüllung dieser Anforderung erforderlich wären. 

122 Schwerpunkt dieser Angaben sind die aus Versicherungsverträgen entstehenden versicherungstechnischen 

und finanziellen Risiken und wie diese Risiken gesteuert werden. Zu den finanziellen Risiken gehören 

typischerweise u. a. Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Marktrisiken. 

123 Wenn die Angaben, die zur Risikoposition eines Unternehmens zum Abschlussstichtag gemacht werden, 

nicht repräsentativ für seine Risikoposition während dieser Berichtsperiode sind, muss das Unternehmen 

hierauf hinweisen und den Grund dafür angeben, warum diese Exponierung zum Abschlussstichtag nicht 

repräsentativ ist, sowie weitere Informationen vorlegen, die für die Risikoposition während der 

Berichtsperiode repräsentativ sind. 

124 Für jede Art von Risiko aus Verträgen, die in den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen, hat ein 

Unternehmen Folgendes anzugeben:  

a) Umfang und Ursache der Risikopositionen; 

b) die Ziele, Methoden und Prozesse des Unternehmens zur Steuerung dieser Risiken und die zur 

Bewertung der Risiken eingesetzten Methoden; und 

c) etwaige Änderungen an (a) oder (b) gegenüber der Vorperiode. 

125 Für jede Art von Risiko aus Verträgen, die in den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen, hat ein 

Unternehmen Folgendes anzugeben:  

a) zusammengefasste quantitative Daten bezüglich des jeweiligen Risikos, dem es am 

Abschlussstichtag ausgesetzt ist. Diese Angaben müssen auf Informationen basieren, die den 

Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen intern vorgelegt werden. 

b) die nach den Paragraphen 127 bis 132 vorgeschriebenen Angaben, sofern sie nicht bereits unter 

Anwendung des Buchstaben (a) erfolgt. 

126 Ein Unternehmen hat Angaben zu den Auswirkungen der für das Unternehmen geltenden 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu machen, beispielsweise Mindestkapitalanforderungen oder 

vorgeschriebene Zinssatzgarantien. Wenn ein Unternehmen Gruppen von Versicherungsverträgen, auf die 

es die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des IFRS 17 anwendet, unter Anwendung des Paragraphen 20 

bestimmt, dann hat es dies anzugeben. 

Alle Arten von Risiken – Risikokonzentrationen 

127 Ein Unternehmen hat Angaben zu Risikokonzentrationen aus Verträgen im Anwendungsbereich des 

IFRS 17 anzugeben, einschließlich einer Beschreibung, wie das Unternehmen diese Konzentrationen 

bestimmt, und einer Beschreibung des gemeinsamen Merkmals, durch das jede Konzentration identifiziert 
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wird (z. B. Art des versicherten Ereignisses, Branche, geografische Region oder Währung). 

Konzentrationen von finanziellen Risiken können beispielsweise aus Zinssatzgarantien entstehen, die bei 

einer großen Anzahl von Verträgen beim gleichen Schwellenwert greifen. Konzentrationen von finanziellen 

Risiken können auch aus Konzentrationen von nicht-finanziellen Risiken entstehen; beispielsweise wenn 

ein Unternehmen Produkthaftpflichtversicherungen für Pharmaunternehmen anbietet und gleichzeitig auch 

Anteile an diesen Pharmaunternehmen hält. 

Versicherungs- und Marktrisiken – Sensitivitätsanalyse 

128 Ein Unternehmen hat Angaben zur Sensitivität gegenüber Änderungen der Risikovariablen aus unter 

IFRS 17 fallenden Verträgen vorzulegen. Zur Erfüllung dieser Vorschrift sind folgende Angaben 

erforderlich:  

a) eine Sensitivitätsanalyse, aus der ersichtlich ist, wie das Ergebnis und das Eigenkapital durch 

Änderungen der Risikovariablen beeinflusst worden wären, die zum Abschlussstichtag 

begründeterweise für möglich gehalten wurden:  

i) für das Versicherungsrisiko muss gezeigt werden, wie die Risikovariablen sich – vor 

und nach Risikominderung durch gehaltene Rückversicherungsverträge – auf die 

ausgestellten Versicherungsverträge auswirken; und 

ii) für jede Art von Marktrisiko muss die Beziehung zwischen den Sensitivitäten 

gegenüber Änderungen der Risikovariablen, die aus Versicherungsverträgen entstehen, 

und Änderungen der Risikovariablen, die aus vom Unternehmen gehaltenen 

finanziellen Vermögenswerten entstehen, erläutert werden. 

b) die bei der Erstellung der Sensitivitätsanalyse verwendeten Methoden und zugrunde gelegten 

Annahmen; und 

c) die Änderungen der Methoden und Annahmen zur Erstellung der Sensitivitätsanalyse gegenüber 

der Vorperiode sowie die Gründe für diese Änderungen. 

129 Wenn ein Unternehmen eine Sensitivitätsanalyse erstellt, aus der ersichtlich ist, wie andere als die in 

Paragraph 128(a) genannten Beträge durch Änderungen der Risikovariablen beeinflusst werden, und wenn 

das Unternehmen zur Steuerung von Risiken aus unter IFRS 17 fallenden Verträgen diese 

Sensitivitätsanalyse verwendet, dann kann es diese Sensitivitätsanalyse anstelle der in Paragraph 128(a) 

angegebenen Analyse verwenden. Das Unternehmen hat zudem Folgendes anzugeben:  

a) eine Erläuterung der zur Erstellung einer solchen Sensitivitätsanalyse verwendeten Methode und 

der wichtigsten Parameter und Annahmen, die den vorgelegten Angaben zugrunde liegen; und 

b) eine Erläuterung des Ziels der verwendeten Methode und etwaiger Einschränkungen, die sich 

daraus für die vorgelegten Informationen ergeben können. 

Versicherungsrisiko – Schadensentwicklung 

130 Ein Unternehmen hat die tatsächlichen Schäden verglichen mit früheren Schätzungen des nicht abgezinsten 

Schadensbetrags (d. h. die Schadensentwicklung) anzugeben. Die Angaben zur Schadensentwicklung haben 

bis zu der Periode zurückzugehen, in welcher der/die erste(n) wesentliche(n) Schaden/Schäden entstanden 

ist/sind, bei dem/denen zum Abschlussstichtag noch Ungewissheit über die Höhe und den Zeitpunkt der 

Schadenzahlung besteht; die Angaben müssen aber nicht weiter als zehn Jahre zurückgehen (gerechnet ab 

dem Abschlussstichtag). Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Angaben zur Entwicklung von Schäden zu 

machen, bei denen die Ungewissheit über die Höhe und den Zeitpunkt der Schadensbegleichung 

üblicherweise innerhalb eines Jahres geklärt ist. Ein Unternehmen hat die Angaben zur 

Schadensentwicklung mit dem aggregierten Buchwert der Gruppen von Versicherungsverträgen 

abzustimmen, für die das Unternehmen unter Anwendung von Paragraph 100(c) Angaben macht. 

Kreditrisiko – sonstige Informationen 

131 Für das aus Verträgen, die in den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen, entstehende Kreditrisiko hat ein 

Unternehmen Folgendes anzugeben:  

a) den Betrag, welcher der Höhe des maximalen Kreditrisikos, dem das Unternehmen zum 

Abschlussstichtag ausgesetzt ist, am besten entspricht, getrennt für ausgestellte 

Versicherungsverträge und gehaltene Rückversicherungsverträge; und 

b) Informationen zur Kreditqualität von gehaltenen Rückversicherungsverträgen in 

Vermögenswertposition. 
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Liquiditätsrisiko – sonstige Informationen 

132 Für das aus Verträgen, die in den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen, entstehende Liquiditätsrisiko hat 

ein Unternehmen Folgendes anzugeben:  

a) eine Beschreibung, wie es das Liquiditätsrisiko steuert. 

b) getrennte Fälligkeitsanalysen für Portfolios von ausgestellten Versicherungsverträgen in 

Verbindlichkeitsposition und Portfolios von gehaltenen Rückversicherungsverträgen in 

Verbindlichkeitsposition, die mindestens die Nettozahlungsströme der Portfolios für jedes der 

ersten fünf Jahre nach dem Abschlussstichtag zeigen, sowie, in aggregierter Form, die 

Zahlungsströme nach den ersten fünf Jahren. Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, in diesen 

Analysen die unter Anwendung der Paragraphen 55 bis 59 und der Paragraphen 69 bis 70A 

bewerteten Verbindlichkeiten für zukünftigen Versicherungsschutz zu berücksichtigen. Die 

Analysen können in folgender Form erstellt werden: 

i) eine Analyse der verbleibenden nicht abgezinsten vertraglichen Nettozahlungsströme 

nach ihrer voraussichtlichen Fälligkeit; oder 

ii) eine Analyse der Schätzungen des Barwerts der künftigen Zahlungsströme nach ihrer 

voraussichtlichen Fälligkeit. 

c) die auf Anforderung zu zahlenden Beträge, unter Angabe einer Erläuterung der Beziehung 

zwischen diesen Beträgen und dem Buchwert der zugehörigen Portfolios von Verträgen, sofern 

diese Beträge nicht unter Anwendung von Buchstabe (b) dieses Paragraphen angegeben wurden. 
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Anhang A  
Definitionen 

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des IFRS 17 Versicherungsverträge. 

Vertragliche 

Servicemarge 

Eine Komponente des Buchwerts des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit für 

eine Gruppe von Versicherungsverträgen, die den nicht realisierten Gewinn 

darstellt, den das Unternehmen im Laufe der Erbringung seiner Leistungen gemäß 

dem Versicherungsvertrag gemäß den in der Gruppe enthaltenen 

Versicherungsverträgen ausweisen wird.  

Deckungszeitraum Der Zeitraum, in dem das Unternehmen Leistungen gemäß dem 

Versicherungsvertrag erbringt. Dieser Zeitraum umfasst die Leistungen gemäß dem 

Versicherungsvertrag in Bezug auf alle Prämien innerhalb der Grenzen des 

Versicherungsvertrags. 

Erfahrungsbedingte 

Anpassungen 

Eine Differenz zwischen:  

a) bei Prämieneinnahmen (und anderen damit verbundenen Zahlungsströmen, 

wie zum Beispiel Abschlusskosten und Steuern auf 

Versicherungsprämien): den zu Beginn der Periode geschätzten in der 

Periode erwarteten Beträgen und den tatsächlichen Zahlungsströmen in der 

Periode; oder 

b) bei versicherungstechnischen Aufwendungen (ohne Abschlusskosten): den 

zu Beginn der Periode geschätzten erwartungsgemäß anfallenden Beträgen 

und den tatsächlich in der Periode angefallenen Beträgen. 

Finanzrisiko Das Risiko einer möglichen künftigen Änderung eines (oder mehrerer) genannten 

Zinssatzes, Wertpapierkurses, Rohstoffpreises, Wechselkurses, Preis- oder 

Zinsindexes, Bonitätsratings oder Kreditindexes oder einer anderen Variablen, 

vorausgesetzt, dass im Fall einer nicht-finanziellen Variablen die Variable nicht 

spezifisch für eine der Parteien des Vertrages ist.  

Erfüllungswert Eine explizite, objektive und wahrscheinlichkeitsgewichtete Schätzung (d. h. der 

Erwartungswert) des Barwerts der künftigen Mittelabflüsse abzüglich des Barwerts 

der künftigen Mittelzuflüsse, die im Zuge der Erfüllung der Versicherungsverträge 

durch das Unternehmen entstehen werden, einschließlich einer Risikoanpassung für 

nicht-finanzielle Risiken.  

Gruppe von 

Versicherungsverträgen 

Eine Reihe von Versicherungsverträgen, die aus der Aufteilung eines Portfolios von 

Versicherungsverträgen in (mindestens) Verträge resultiert, die innerhalb eines 

Zeitraums von maximal einem Jahr ausgestellt wurden und die bei ihrem erstmaligen 

Ansatz:  

a) belastend sind (falls zutreffend); 

b) keine signifikante Wahrscheinlichkeit aufweisen, dass sie künftig belastend 

werden könnten (falls zutreffend); oder 

c) weder unter (a) noch unter (b) fallen (falls zutreffend). 

Abschlusskosten Zahlungsströme aus den Kosten für den Vertrieb, die Zeichnung und die Einrichtung 

einer Gruppe von Versicherungsverträgen (die bereits ausgestellt wurden oder die 

erwartungsgemäß ausgestellt werden), die dem Portfolio der Versicherungsverträge, 

zu dem die Gruppe gehört, direkt zugeordnet werden können. Zu diesen 

Zahlungsströmen gehören auch Zahlungsströme, die sich nicht direkt einzelnen 

Verträgen oder Gruppen von Versicherungsverträgen innerhalb des Portfolios 

zuordnen lassen.  

Versicherungsvertrag Ein Vertrag, nach dem eine Partei (der Versicherer) ein signifikantes 

Versicherungsrisiko von einer anderen Partei (dem Versicherungsnehmer) 

übernimmt, indem sie sich verpflichtet, den Versicherungsnehmer zu entschädigen, 

wenn ein festgelegtes ungewisses künftiges Ereignis (das versicherte Ereignis) den 

Versicherungsnehmer nachteilig betrifft.  
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Leistungen gemäß dem 

Versicherungsvertrag 

Folgende Leistungen, die ein Unternehmen für einen Versicherungsnehmer eines 

Versicherungsvertrags erbringt: 

a) Deckung für ein versichertes Ereignis (Versicherungsdeckungsleistung) 

b) bei Versicherungsverträgen ohne direkte Überschussbeteiligung: die 

Erwirtschaftung von Kapitalerträgen für den Versicherungsnehmer, falls 

zutreffend (Leistungen zur Erwirtschaftung von Kapitalerträgen); und 

c) Bei Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung: das 

Management der zugrunde liegenden Referenzwerte im Namen des 

Versicherungsnehmers (kapitalanlagebezogene Leistungen). 

Versicherungsvertrag mit 

direkter 

Überschussbeteiligung 

Ein Versicherungsvertrag, bei dem zu Beginn:  

a) die Vertragsbestimmungen festlegen, dass der Versicherungsnehmer mit 

einem Anteil an einem eindeutig bestimmten Pool zugrunde liegender 

Referenzwerte beteiligt ist; 

b) das Unternehmen erwartet, dem Versicherungsnehmer einen Betrag zu 

zahlen, der einem wesentlichen Teil der Erträge aus dem beizulegenden 

Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte entspricht; und 

c) das Unternehmen erwartet, dass ein wesentlicher Teil etwaiger Änderungen 

der an den Versicherungsnehmer zu zahlenden Beträge entsprechend der 

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der zugrunde liegenden 

Referenzwerte schwanken wird. 

Versicherungsvertrag 

ohne direkte 

Überschussbeteiligung 

Ein Versicherungsvertrag, der kein Versicherungsvertrag mit direkter 

Überschussbeteiligung ist. 

Versicherungsrisiko Ein Risiko – mit Ausnahme eines finanziellen Risikos – das vom 

Versicherungsnehmer auf den Versicherer übertragen wird. 

versichertes Ereignis Ein ungewisses künftiges Ereignis, das von einem Versicherungsvertrag gedeckt ist 

und durch das ein Versicherungsrisiko entsteht.  

Kapitalanlagekomponente Die Beträge, die das Versicherungsunternehmen gemäß Versicherungsvertrag auf 

jeden Fall an den Versicherungsnehmer zurückzahlen muss, unabhängig davon, ob 

ein versichertes Ereignis eintritt oder nicht.  

Kapitalanlagevertrag mit 

ermessensabhängiger 

Überschussbeteiligung 

Ein Finanzinstrument, das einem bestimmten Anleger das vertragliche Recht verleiht, 

ergänzend zu einem Betrag, der nicht im Ermessen des Ausstellers des Vertrags liegt, 

zusätzliche Beträge zu erhalten:  

a) die erwartungsgemäß einen signifikanten Anteil an den gesamten 

vertraglichen Leistungen ausmachen; 

b) deren Fälligkeit oder Höhe vertraglich im Ermessen des Ausstellers liegen; 

und 

c) die vertraglich beruhen auf:  

i) den Renditen eines bestimmten Pools an Verträgen oder eines 

bestimmten Typs von Verträgen; 

ii) den realisierten und/oder nicht realisierten Kapitalerträgen eines 

bestimmten Pools von Vermögenswerten, die vom Aussteller 

gehalten werden; oder 

iii) dem Gewinn oder Verlust des Unternehmens oder des 

Sondervermögens, das den Vertrag ausstellt. 

Rückstellung für noch 

nicht abgewickelte 

Versicherungsfälle 

Die Verpflichtung eines Unternehmens, 

a) berechtigte Ansprüche in Bezug auf bereits eingetretene versicherte 

Ereignisse, auch in Bezug auf Ereignisse, die eingetreten sind, für die aber 

noch keine Ansprüche geltend gemacht wurden, und andere angefallene 

Versicherungsaufwendungen zu überprüfen und zu begleichen; und  

b) in (a) nicht enthaltene Beträge zu zahlen, die sich auf Folgendes beziehen: 



   

  30 

i) Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag, die bereits 

erbracht worden sind; oder 

ii) etwaige Kapitalanlagekomponenten oder andere Beträge, die 

nicht in Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen 

gemäß dem Versicherungsvertrag stehen und die nicht in der 

Deckungsrückstellung enthalten sind. 

Deckungs-rückstellung Die Verpflichtung eines Unternehmens, 

a) berechtigte Ansprüche im Rahmen bestehender Versicherungsverträge für 

versicherte Ereignisse, die noch nicht eingetreten sind (d. h. die 

Verpflichtung in Bezug auf den noch nicht abgelaufenen Teil der 

Versicherungsdeckung) zu überprüfen und zu begleichen; und   

b) in (a) nicht enthaltene Beträge im Rahmen bestehender 

Versicherungsverträge zu zahlen, die sich auf Folgendes beziehen: 

i) noch nicht erbrachte Leistungen gemäß dem 

Versicherungsvertrag (d. h. die Verpflichtungen in Bezug auf 

die künftige Erbringung von Leistungen gemäß dem 

Versicherungsvertrag); oder 

ii) etwaige Kapitalanlagekomponenten oder andere Beträge, die 

nicht in Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen 

gemäß dem Versicherungsvertrag stehen und die nicht in die 

Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 

umgebucht wurden. 

Versicherungsnehmer Die Partei, die nach einem Versicherungsvertrag das Recht auf Entschädigung hat, 

falls ein versichertes Ereignis eintritt. 

Portfolio von 

Versicherungsverträgen 

Versicherungsverträge, die ähnlichen Risiken unterliegen und die gemeinsam 

gesteuert werden. 

Rückversicherungsvertrag Ein von einem Unternehmen (dem Rückversicherer) ausgestellter 

Versicherungsvertrag, dem zufolge dieses Unternehmen (der Rückversicherer) ein 

anderes Unternehmen für Schäden aus einem oder mehreren von diesem anderen 

Unternehmen ausgestellten Versicherungsverträgen (zugrunde liegende Verträge) 

entschädigen muss.  

Risikoanpassung für 

nicht-finanzielle Risiken 

Die Entschädigung, die ein Unternehmen dafür verlangt, dass es bei der Erfüllung 

seiner Versicherungsverträge die aus dem nicht-finanziellen Risiko entstehende 

Unsicherheit in Bezug auf die Höhe und den Zeitpunkt der Zahlungsströme trägt.  

zugrunde liegende 

Referenzwerte 

Referenzwerte, die einige der an einen Versicherungsnehmer zu bezahlenden 

Beträge bestimmen. Zugrunde liegende Referenzwerte können beliebige Posten 

umfassen; beispielsweise ein Referenzportfolio von Vermögenswerten, 

Nettovermögenswerte des Unternehmens oder eine spezifische Untergruppe der 

Nettovermögenswerte des Unternehmens. 
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Anhang B  
Leitlinien für die Anwendung 

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des IFRS 17 Versicherungsverträge. 

B1 Dieser Anhang enthält Leitlinien zu folgenden Punkten:  

a) Definition eines Versicherungsvertrags (siehe die Paragraphen B2 bis B30); 

b) Abtrennung von Komponenten eines Versicherungsvertrags (siehe die Paragraphen B31 bis 

B35); 

ba) als Vermögenswert angesetzte Abschlusskosten (siehe die Paragraphen B35A bis B35D); 

c) Bewertung (siehe die Paragraphen B36 bis B119F); 

d) versicherungstechnische Erträge (siehe die Paragraph B120 bis B127); 

e) versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen (siehe die Paragraphen B128 bis 

B136); und 

f) Zwischenabschlüsse (siehe Paragraph B137). 

Definition eines Versicherungsvertrags (Anhang A) 

B2 Dieser Abschnitt enthält Anwendungsleitlinien zur Definition eines Versicherungsvertrags, wie in 

Anhang A bestimmt. Er behandelt die folgenden Sachverhalte:  

a) ungewisses künftiges Ereignis (siehe die Paragraphen B3 bis B5); 

b) Naturalleistungen (siehe Paragraph B6); 

c) die Unterscheidung zwischen dem Versicherungsrisiko und anderen Risiken (siehe die 

Paragraphen B7 bis B16); 

d) signifikantes Versicherungsrisiko (siehe die Paragraphen B17 bis B23); 

e) Änderungen im Umfang des Versicherungsrisikos (siehe die Paragraphen B24 bis B25); und 

f) Beispiele für Versicherungsverträge (siehe die Paragraphen B26 bis B30). 

Ungewisses künftiges Ereignis 

B3 Ungewissheit (oder Risiko) ist das Wesen eines Versicherungsvertrags. Dementsprechend besteht zu 

Beginn eines Versicherungsvertrags mindestens bei einer der folgenden Fragen Ungewissheit:  

a) die Wahrscheinlichkeit, dass ein versichertes Ereignis eintritt; 

b) wann das versicherte Ereignis eintreten wird; oder 

c) wie hoch die Leistung des Unternehmens sein wird, wenn das versicherte Ereignis eintritt. 

B4 Bei einigen Versicherungsverträgen ist das versicherte Ereignis das Bekanntwerden eines Schadens 

während der Vertragslaufzeit, selbst wenn der Schaden die Folge eines Ereignisses ist, das vor Beginn des 

Vertrags eintrat. In anderen Versicherungsverträgen ist das versicherte Ereignis ein Ereignis, das während 

der Vertragslaufzeit eintritt, selbst wenn der daraus resultierende Schaden erst nach Ende der 

Vertragslaufzeit bekannt wird. 

B5 Einige Versicherungsverträge decken Ereignisse, die bereits eingetreten sind, deren finanzielle Auswirkung 

aber noch ungewiss ist. Ein Beispiel hierfür ist ein Versicherungsvertrag, der Versicherungsdeckung für 

ungünstige Entwicklungen eines Ereignisses bietet, das bereits eingetreten ist. Bei solchen Verträgen ist das 

versicherte Ereignis die Bestimmung der endgültigen Höhe dieser Schäden. 

Naturalleistungen 

B6 Einige Versicherungsverträge verlangen oder erlauben die Erbringung von Naturalleistungen. In solchen 

Fällen liefert das Unternehmen zur Erfüllung seiner Verpflichtung, den Versicherungsnehmer für 

versicherte Ereignisse zu entschädigen, Waren oder Dienstleistungen an den Versicherungsnehmer. 

Beispielsweise kann ein Unternehmen einen gestohlenen Gegenstand direkt ersetzen, statt dem 

Versicherungsnehmer eine Erstattung in Höhe des ihm entstandenen Schadens zu zahlen. Als weiteres 
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Beispiel nutzt ein Unternehmen eigene Krankenhäuser und medizinisches Personal, um medizinische 

Dienste zu leisten, die durch den Versicherungsvertrag zugesagt sind. Bei diesen Verträgen handelt es sich 

um Versicherungsverträge, selbst wenn die Ansprüche der Versicherten in Form von Naturalleistungen 

beglichen werden. Dienstleistungsverträge gegen festes Entgelt, welche die in Paragraph 8 genannten 

Bedingungen erfüllen, sind ebenfalls Versicherungsverträge. Unter Anwendung von Paragraph 8 hat das 

Unternehmen jedoch das Wahlrecht, diese Verträge entweder nach IFRS 17 oder nach IFRS 15 Erlöse aus 

Verträgen mit Kunden zu bilanzieren. 

Die Unterscheidung zwischen dem Versicherungsrisiko und 
anderen Risiken 

B7 Damit ein Versicherungsvertrag im Sinne der Definition vorliegt, muss eine Partei ein signifikantes 

Versicherungsrisiko von einer anderen Partei übernehmen. In IFRS 17 wird das Versicherungsrisiko 

definiert als ein „Risiko, mit Ausnahme eines Finanzrisikos, das von demjenigen, der den Vertrag nimmt 

(Versicherungsnehmer), auf denjenigen, der ihn ausstellt (Versicherer), übertragen wird“. Ein Vertrag, der 

den Aussteller ohne signifikantes Versicherungsrisiko einem Finanzrisiko aussetzt, ist kein 

Versicherungsvertrag. 

B8 Der Definition des Begriffs Finanzrisiko in Anhang A bezieht sich auf finanzielle und nicht-finanzielle 

Variablen. Nicht-finanzielle Variablen, die nicht spezifisch für eine Partei des Vertrags sind, wären zum 

Beispiel ein Index über Erdbebenschäden in einer bestimmten Region oder ein Index über Temperaturen in 

einer bestimmten Stadt. Finanzrisiken schließen Risiken aus nicht-finanziellen Variablen aus, die spezifisch 

für eine Partei dieses Vertrags sind, so wie der Eintritt oder Nichteintritt eines Feuers, das einen 

Vermögenswert dieser Partei beschädigt oder zerstört. Außerdem ist das Risiko, dass sich der beizulegende 

Zeitwert eines nicht-finanziellen Vermögenswerts ändert, kein Finanzrisiko, wenn der beizulegende 

Zeitwert nicht nur Änderungen der Marktpreise für solche Vermögenswerte (eine finanzielle Variable) 

widerspiegelt, sondern auch den Zustand eines bestimmten nicht-finanziellen Vermögenswerts im Besitz 

einer Partei eines Vertrags (eine nicht-finanzielle Variable). Wenn beispielsweise eine Garantie des 

Restwerts eines bestimmten Autos, an dem der Versicherungsnehmer ein versicherbares Interesse besitzt, 

den Garantiegeber dem Risiko von Änderungen des physischen Zustands des Autos aussetzt, ist dieses 

Risiko ein Versicherungsrisiko und kein Finanzrisiko. 

B9 Einige Verträge setzen den Aussteller (Versicherer) zusätzlich zu einem signifikanten Versicherungsrisiko 

einem Finanzrisiko aus. Zum Beispiel beinhalten viele Lebensversicherungsverträge die Garantie einer 

Mindestverzinsung für die Versicherungsnehmer (Finanzrisiko bewirkend) und gleichzeitig auch die 

Zusage von Leistungen im Todesfall, die zu manchen Zeitpunkten den Stand des Versicherungskontos des 

Versicherungsnehmers wesentlich übersteigen (Versicherungsrisiko in Form von Sterblichkeitsrisiko 

bewirkend). Hierbei handelt es sich um Versicherungsverträge. 

B10 Bei einigen Verträgen löst das versicherte Ereignis die Zahlung eines Betrags aus, der an einen Preisindex 

gekoppelt ist. Bei diesen Verträgen handelt es sich um Versicherungsverträge, sofern die durch das 

versicherte Ereignis bedingte Zahlung signifikant sein könnte. Ist beispielsweise eine Leibrente an einen 

Index der Lebenshaltungskosten gebunden, so wird ein Versicherungsrisiko übertragen, weil die Zahlung 

durch ein ungewisses künftiges Ereignis – dem Überleben des Leibrentners – ausgelöst wird. Die Kopplung 

an den Preisindex ist ein Derivat, gleichzeitig wird jedoch ein Versicherungsrisiko übertragen, weil die 

Anzahl der Zahlungen, für die der Index gilt, vom Überleben des Leibrentners abhängt. Wenn die daraus 

resultierende Übertragung von Versicherungsrisiko signifikant ist, erfüllt das Derivat die Definition eines 

Versicherungsvertrags und darf in diesem Fall nicht vom Basisvertrag getrennt werden (siehe 

Paragraph 11(a)). 

B11 Das Versicherungsrisiko ist das Risiko, das das Unternehmen vom Versicherungsnehmer übernimmt. Dies 

bedeutet, dass das Unternehmen vom Versicherungsnehmer ein Risiko übernehmen muss, dem der 

Versicherungsnehmer bereits ausgesetzt war. Ein neues, durch den Vertrag für das Unternehmen oder den 

Versicherungsnehmer entstandenes Risiko ist kein Versicherungsrisiko. 

B12 Die Definition eines Versicherungsvertrags bezieht sich auf eine nachteilige Wirkung auf den 

Versicherungsnehmer. Nach dieser Definition ist die Zahlung des Unternehmens nicht auf einen Betrag 

begrenzt, welcher der finanziellen Wirkung des nachteiligen Ereignisses entspricht. Zum Beispiel schließt 

die Definition „Neuwertversicherungen“ mit ein, die dem Versicherungsnehmer einen Betrag auszahlen, 

der es ihm ermöglicht, einen gebrauchten und beschädigten Vermögenswert durch einen neuwertigen zu 

ersetzen. Entsprechend beschränkt die Definition die Zahlung aufgrund eines Lebensversicherungsvertrags 

nicht auf den finanziellen Schaden, der den Angehörigen des Verstorbenen entstanden ist, und sie schließt 

auch keine Verträge aus, welche die Zahlung von vorher festgelegten Beträgen vorsehen, um den durch den 

Tod oder einen Unfall verursachten Schaden zu quantifizieren. 
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B13 Einige Verträge bestimmen eine Leistung, wenn ein festgelegtes ungewisses künftiges Ereignis eintritt, 

schreiben aber nicht vor, dass als Vorbedingung für die Leistung eine nachteilige Auswirkung auf den 

Versicherungsnehmer erfolgt sein muss. Solch ein Vertrag ist kein Versicherungsvertrag, auch dann nicht, 

wenn der Nehmer den Vertrag dazu benutzt, um eine zugrunde liegende Risikoposition auszugleichen. 

Nutzt der Nehmer beispielsweise ein Derivat, um eine zugrunde liegende finanzielle oder nicht-finanzielle 

Variable abzusichern, die mit Zahlungsströmen von einem Vermögenswert des Unternehmens korreliert, so 

ist das Derivat kein Versicherungsvertrag, weil die Zahlung nicht davon abhängt, ob der Nehmer durch eine 

Minderung der Zahlungsströme aus dem Vermögenswert nachteilig betroffen ist. Die Definition eines 

Versicherungsvertrags bezieht sich auf ein ungewisses künftiges Ereignis, für das eine nachteilige Wirkung 

auf den Versicherungsnehmer eine vertragliche Voraussetzung für die Leistung ist. Diese vertragliche 

Voraussetzung verlangt vom Unternehmen keine Untersuchung, ob das Ereignis tatsächlich eine nachteilige 

Wirkung verursacht hat, aber sie erlaubt dem Unternehmen, die Leistung zu verweigern, wenn es nicht 

überzeugt ist, dass das Ereignis eine nachteilige Wirkung verursacht hat. 

B14 Das Storno- oder Bestandsfestigkeitsrisiko (d. h. das Risiko, dass der Versicherungsnehmer den Vertrag 

früher oder später kündigt als der Versicherer bei der Preisfestsetzung für den Vertrag erwartet hatte) ist 

kein Versicherungsrisiko, da die daraus resultierende Variabilität der Leistung an den Versicherungsnehmer 

nicht von einem ungewissen künftigen Ereignis abhängt, das den Versicherungsnehmer nachteilig betrifft. 

Entsprechend ist ein Kostenrisiko (d. h. das Risiko von unerwarteten Erhöhungen der mit der Verwaltung 

eines Vertrags verbundenen Verwaltungskosten, nicht jedoch der mit versicherten Ereignissen verbundenen 

Kosten) kein Versicherungsrisiko, da eine unerwartete Erhöhung dieser Kosten den Versicherungsnehmer 

nicht nachteilig betrifft. 

B15 Folglich ist ein Vertrag, der das Versicherungsunternehmen einem Storno-, Bestandsfestigkeits- oder 

Kostenrisiko aussetzt, kein Versicherungsvertrag, sofern er das Unternehmen nicht zugleich auch einem 

signifikanten Versicherungsrisiko aussetzt. Wenn das Unternehmen dieses Risiko jedoch mithilfe eines 

zweiten Vertrags mindert, in dem es einen Teil dieses Nicht-Versicherungs-Risikos auf eine andere Partei 

überträgt, so setzt dieser zweite Vertrag diese andere Partei einem Versicherungsrisiko aus. 

B16 Ein Unternehmen kann ein signifikantes Versicherungsrisiko nur dann vom Versicherungsnehmer 

übernehmen, wenn das Unternehmen ein vom Versicherungsnehmer getrenntes Unternehmen ist. Im Falle 

eines Gegenseitigkeitsunternehmens übernimmt dieses von jedem Versicherungsnehmer Risiken und legt 

dann diese Risiken zusammen. Obwohl die Versicherungsnehmer dieses zusammengelegte Risiko kollektiv 

tragen, weil sie einen Residualanspruch an das Unternehmen haben, ist das Gegenseitigkeitsunternehmen 

ein getrenntes Unternehmen, welches das Risiko übernommen hat. 

Signifikantes Versicherungsrisiko 

B17 Ein Vertrag ist nur dann ein Versicherungsvertrag, wenn er ein signifikantes Versicherungsrisiko überträgt. 

Die Paragraphen B7 bis B16 behandeln das Versicherungsrisiko. Die Einschätzung, ob das 

Versicherungsrisiko signifikant ist, wird in den Paragraphen B18 bis B23 behandelt. 

B18 Ein Versicherungsrisiko ist nur dann signifikant, wenn ein versichertes Ereignis bewirken könnte, dass der 

Versicherer zusätzliche Beträge zu zahlen hat, die in einem beliebigen Einzelfall von signifikanter Höhe 

sind – mit Ausnahme der Szenarien ohne wirtschaftliche Substanz (d. h. ohne wahrnehmbare Auswirkung 

auf die wirtschaftliche Sicht des Geschäfts). Wenn ein versichertes Ereignis dazu führen könnte, dass in 

einem Szenario mit wirtschaftlicher Substanz signifikante zusätzliche Beträge zu zahlen wären, kann die 

Bedingung des vorherigen Satzes sogar dann erfüllt sein, wenn das versicherte Ereignis höchst 

unwahrscheinlich ist oder wenn der erwartete (d. h. wahrscheinlichkeitsgewichtete) Barwert der bedingten 

Zahlungsströme nur einen kleinen Teil des erwarteten Barwerts aller übrigen vertraglichen Zahlungsströme 

aus dem Versicherungsvertrag ausmacht. 

B19 Außerdem überträgt ein Vertrag nur dann ein signifikantes Versicherungsrisiko, wenn ein Szenario mit 

wirtschaftlicher Substanz vorliegt, in dem für den Versicherer die Möglichkeit eines Verlustes auf 

Barwertbasis besteht. Selbst wenn ein Rückversicherungsvertrag den Versicherer nicht dem Risiko der 

Möglichkeit eines signifikanten Verlusts aussetzt, wird dennoch davon ausgegangen, dass dieser Vertrag 

ein signifikantes Versicherungsrisiko überträgt, wenn im Wesentlichen das gesamte Versicherungsrisiko im 

Zusammenhang mit den rückversicherten Anteilen der zugrunde liegenden Versicherungsverträge auf den 

Rückversicherer übertragen wird. 

B20 Die in Paragraph B18 beschriebenen zusätzlichen Beträge werden auf Barwertbasis bestimmt. Wenn ein 

Versicherungsvertrag bei Eintreten eines Ereignisses mit ungewissem Zeitpunkt eine Zahlung vorsieht und 

wenn diese Zahlung nicht um den Zeitwert des Geldes angepasst wird, kann es Umstände geben, unter 

denen der Barwert der Zahlung steigt, obwohl ihr Nennwert festgelegt ist. Ein Beispiel hierfür ist eine 

Todesfallversicherung mit fester Versicherungssumme (Todesfallleistung) ohne Ende des 

Versicherungsschutzes (oft auch als lebenslange Todesfallversicherung mit fester Versicherungssumme 
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bezeichnet). Es ist gewiss, dass der Versicherungsnehmer sterben wird, aber der Zeitpunkt des Todes ist 

ungewiss. Es kann der Fall eintreten, dass Zahlungen geleistet werden, wenn ein einzelner 

Versicherungsnehmer früher als erwartet verstirbt. Da diese Zahlungen nicht um den Zeitwert des Geldes 

angepasst werden, könnte selbst dann ein signifikantes Versicherungsrisiko bestehen, wenn im Portfolio 

von Verträgen insgesamt kein Verlust zu verzeichnen ist. Auf ähnliche Weise können 

Vertragsbestimmungen, welche die zeitnahe Erstattung an den Versicherungsnehmer verzögern, ein 

signifikantes Versicherungsrisiko eliminieren. Zur Bestimmung des Barwerts der zusätzlichen Beträge hat 

ein Unternehmen die in Paragraph 36 vorgeschriebenen Abzinsungssätze zu verwenden. 

B21 Die in Paragraph B18 beschriebenen zusätzlichen Beträge beziehen sich auf den Barwert der Beträge, der 

über das hinausgeht, was zu zahlen gewesen wäre, wenn kein versichertes Ereignis eingetreten wäre 

(ausgenommen Szenarien ohne wirtschaftliche Substanz). Diese zusätzlichen Beträge schließen 

Schadensbearbeitungs- und Schadensfeststellungskosten mit ein, aber sie beinhalten nicht:  

a) den Verlust der Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer künftige Leistungen in Rechnung zu 

stellen. So bedeutet beispielsweise im Falle eines kapitalanlagegebundenen 

Lebensversicherungsvertrags der Tod des Versicherungsnehmers, dass das Unternehmen keine 

Kapitalanlage-Verwaltungsleistungen mehr erbringen kann und auch keine Gebühr mehr dafür 

verlangen kann. Für das Unternehmen resultiert dieser wirtschaftliche Schaden jedoch nicht aus 

dem Versicherungsrisiko, und genauso wenig trägt ein Fondsmanager ein Versicherungsrisiko in 

Bezug auf den möglichen Tod eines Kunden. Folglich ist der potenzielle Verlust von künftigen 

Kapitalanlagegebühren für die Einschätzung, wie viel Versicherungsrisiko durch einen Vertrag 

übertragen wird, nicht relevant. 

b) den Verzicht auf Abzüge und Gebühren im Todesfall, die bei Kündigung oder Rückkauf 

vorgenommen würden. Da der Vertrag diese Gebühren überhaupt erst geschaffen hat, stellt der 

Verzicht auf die Erhebung dieser Gebühren keine Entschädigung des Versicherungsnehmers für 

ein zuvor schon bestehendes Risiko dar. Folglich sind sie für die Einschätzung, wie viel 

Versicherungsrisiko durch einen Vertrag übertragen wird, nicht relevant. 

c) eine Zahlung, die von einem Ereignis abhängt, das dem Versicherungsnehmer keinen 

signifikanten Schaden verursacht. Man betrachte beispielsweise einen Vertrag, der den Aussteller 

verpflichtet, 1 Million WE1 zu zahlen, wenn ein Vermögenswert einen physischen Schaden 

erleidet, der dem Versicherungsnehmer einen insignifikanten wirtschaftlichen Schaden von 1 WE 

verursacht. Durch diesen Vertrag überträgt der Versicherungsnehmer das insignifikante Risiko, 

1 WE zu verlieren, auf den Aussteller. Gleichzeitig entsteht durch den Vertrag ein Nicht-

Versicherungs-Risiko, aufgrund dessen der Aussteller 999.999 WE zahlen muss, wenn das 

festgelegte Ereignis eintritt. Da hier kein Szenario vorliegt, in dem ein versichertes Ereignis dem 

Versicherungsnehmer einen signifikanten Schaden verursacht, übernimmt der Aussteller kein 

signifikantes Versicherungsrisiko vom Versicherungsnehmer und dieser Vertrag ist kein 

Versicherungsvertrag. 

d) mögliche Rückversicherungsdeckung. Das Unternehmen bilanziert diese gesondert. 

B22 Ein Unternehmen hat die Signifikanz des Versicherungsrisikos für jeden einzelnen Vertrag einzuschätzen. 

Folglich kann das Versicherungsrisiko auch signifikant sein, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit 

signifikanter Schäden für ein Portfolio oder eine Gruppe von Verträgen minimal ist. 

B23 Aus den Paragraphen B18 bis B22 folgt, dass es sich bei einem Vertrag, der die Zahlung einer 

Todesfallleistung vorsieht, die über der im Erlebensfall zu zahlenden Leistung liegt, um einen 

Versicherungsvertrag handelt, es sei denn, die zusätzliche Todesfallleistung ist nicht signifikant (beurteilt in 

Bezug auf den Vertrag selbst und nicht auf das gesamte Portfolio der Verträge). Wie in Paragraph B21(b) 

festgestellt, wird der Verzicht auf Kündigungs- oder Rückkaufabzüge im Todesfall bei dieser Einschätzung 

nicht berücksichtigt, wenn dieser Verzicht den Versicherungsnehmer nicht für ein zuvor schon bestehendes 

Risiko entschädigt. Entsprechend handelt es sich bei einem Rentenversicherungsvertrag, der bis zum 

Lebensende des Versicherungsnehmers regelmäßige Zahlungen vorsieht, um einen Versicherungsvertrag, 

es sei denn, dass die gesamten Zahlungen, die nur geleistet werden, so lange der Versicherungsnehmer 

noch lebt, insignifikant sind. 

Änderungen im Umfang des Versicherungsrisikos 

B24 Bei einigen Verträgen erfolgt die Übertragung des Versicherungsrisikos auf den Versicherer erst nach 

einem gewissen Zeitraum. Man betrachte z. B. einen Vertrag, der einen bestimmten Kapitalertrag vorsieht 

und ein Wahlrecht für den Versicherungsnehmer beinhaltet, das Ergebnis der Kapitalanlage bei Ablauf zum 

Erwerb einer Leibrente zu benutzen, und zwar zu den gleichen Sätzen, die das Unternehmen zum 

                                                 
1 WE steht für Währungseinheit. 
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Ausübungszeitpunkt des Wahlrechts durch den Versicherungsnehmer auch anderen neuen 

Leibrentenversicherungsnehmern in Rechnung stellt. Ein solcher Vertrag überträgt das Versicherungsrisiko 

erst dann auf den Versicherer, wenn das Wahlrecht ausgeübt wird, weil es dem Unternehmen weiterhin 

freisteht, den Preis der Leibrentenversicherung so zu festzulegen, dass sie das zu diesem Zeitpunkt auf das 

Unternehmen übertragene Versicherungsrisiko widerspiegelt. Folglich sind die Zahlungsströme, zu denen 

es bei Ausübung der Option kommen würde, außerhalb der Grenzen des Versicherungsvertrags und vor 

Ausübung der Option kommt es zu keinen Versicherungszahlungsströmen innerhalb der Grenzen des 

Versicherungsvertrags. Wenn der Vertrag indes die Rentenfaktoren angibt (oder eine andere Grundlage zur 

Bestimmung der Rentenfaktoren als die Marktpreise), überträgt der Vertrag das Versicherungsrisiko auf 

den Versicherer, weil der Versicherer das Risiko trägt, dass die Rentenfaktoren für den Versicherer 

ungünstig sind, wenn der Versicherungsnehmer die Option ausübt. In diesem Fall sind die Zahlungsströme, 

zu denen es bei Ausübung der Option kommt, innerhalb der Grenzen des Versicherungsvertrags. 

B25 Ein Vertrag, der die Definition eines Versicherungsvertrags erfüllt, bleibt so lange ein 

Versicherungsvertrag, bis alle Rechte und Pflichten erloschen (d. h. erfüllt, gekündigt oder abgelaufen) 

sind, es sei denn, der Vertrag wird unter Anwendung der Paragraphen 74 bis 77 aufgrund einer 

Vertragsänderung ausgebucht. 

Beispiele für Versicherungsverträge 

B26 Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um Versicherungsverträge, falls das übertragene 

Versicherungsrisiko signifikant ist:  

a) Diebstahlversicherung oder Sachversicherung; 

b) Produkthaftpflicht-, Berufshaftpflicht-, allgemeine Haftpflicht- oder Rechtsschutzversicherung. 

c) Lebensversicherung und Bestattungskostenversicherung (obwohl der Tod sicher ist, ist es 

ungewiss, wann er eintreten wird oder – bei einigen Formen der Lebensversicherung – ob der 

Tod während der Versicherungsdauer eintreten wird). 

d) Leibrenten und Pensionsversicherungen, d. h. Verträge, die eine Entschädigung für das 

ungewisse künftige Ereignis – das Überleben des Leibrentners oder Pensionärs – zusagen, um 

dem Leibrentner oder Pensionär ein Einkommensniveau zu ermöglichen, das ansonsten durch 

dessen Überleben beeinträchtigt würde. (Verbindlichkeiten des Arbeitgebers aus 

Versorgungsplänen für Arbeitnehmer und als betriebliche Altersversorgung mit 

leistungsorientierter Zusage ausgewiesene Altersversorgungsverpflichtungen fallen unter 

Anwendung von Paragraph 7(b) nicht in den Anwendungsbereich des IFRS 17). 

e) Erwerbsminderungsversicherung und Krankheitskostenversicherung; 

f) Bürgschaften, Kautionsversicherungen, Gewährleistungsbürgschaften und Bietungsbürgschaften, 

d. h. Verträge, die den Versicherungsnehmer entschädigen, wenn eine andere Partei eine 

vertragliche Verpflichtung nicht erfüllt, z. B. eine Verpflichtung, ein Gebäude zu errichten; 

g) Produktgewährleistungen. Produktgewährleistungen, die von einer anderen Partei für vom 

Hersteller, Groß- oder Einzelhändler verkaufte Waren gewährt werden, fallen in den 

Anwendungsbereich des IFRS 17. Produktgewährleistungen, die direkt vom Hersteller, Groß- 

oder Einzelhändler gewährt werden, sind unter Anwendung von Paragraph 7(a) jedoch außerhalb 

des Anwendungsbereichs des IFRS 17 und fallen vielmehr in den Anwendungsbereich des 

IFRS 15 oder IAS 37 Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen; 

h) Rechtstitelversicherungen (d. h. eine Versicherung gegen die Aufdeckung von Mängeln eines 

Rechtstitels auf Grundeigentum oder Gebäude, die bei Abschluss des Versicherungsvertrags 

nicht erkennbar waren). In diesem Fall ist das versicherte Ereignis die Aufdeckung eines 

Mangels eines Rechtstitels und nicht der Mangel als solcher. 

i) Reiseversicherung (Entschädigung in bar oder in Form von Dienstleistungen an 

Versicherungsnehmer für Schäden, die ihnen vor oder während einer Reise entstanden sind). 

j) Katastrophenbonds, die verringerte Zahlungen von Kapital, Zinsen oder beidem vorsehen, wenn 

ein bestimmtes Ereignis den Emittenten der Anleihe nachteilig betrifft (es sei denn, dass durch 

dieses bestimmte Ereignis kein signifikantes Versicherungsrisiko entsteht, zum Beispiel, wenn 

dieses Ereignis eine Änderung eines Zinssatzes oder Wechselkurses ist). 

k) Versicherungs-Swaps und andere Verträge, die eine Zahlung auf der Grundlage von Änderungen 

der klimatischen, geologischen oder sonstigen physikalischen Variablen vorsehen, die spezifisch 

für eine Vertragspartei sind. 

B27 Es folgen Beispiele für Verträge, bei denen es sich nicht um Versicherungsverträge handelt:  
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a) Kapitalanlageverträge, die die rechtliche Form eines Versicherungsvertrags haben, die aber kein 

signifikantes Versicherungsrisiko auf den Versicherer übertragen. So handelt es sich 

beispielsweise bei Lebensversicherungsverträgen, bei denen das Unternehmen kein signifikantes 

Sterblichkeitsrisiko oder Morbiditätsrisiko trägt, nicht um Versicherungsverträge; solche 

Verträge sind Finanzinstrumente oder Dienstleistungsverträge, siehe Paragraph B28). 

Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung entsprechen nicht der 

Definition eines Versicherungsvertrags; sie fallen jedoch in den Anwendungsbereich des 

IFRS 17, vorausgesetzt, sie werden von einem Unternehmen ausgestellt, das unter Anwendung 

von Paragraph 3(c) auch Versicherungsverträge ausstellt; 

b) Verträge, die die rechtliche Form von Versicherungen haben, aber jedes signifikante 

Versicherungsrisiko durch unkündbare und durchsetzbare Mechanismen auf den 

Versicherungsnehmer zurückübertragen, indem sie die künftigen Zahlungen des 

Versicherungsnehmers an den Versicherer als direkte Folge der versicherten Schäden anpassen. 

Beispielsweise sehen einige finanzielle Rückversicherungsverträge oder einige Gruppenverträge 

eine Rückübertragung des gesamten signifikanten Versicherungsrisikos auf die 

Versicherungsnehmer vor; solche Verträge sind normalerweise Finanzinstrumente oder 

Dienstleistungsverträge (siehe Paragraph B28); 

c) Selbstversicherung (d. h. die Selbsttragung eines Risikos, das durch eine Versicherung hätte 

gedeckt werden können). In einer solchen Situation liegt kein Versicherungsvertrag vor, da es 

keine Vereinbarung mit einer anderen Partei gibt. Wenn folglich ein Unternehmen einen 

Versicherungsvertrag an sein Mutterunternehmen, Tochterunternehmen oder 

Schwesterunternehmen begibt, gibt es im Konzernabschluss keinen Versicherungsvertrag, weil es 

keinen Vertrag mit einer anderen Partei gibt. Im individuellen Abschluss oder im Einzelabschluss 

des Versicherers oder des Versicherungsnehmers liegt dagegen ein Versicherungsvertrag vor; 

d) Verträge (wie Rechtsverhältnisse von Spielbanken), die eine Zahlung bestimmen, wenn ein 

bestimmtes ungewisses künftiges Ereignis eintritt, aber nicht als vertragliche Bedingung für die 

Zahlung verlangen, dass das Ereignis den Versicherungsnehmer nachteilig betrifft. Dies schließt 

jedoch solche Verträge nicht aus der Definition von Versicherungsverträgen aus, in denen zur 

Quantifizierung des durch ein festgelegtes Ereignis, wie Tod oder Unfall, verursachten Schadens 

(siehe auch Paragraph B12) ein vorab bestimmter Auszahlungsbetrag festgelegt wird; 

e) Derivate, die eine Partei einem finanziellen Risiko, aber keinem Versicherungsrisiko aussetzen, 

weil der Derivatekontrakt diese Partei nur dann verpflichtet, ein Zahlung zu leisten (oder ihr das 

Recht verleiht, eine Zahlung zu erhalten), wenn sich ein festgelegter Zinssatz (oder mehrere 

festgelegte Zinssätze), der Kurs eines Wertpapiers, ein Rohstoffpreis, ein Wechselkurs, ein Preis- 

oder Zinsindex, ein Bonitätsrating oder ein Kreditindex oder eine andere Variablen ändert, sofern 

im Fall einer nicht-finanziellen Variablen die Variable nicht spezifisch für eine Partei des 

Vertrags ist; 

f) kreditbezogene Garantien, die Zahlungen auch dann verlangen, wenn dem Garantienehmer kein 

Schaden dadurch entstanden ist, dass der Schuldner eine Zahlung nicht geleistet hat, als sie fällig 

war; solche Verträge werden nach IFRS 9 Finanzinstrumente bilanziert (siehe Paragraph B29). 

g) Verträge, die eine Zahlung vorsehen, die von einer klimatischen, geologischen oder anderen 

physikalischen Variable abhängt, die nicht spezifisch für eine Vertragspartei ist (allgemein als 

Wetterderivate bezeichnet); 

h) Verträge, die in Abhängigkeit von einer klimatischen, geologischen oder anderen physikalischen 

Variable reduzierte Zahlungen von Kapital, Zinsen oder beidem vorsehen, wenn die 

Auswirkungen dieser Variable nicht für eine Vertragspartei spezifisch sind (allgemein als 

Katastrophenbonds bezeichnet). 

B28 Auf die in Paragraph B27 beschriebenen Verträge hat ein Unternehmen andere geltende Standards 

anzuwenden, wie zum Beispiel IFRS 9 und IFRS 15. 

B29 Die in Paragraph B27(f) erörterten kreditbezogenen Garantien und Kreditversicherungsverträge können 

verschiedene rechtliche Formen haben, wie zum Beispiel die einer Garantie, einiger Arten von 

Akkreditiven, eines Kreditausfallvertrags („credit default contract“) oder eines Versicherungsvertrags. Bei 

diesen Verträgen handelt es sich um Versicherungsverträge, wenn sie den Versicherer verpflichten, 

bestimmte Zahlungen zu leisten, um den Garantienehmer für einen Schaden zu entschädigen, der ihm 

entsteht, weil ein bestimmter Schuldner eine fällige Zahlung nicht fristgerecht gemäß den ursprünglichen 

oder veränderten Bedingungen eines Schuldinstruments an den Garantienehmer leistet. Solche 

Versicherungsverträge sind jedoch aus dem Anwendungsbereich des IFRS 17 ausgeschlossen, es sei denn, 

der Versicherer hat zuvor ausdrücklich erklärt, dass er diese Verträge als Versicherungsverträge betrachtet 

und sie nach den für Versicherungsverträge geltenden Vorschriften bilanziert hat (siehe Paragraph 7(e)). 
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B30 Kreditbezogene Garantien und Kreditversicherungsverträge, denen zufolge eine Zahlung selbst dann 

geleistet werden muss, wenn dem Inhaber keinen Schaden dadurch entstanden ist, dass der Schuldner eine 

Zahlung nicht geleistet hat, als sie fällig war, fallen nicht in den Anwendungsbereich des IFRS 17, da sie 

kein signifikantes Versicherungsrisiko übertragen. Zu diesen Verträgen gehören Verträge, denen zufolge 

eine Zahlung geleistet werden muss:  

a) ungeachtet der Tatsache, ob die Gegenpartei das zugrunde liegende Schuldinstrument hält; oder 

b) bei Änderung des Bonitätsratings oder des Kreditindexes und nicht erst dann, wenn ein 

spezifischer Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit nicht nachkommt. 

Abtrennung von Komponenten eines Versicherungsvertrags 
(Paragraphen 10 bis 13) 

Kapitalanlagekomponenten (Paragraph 11(b)) 

B31 Nach Paragraph 11(b) muss ein Unternehmen eine eigenständig abgrenzbare Kapitalanlagekomponente 

vom Basisversicherungsvertrag trennen. Eine Kapitalanlagekomponente ist nur dann eigenständig 

abgrenzbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) zwischen der Kapitalanlagekomponente und der Versicherungskomponente besteht keine starke 

Korrelation; 

b) ein Vertrag mit gleichwertigen Bedingungen wird von Versicherungsunternehmen oder anderen 

Parteien auf demselben Markt oder im selben Staat getrennt verkauft oder könnte getrennt 

verkauft werden. Das Unternehmen hat bei dieser Entscheidung alle Informationen zu 

berücksichtigen, die bei vertretbarem Aufwand verfügbar sind. Das Unternehmen ist nicht 

verpflichtet, umfassende Nachforschungen anzustellen, um zu ermitteln, ob eine 

Anlagenkomponente getrennt verkauft wird. 

B32 Zwischen einer Kapitalanlagekomponente und einer Versicherungskomponente besteht nur dann eine 

starke Korrelation, wenn:  

a) das Unternehmen die eine Komponente nicht bewerten kann, ohne auch die andere zu 

berücksichtigen. Wenn folglich der Wert der einen Komponente in Abhängigkeit vom Wert der 

anderen schwankt, hat ein Unternehmen die kombinierte Kapitalanlage- und 

Versicherungskomponente nach IFRS 17 zu bilanzieren; oder 

b) der Versicherungsnehmer den Nutzen aus einer Komponente nur ziehen kann, wenn auch die 

andere Komponente vorhanden ist. Wenn folglich der Ablauf oder die Fälligkeit der einen 

Komponente in einem Vertrag zum Ablauf oder zur Fälligkeit der anderen führt, hat das 

Unternehmen die kombinierte Kapitalanlage- und Versicherungskomponente nach IFRS 17 zu 

bilanzieren. 

Zusagen, eigenständig abgrenzbare Güter oder Dienstleistungen 
zu übertragen, bei denen es sich nicht um Leistungen gemäß dem 
Versicherungsvertrag handelt (Paragraph 12) 

B33 Nach Paragraph 12 muss ein Unternehmen eine Zusage, eigenständig abgrenzbare Güter oder 

Dienstleistungen, bei denen es sich nicht um Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag handelt, auf 

einen Versicherungsnehmer zu übertragen, von einem Versicherungsvertrag abtrennen. Zum Zwecke der 

Abtrennung darf ein Unternehmen Tätigkeiten, die es zur Erfüllung eines Vertrags durchführen muss, nicht 

berücksichtigen, es sei denn, das Unternehmen überträgt bei der Durchführung dieser Tätigkeiten ein nicht 

gemäß dem Versicherungsvertrag geliefertes Gut oder eine nicht gemäß dem Versicherungsvertrag 

erbrachte Dienstleistung auf den Versicherungsnehmer. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen 

zum Aufsetzen eines Vertrags verschiedene Verwaltungsaufgaben durchführen muss. Bei der 

Durchführung dieser Aufgaben wird keine Dienstleistung auf den Versicherungsnehmer übertragen. 

B34 Ein nicht gemäß dem Versicherungsvertrag geliefertes Gut oder eine nicht gemäß dem 

Versicherungsvertrag erbrachte Dienstleistung, das/die einem Versicherungsnehmer zugesagt wird, ist dann 

eigenständig abgrenzbar, wenn der Versicherungsnehmer das Gut oder die Dienstleistung entweder alleine 

nutzen kann, oder zusammen mit anderen Ressourcen, die dem Versicherungsnehmer ohne Weiteres zur 

Verfügung stehen. Ohne Weiteres zur Verfügung stehende Ressourcen sind Güter oder Dienstleistungen, 

die (durch das Unternehmen oder durch ein anderes Unternehmen) getrennt verkauft werden bzw. 
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Ressourcen, die der Versicherungsnehmer bereits (vom Unternehmen oder aus anderen Transaktionen oder 

Ereignissen) erhalten hat. 

B35 Ein nicht gemäß dem Versicherungsvertrag geliefertes Gut oder eine nicht gemäß dem 

Versicherungsvertrag erbrachte Dienstleistung, das/die dem Versicherungsnehmer zugesagt wird, ist nicht 

eigenständig abgrenzbar, wenn:  

a) die mit dem Gut oder der Dienstleistung verbundenen Zahlungsströme und Risiken in enger 

Korrelation mit den mit den Versicherungskomponenten im Vertrag verbundenen 

Zahlungsströmen und Risiken stehen; und 

b) das Unternehmen eine signifikante Integrationsleistung erbringt, um das Gut oder die 

Dienstleistung in die Versicherungskomponenten zu integrieren. 

Abschlusskosten (Paragraphen 28A bis 28F) 

B35A Um Paragraph 28A anzuwenden, hat ein Unternehmen seine Abschlusskosten nach einer systematischen 

und rationalen Methode aufzuteilen: 

a) Abschlusskosten, die einer Gruppe von Versicherungsverträgen direkt zugeordnet werden 

können, 

i) sind dieser Gruppe zuzuordnen; und 

ii) sind Gruppen zuzuordnen, die Versicherungsverträge enthalten werden, die 

erwartungsgemäß aus Verlängerungen der Versicherungsverträge in dieser Gruppe 

entstehen werden. 

b) Abschlusskosten, die einem Portfolio von Versicherungsverträgen direkt zugeordnet werden 

können – mit Ausnahme der unter a) aufgeführten – sind Gruppen von Verträgen in dem 

Portfolio zuzuordnen. 

B35B Am Ende jeder Berichtsperiode muss ein Unternehmen die nach den Vorgaben von Paragraph B35A 

zugeordneten Beträge überprüfen, um etwaigen Änderungen der Annahmen Rechnung zu tragen, welche 

die Inputs für die eingesetzte Zuordnungsmethode bestimmen. Nachdem einer Gruppe von 

Versicherungsverträgen alle ihr zugehörigen Verträge hinzugefügt wurden, darf ein Unternehmen die 

Beträge nicht mehr ändern, die es dieser Gruppe von Versicherungsverträgen zugeordnet hat (siehe 

Paragraph B35C). 

B35C Ein Unternehmen könnte einer Gruppe von Versicherungsverträgen über mehrere Berichtsperioden hinweg 

weitere Versicherungsverträge hinzufügen (siehe Paragraph 28). In diesem Fall hat ein Unternehmen den 

Anteil der als Vermögenswert angesetzten Abschlusskosten auszubuchen, der sich auf 

Versicherungsverträge bezieht, die der Gruppe in dieser Periode hinzugefügt wurden, und es hat die als 

Vermögenswert angesetzten Abschlusskosten weiterhin in dem Umfang auszuweisen, wie dieser 

Vermögenswert sich auf Versicherungsverträge bezieht, die der Gruppe erwartungsgemäß in einer 

künftigen Berichtsperiode hinzugefügt werden. 

B35D Um Paragraph 28E anzuwenden: 

a) hat ein Unternehmen eine Wertminderung erfolgswirksam anzusetzen und den Buchwert der als 

Vermögenswert angesetzten Abschlusskosten so zu reduzieren, dass der Buchwert des 

Vermögenswerts den unter Anwendung von Paragraph 32(a) ermittelten erwarteten 

Nettomittelzufluss für die zugehörige Gruppe von Versicherungsverträgen nicht übersteigt. 

b) wenn ein Unternehmen die Abschlusskosten unter Anwendung von Paragraph B35A(a)(ii) den 

Gruppen von Versicherungsverträgen zuordnet, hat das Unternehmen eine Wertminderung 

erfolgswirksam auszuweisen und den Buchwert der zugehörigen als Vermögenswert angesetzten 

Abschlusskosten in der Höhe zu reduzieren, wie: 

i) das Unternehmen erwartet, dass diese Abschlusskosten den unter Anwendung von 

Paragraph 32(a) ermittelten Nettomittelzufluss für erwartete Vertragsverlängerungen 

übersteigen wird; und 

ii) der nach (b)(i) ermittelte Überschuss nicht bereits nach (a) als Wertminderung 

ausgewiesen wurde. 



   

  39 

Bewertung (Paragraphen 29 bis 71) 

Schätzungen der künftigen Zahlungsströme (Paragraphen 33 bis 
35) 

B36 Dieser Abschnitt behandelt:  

a) die objektive Nutzung aller angemessenen und belastbaren Informationen, die ohne 

unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar sind (siehe die Paragraphen B37 bis B41); 

b) Marktvariablen und nicht marktbedingungsabhängige Variablen (siehe die Paragraphen B42 bis 

B53); 

c) die Verwendung aktueller Schätzungen (siehe die Paragraphen B54 bis B60); und 

d) Zahlungsströme innerhalb der Vertragsgrenzen (siehe die Paragraphen B61 bis B71). 

Objektive Nutzung aller angemessenen und belastbaren Informationen, die 
ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar sind 
(Paragraph 33(a)) 

B37 Das Ziel der Schätzung der künftigen Zahlungsströme besteht darin, den Erwartungswert (oder den 

wahrscheinlichkeitsgewichteten Mittelwert) der gesamten Bandbreite aller möglichen Ergebnisse unter 

Berücksichtigung aller angemessenen und belastbaren Informationen, die zum Bilanzstichtag ohne 

unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar sind, zu bestimmen. Angemessene und belastbare 

Informationen, die zum Bilanzstichtag ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar sind, 

umfassen Informationen über vergangene Ereignisse und aktuelle Bedingungen sowie Prognosen künftiger 

Bedingungen (siehe Paragraph B41). Informationen aus den eigenen Informationssystemen des 

Unternehmens gelten als ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar. 

B38 Ausgangspunkt für eine Schätzung der Zahlungsströme ist eine Bandbreite von Szenarien, welche die 

gesamte Bandbreite aller möglichen Ergebnisse widerspiegelt. Jedes Szenario gibt die Höhe und den 

Zeitpunkt der Zahlungsströme für ein bestimmtes Ergebnis sowie die geschätzte Wahrscheinlichkeit dieses 

Ergebnisses an. Die Zahlungsströme aus jedem Szenario werden abgezinst und unter Berücksichtigung der 

geschätzten Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis zu einem erwarteten Barwert führt, gewichtet. 

Folglich besteht das Ziel nicht darin, das wahrscheinlichste Ergebnis oder ein eher wahrscheinliches 

Ergebnis für künftige Zahlungsströme zu entwickeln. 

B39 Bei der Erwägung der gesamten Bandbreite aller möglichen Ergebnisse besteht das Ziel darin, alle 

angemessenen und belastbaren Informationen, die ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand 

verfügbar sind, zu berücksichtigen, und nicht darin, jedes einzelne mögliche Szenario zu identifizieren. In 

der Praxis ist die Entwicklung expliziter Szenarien nicht erforderlich, wenn die resultierende Schätzung mit 

der Zielsetzung der Bewertung vereinbar ist, alle angemessenen und belastbaren Informationen, die bei der 

Bestimmung des Mittelwerts ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar sind, zu 

berücksichtigen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise schätzt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der 

Ergebnisse weitgehend mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung übereinstimmen wird, die mit einer 

geringen Anzahl von Parametern vollumfänglich beschrieben werden kann, dann genügt es, die geringere 

Anzahl von Parametern zu schätzen. Auf ähnliche Weise kann in einigen Fällen mit einer relativ einfachen 

Modellierung eine Antwort gefunden werden, die präzise genug ist, ohne dass viele detaillierte 

Simulationen erforderlich wären. In einigen Fällen kann es jedoch sein, dass die Zahlungsströme von 

komplexen zugrunde liegenden Faktoren beeinflusst werden und dass sie auf Änderungen der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht-linear reagieren. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, 

wenn die Zahlungsströme eine Reihe von miteinander verbundenen Optionen widerspiegeln, die implizit 

oder explizit sind. In solchen Fällen ist vermutlich eine fortgeschrittenere stochastische Modellierung 

erforderlich, um die Zielsetzung der Bewertung zu erreichen. 

B40 Die entwickelten Szenarien müssen objektive Schätzungen der Wahrscheinlichkeit katastrophaler Schäden 

im Rahmen der bestehenden Verträge beinhalten. Diese Szenarien schließen mögliche Ansprüche aus 

möglichen künftigen Verträgen aus. 

B41 Ein Unternehmen hat die Wahrscheinlichkeiten und die Höhe künftiger Zahlungen im Rahmen der 

bestehenden Verträge auf der Grundlage der eingeholten Informationen zu schätzen, umfassend auch:  

a) Informationen über Schäden, die von den Versicherungsnehmern bereits gemeldet wurden; 

b) sonstige Informationen über die bekannten oder geschätzten Merkmale der 

Versicherungsverträge; 
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c) historische Daten aus der eigenen Erfahrung des Unternehmens, gegebenenfalls ergänzt durch 

historische Daten aus anderen Quellen. Die historischen Daten werden berichtigt, um den 

derzeitigen Bedingungen Rechnung zu tragen, beispielsweise wenn:  

i) die Merkmale der versicherten Population von den Merkmalen der Population, die als 

Grundlage für die historischen Daten herangezogen wurde, abweichen (oder 

abweichen werden, beispielsweise aufgrund von adverser Selektion); 

ii) es Hinweise dafür gibt, dass die historischen Trends nicht anhalten werden, dass neue 

Trends aufkommen werden oder dass wirtschaftliche, demografische und sonstige 

Änderungen die Zahlungsströme beeinflussen können, die aus den bestehenden 

Versicherungsverträgen entstehen; oder 

iii) es Änderungen in Punkten wie zum Beispiel bei den Zeichnungsverfahren oder den 

Schadenmanagementverfahren gab, die Einfluss darauf haben können, wie relevant die 

historischen Daten für die Versicherungsverträge sind. 

d) aktuelle Preisinformationen (falls verfügbar) für Rückversicherungsverträge und andere 

Finanzinstrumente (falls vorhanden), die ähnliche Risiken abdecken, wie zum Beispiel 

Katastrophenbonds und Wetterderivate, sowie aktuelle Marktpreise für die Übertragung von 

Versicherungsverträgen. Diese Informationen sind anzupassen, um die Differenzen zwischen den 

Zahlungsströmen aus diesen Rückversicherungsverträgen oder anderen Finanzinstrumenten und 

den Zahlungsströmen, die entstehen würden, während das Unternehmen die zugrunde liegenden 

Verträge mit dem Versicherungsnehmer erfüllt, widerzuspiegeln. 

Marktvariablen und nicht marktbedingungsabhängige Variablen 

B42 In IFRS 17 werden zwei Arten von Variablen identifiziert:  

a) Marktvariablen: Dies sind Variablen, die auf den Märkten beobachtet oder direkt von den 

Märkten abgeleitet werden können (beispielsweise Kurse öffentlich gehandelter Wertpapiere und 

Zinssätze); und 

b) nicht marktbedingungsabhängige Variablen: Dies sind alle anderen Variablen (beispielsweise 

Häufigkeit und Schwere von Versicherungsschäden und das Sterblichkeitsrisiko). 

B43 Marktvariablen führen in der Regel zu finanziellen Risiken (beispielsweise beobachtbare Zinssätze) und 

nicht marktbedingungsabhängige Variablen führen in der Regel zu nicht-finanziellen Risiken 

(beispielsweise Sterblichkeitsraten). Dies muss in der Praxis jedoch nicht immer der Fall sein. Es kann 

beispielsweise Annahmen geben, die sich auf finanzielle Risiken beziehen, für die auf den Märkten keine 

Variablen beobachtet werden können oder die nicht direkt von den Märkten abgeleitet werden können 

(beispielsweise Zinssätze, die nicht auf den Märkten beobachtet oder von den Märkten abgeleitet werden 

können). 

Marktvariablen (Paragraph 33(b)) 

B44 Die Schätzungen der Marktvariablen müssen mit den beobachtbaren Marktpreisen zum Zeitpunkt der 

Bewertung in Einklang stehen. Ein Unternehmen hat die Verwendung beobachtbarer Inputfaktoren zu 

maximieren und darf die beobachtbare Marktdaten nicht durch eigenen Schätzungen ersetzen, außer wie in 

Paragraph 79 des IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts beschrieben. In Übereinstimmung mit 

IFRS 13 gilt: Wenn Variablen abgeleitet werden müssen (z. B., weil es keine beobachtbaren 

Marktvariablen gibt), dann haben sie so gut wie möglich mit beobachtbaren Marktvariablen in Einklang zu 

stehen. 

B45 Marktpreise sind eine Mischung verschiedener Ansichten über mögliche künftige Marktergebnisse, und sie 

spiegeln auch die Risikopräferenzen der Marktteilnehmer wider. Folglich handelt es sich bei ihnen nicht um 

eine Einzelpunktprognose eines künftigen Ergebnisses. Wenn das tatsächliche Ergebnis vom vorherigen 

Marktpreis abweicht, bedeutet dies nicht, dass der Marktpreis „falsch“ war. 

B46 Eine wichtige Anwendung der Marktvariablen besteht im Konzept eines replizierenden Vermögenswerts 

oder eines replizierenden Portfolios von Vermögenswerten. Ein replizierender Vermögenswert ist ein 

Vermögenswert, dessen Zahlungsströme in allen Szenarien genau der Höhe, der Fälligkeit und der 

Ungewissheit der vertraglichen Zahlungsströme einer Gruppe von Versicherungsverträgen entsprechen. In 

einigen Fällen kann für einige der Zahlungsströme aus einer Gruppe von Versicherungsverträgen ein 

replizierender Vermögenswert existieren. Der beizulegende Zeitwert dieses Vermögenswerts trägt sowohl 

dem erwarteten Barwert der Zahlungsströme aus dem Vermögenswert als auch dem mit diesen 

Zahlungsströmen verbundenen Risiko Rechnung. Wenn es für einige der Zahlungsströme aus einer Gruppe 

von Versicherungsverträgen ein replizierendes Portfolio von Vermögenswerten gibt, kann das 



   

  41 

Unternehmen den beizulegenden Zeitwert dieser Vermögenswerte zur Bewertung der relevanten 

Erfüllungswerte verwenden, anstatt die Zahlungsströme und den Abzinsungssatz explizit zu schätzen. 

B47 Nach IFRS 17 ist es nicht vorgeschrieben, dass ein Unternehmen die Methode des replizierenden Portfolios 

verwenden muss. Wenn es allerdings für einige der Zahlungsströme aus Versicherungsverträgen einen 

replizierenden Vermögenswert oder ein replizierendes Portfolio von Vermögenswerten gibt und ein 

Unternehmen sich dafür entscheidet, eine andere Methode einzusetzen, hat das Unternehmen sich davon zu 

überzeugen, dass die Methode des replizierenden Portfolios wahrscheinlich nicht zu einer wesentlich 

anderen Bewertung dieser Zahlungsströme führen würde. 

B48 Andere Methoden als die eines replizierenden Portfolios, beispielsweise stochastische Modelling-

Methoden, können solider oder einfacher umzusetzen sein, wenn es signifikante Wechselwirkungen 

zwischen Zahlungsströmen gibt, die aufgrund der Renditen der Vermögenswerte und anderer 

Zahlungsströme schwanken. Es muss nach entsprechendem Ermessen vorgegangen werden, um die 

Methode zu bestimmen, mit der die Zielsetzung der Übereinstimmung mit beobachtbaren Marktvariablen 

unter spezifischen Umständen am besten erfüllt werden kann. Insbesondere muss die verwendete Methode 

gewährleisten, dass die Bewertung etwaiger Optionen und Garantien, die in den Versicherungsverträgen 

enthalten sind, mit den beobachtbaren Marktpreisen (falls vorhanden) für solche Optionen und Garantien 

übereinstimmt. 

Nicht marktbedingungsabhängige Variablen 

B49 Schätzungen der nicht marktbedingungsabhängigen Variablen haben alle ohne unangemessenen Kosten- 

oder Zeitaufwand verfügbaren angemessenen und belastbaren Informationen, sowohl externe als auch 

interne, zu berücksichtigen. 

B50 Nicht marktbedingungsabhängige externe Variablen (beispielsweise nationale Sterblichkeitsstatistiken) 

können unter Umständen relevanter sein als interne Daten (beispielsweise intern entwickelte 

Sterblichkeitsstatistiken). So hat beispielsweise ein Unternehmen, das Lebensversicherungsverträge begibt, 

sich bei der Entwicklung objektiver Wahrscheinlichkeitsschätzungen für Sterblichkeitsszenarien für seine 

Versicherungsverträge nicht nur auf die nationale Sterblichkeitsstatistik zu stützen, sondern es muss auch 

alle anderen angemessenen und belastbaren internen und externen Informationsquellen berücksichtigen, die 

ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar sind. Bei der Entwicklung dieser 

Wahrscheinlichkeiten hat ein Unternehmen überzeugenderen Informationen mehr Gewicht beizumessen. 

Zum Beispiel:  

a) Interne Sterblichkeitsstatistiken können überzeugender als nationale Sterblichkeitsdaten sein, 

wenn die nationalen Daten aus einer großen Population abgeleitet werden, die für die versicherte 

Population nicht repräsentativ ist. Dies könnte beispielsweise darauf zurückzuführen sein, dass 

die demografischen Merkmale der versicherten Population wesentlich von denjenigen der 

nationalen Population abweichen, was wiederum bedeuten würde, dass ein Unternehmen den 

internen Daten mehr und den nationalen Statistiken weniger Gewicht beimessen müsste. 

b) Wenn dagegen die internen Statistiken aus einer kleinen Population abgeleitet werden und davon 

ausgegangen wird, dass deren Merkmale denjenigen der nationalen Population ähnlich sind und 

dass die nationalen Statistiken aktuell sind, hat ein Unternehmen den nationalen Statistiken mehr 

Gewicht beizumessen. 

B51 Die geschätzten Wahrscheinlichkeiten für nicht marktbedingungsabhängige Variablen dürfen nicht im 

Widerspruch zu den beobachtbaren Marktvariablen stehen. So müssen beispielsweise die geschätzten 

Wahrscheinlichkeiten künftiger Inflationsszenarien konsistent wie möglich zu den durch die Marktzinsen 

implizierten Wahrscheinlichkeiten sein. 

B52 In einigen Fällen kann ein Unternehmen zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die Marktvariablen 

unabhängig von den nicht marktbedingungsabhängigen Variablen variieren. Wenn das der Fall ist, hat ein 

Unternehmen Szenarien zu berücksichtigen, welche der Bandbreite der Ergebnisse für nicht 

marktbedingungsabhängige Variablen Rechnung tragen, wobei in jedem Szenario derselbe beobachtete 

Wert der Marktvariablen verwendet wird. 

B53 In anderen Fällen können Marktvariablen und nicht marktbedingungsabhängige Variablen miteinander 

korrelieren. Es könnte beispielsweise Anhaltspunkte dafür geben, dass Stornoquoten (eine nicht 

marktbedingungsabhängige Variable) mit Zinssätzen (eine Marktvariable) korrelieren. Ebenso könnte es 

Anhaltspunkte dafür geben, dass die Schadenssummen für Gebäude- oder Fahrzeugversicherungen mit 

Wirtschaftszyklen und folglich mit Zinssätzen und Kosten korrelieren. Das Unternehmen hat 

sicherzustellen, dass die Wahrscheinlichkeiten der Szenarien und die Risikoanpassungen für nicht-

finanzielle Risiken, die sich auf Marktvariablen beziehen, konsistent zu den beobachteten Marktpreisen 

sind, die von diesen Marktvariablen abhängen. 
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Verwendung aktueller Schätzungen (Paragraph 33(c)) 

B54 Bei der Schätzung eines jeden Zahlungsstrom-Szenarios und seiner Wahrscheinlichkeit hat ein 

Unternehmen alle angemessenen und belastbaren Informationen zu verwenden, die ohne unangemessenen 

Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar sind. Ein Unternehmen hat die Schätzungen, die zum Ende der 

vorherigen Berichtsperiode vorgenommen wurden, zu überprüfen und zu aktualisieren. Dabei hat ein 

Unternehmen zu berücksichtigen, ob:  

a) die aktualisierten Schätzungen die Bedingungen zum Abschlussstichtag wahrheitsgetreu 

darstellen; 

b) die Änderungen der Schätzungen die Änderungen der Bedingungen während der Periode 

wahrheitsgetreu darstellen. Angenommen beispielsweise, die Schätzungen lagen zu Anfang einer 

Berichtsperiode an dem einem Ende einer angemessenen Bandbreite. Wenn sich die 

Bedingungen nicht geändert haben, dann wäre die Verschiebung der Schätzungen an das andere 

Ende der Bandbreite zum Ende der Periode keine wahrheitsgetreue Darstellung dessen, was 

während der Periode vorgegangen ist. Wenn die aktuellsten Schätzungen eines Unternehmens 

sich von seinen früheren Schätzungen unterscheiden, obwohl sich die Bedingungen nicht 

geändert haben, hat das Unternehmen zu bewerten, ob die einem jeden Szenario zugewiesenen 

neuen Wahrscheinlichkeiten gerechtfertigt sind. Bei der Aktualisierung der Schätzungen dieser 

Wahrscheinlichkeiten hat das Unternehmen sowohl die Anhaltspunkte zu berücksichtigen, die 

seine früheren Schätzungen untermauerten, als auch alle neu verfügbaren Anhaltspunkte, wobei 

den überzeugenderen Beweisen mehr Gewicht beizumessen ist. 

B55 Die jedem Szenario zugeordnete Wahrscheinlichkeit muss den Bedingungen zum Abschlussstichtag 

Rechnung tragen. Unter Anwendung von IAS 10 Ereignisse nach der Berichtsperiode liefert folglich ein 

nach dem Abschlussstichtag eintretendes Ereignis, das eine zum Abschlussstichtag bestehende 

Ungewissheit auflöst, keine Anhaltspunkte über die Bedingungen, die zu diesem Zeitpunkt vorlagen. Es 

kann beispielsweise zum Abschlussstichtag eine zwanzigprozentige Wahrscheinlichkeit vorliegen, dass es 

während der verbleibenden sechs Monate eines Versicherungsvertrags zu einem schweren Sturm kommen 

wird. Nach dem Abschlussstichtag, aber vor der Genehmigung zur Veröffentlichung des Abschlusses, 

kommt es dann tatsächlich zu einem schweren Sturm. Die in diesem Vertrag vorgesehenen Erfüllungswerte 

haben dem Sturm nicht Rechnung zu tragen, dessen Eintreten ja erst im Nachhinein bekannt wurde. Die bei 

der Bewertung berücksichtigten Zahlungsströme beinhalten stattdessen die zwanzigprozentige 

Wahrscheinlichkeit, die zum Abschlussstichtag ersichtlich war (wobei unter Anwendung von IAS 10 

anzugeben ist, dass nach dem Abschlussstichtag ein nicht zu berücksichtigendes Ereignis eingetreten ist). 

B56 Aktuelle Schätzungen der erwarteten Zahlungsströme stimmen nicht unbedingt mit den aktuellsten 

tatsächlichen Erfahrungen überein. Gesetzt den Fall die Sterblichkeits-Erfahrungswerte waren in der 

Berichtsperiode 20 % schlechter als die früheren Sterblichkeits-Erfahrungswerte und die früheren 

Erwartungen in Bezug auf die Sterblichkeits-Erfahrungswerte. Diese plötzliche Veränderung der 

Erfahrungswerte könnte von verschiedenen Faktoren verursacht worden sein, unter anderem:  

a) anhaltende Änderungen der Sterblichkeitswerte; 

b) Änderungen der Merkmale der versicherten Population (beispielsweise Änderungen bei der 

Zeichnung oder im Vertrieb, ein selektives Storno durch Versicherungsnehmer mit ungewöhnlich 

gutem Gesundheitszustand); 

c) zufällige Schwankungen; oder 

d) identifizierbare einmalige Ursachen. 

B57 Ein Unternehmen hat die Gründe für die Änderung der Erfahrungswerte zu ermitteln und unter 

Berücksichtigung der jüngsten Erfahrungswerte, der früheren Erfahrungswerte und anderer Informationen 

neue Schätzungen der Zahlungsströme zu entwickeln. Das Ergebnis des in Paragraph B56 gegebenen 

Beispiels wäre typischerweise, dass der erwartete Barwert der Leistungen im Todesfall sich ändert, jedoch 

nicht um die vollen 20 %. Wenn die Sterblichkeitsquote im Beispiel in Paragraph B56 aus 

erwartungsgemäß anhaltenden Gründen weiterhin signifikant höher liegen als in früheren Schätzungen, 

wird sich die geschätzte Wahrscheinlichkeit, die den Szenarien mit hoher Sterblichkeit zugeordnet wird, 

erhöhen. 

B58 Die Schätzungen von nicht marktbedingungsabhängigen Variablen müssen auch Informationen über den 

derzeitigen Umfang der versicherten Ereignisse und Informationen über Trends beinhalten. So gingen 

beispielsweise in vielen Ländern die Sterblichkeitsquoten über lange Zeiträume stetig zurück. Die 

Bestimmung der Erfüllungswerte trägt den Wahrscheinlichkeiten Rechnung, die jedem möglichen 

Trendszenario unter Berücksichtigung aller angemessenen und belastbaren Informationen, die ohne 

unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar sind, zugeordnet werden würden. 
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B59 Auf ähnliche Weise hat bei der Zuordnung von inflationssensitiven Zahlungsströmen zu einer Gruppe von 

Versicherungsverträgen die Ermittlung der Erfüllungswerte die derzeitigen Schätzungen möglicher 

künftiger Inflationsraten widerzuspiegeln. Da es wahrscheinlich ist, dass die Inflationsraten mit den 

Zinssätzen korrelieren, hat die Bewertung der Erfüllungswerte die Wahrscheinlichkeiten für jedes 

Inflationsszenario auf eine Weise Rechnung zu tragen, die konsistent zu den von den zur Schätzung des 

Abzinsungssatzes herangezogenen Markzinssätzen implizierten Wahrscheinlichkeiten ist (siehe 

Paragraph B51). 

B60 Bei der Schätzung der Zahlungsströme hat ein Unternehmen die derzeitigen Erwartungen in Bezug auf 

künftige Ereignisse zu berücksichtigen, die diese Zahlungsströme beeinflussen könnten. Das Unternehmen 

hat Szenarien für seine Zahlungsströme zu entwickeln, die diesen künftigen Szenarien sowie objektiven 

Schätzungen der Wahrscheinlichkeit eines jeden Szenarios Rechnung tragen. Ein Unternehmen hat jedoch 

die derzeitigen Erwartungen in Bezug auf zukünftige Änderungen der Gesetzesvorschriften, welche die 

derzeitige Verpflichtung ändern oder aufheben würden, oder neue Pflichten im Rahmen des bestehenden 

Versicherungsvertrags schaffen würden, so lange nicht zu berücksichtigen, bis die Gesetzesänderung im 

Wesentlichen in Kraft gesetzt ist. 

Zahlungsströme innerhalb der Vertragsgrenze (Paragraph 34) 

B61 Bei den Schätzungen der Zahlungsströme in einem Szenario müssen alle Zahlungsströme innerhalb der 

Grenzen eines bestehenden Vertrags berücksichtigt werden, und keine anderen Zahlungsströme. Ein 

Unternehmen hat bei der Bestimmung der Vertragsgrenzen eines bestehenden Vertrags Paragraph 2 

anzuwenden. 

B62 Viele Versicherungsverträge weisen Merkmale auf, die es den Versicherungsnehmern ermöglichen, 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Höhe, die Fälligkeit, die Natur oder die Ungewissheit der Beträge zu 

ändern, die sie erhalten werden. Zu diesen Merkmalen gehören unter anderem ein Verlängerungs-, 

Rückkaufs-, und Umwandlungsrecht sowie Beitragsfreistellungsrecht bei Aufrechterhaltung vertraglich 

vereinbarter Leistungen. Die Bewertung einer Gruppe von Versicherungsverträgen hat auf der Grundlage 

des Erwartungswerts den derzeitigen Schätzungen des Unternehmens Rechnung zu tragen, wie die 

Versicherungsnehmer in der Gruppe die ihnen zur Verfügung stehenden Optionen ausüben werden, und die 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken hat den aktuellen Schätzungen des Unternehmens Rechnung 

zu tragen, wie das tatsächliche Verhalten der Versicherungsnehmer vom erwarteten Verhalten abweichen 

könnte. Dieses Erfordernis, den Erwartungswert zu bestimmen, gilt ungeachtet der Anzahl der Verträge in 

einer Gruppe; sie gilt beispielsweise auch dann, wenn die Gruppe nur einen einzigen Vertrag umfasst. 

Folglich ist bei der Bewertung einer Gruppe von Versicherungsverträgen nicht davon auszugehen, dass die 

Versicherungsnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 %: 

a) ein Rückkaufsrecht in Bezug auf ihre Verträge in Anspruch nehmen werden, wenn eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass einige der Versicherungsnehmer dies nicht tun werden; oder 

b) ihre Verträge fortführen werden, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass einige der 

Versicherungsnehmer dies nicht tun werden. 

B63 Wenn ein Versicherer vertraglich verpflichtet ist, den Vertrag zu verlängern oder anderweitig fortzusetzen, 

hat er nach Paragraph 34 zu beurteilen, ob die Prämien und die Zahlungsströme aus dem verlängerten 

Vertrag innerhalb der Grenzen des ursprünglichen Vertrags liegen. 

B64 Paragraph 34 bezieht sich darauf, ob ein Unternehmen praktisch in der Lage ist, einen Preis zu einem 

zukünftigen Zeitpunkt (Verlängerungsdatum) festzulegen, der die Risiken des Vertrags ab diesem 

Zeitpunkt vollkommen widerspiegelt. Ein Unternehmen ist hierzu praktisch in der Lage, wenn es keine 

Beschränkungen gibt, die das Unternehmen daran hindern, denselben Preis festzulegen, den es für einen 

neuen zu diesem Zeitpunkt ausgestellten Vertrag mit denselben Merkmalen berechnen würde, oder wenn es 

die Leistungen ändern kann, damit diese dem Preis entsprechen, den es berechnen wird. Ebenso hat ein 

Unternehmen diese praktische Fähigkeit zur Preisfestsetzung, wenn es den Preis eines bestehenden 

Vertrags ändern kann, sodass dieser Preis den gesamten Änderungen der Risiken in einem Portfolio von 

Versicherungsverträgen Rechnung trägt, selbst wenn der für jeden einzelnen Versicherungsnehmer 

festgesetzte Preis die Risikoänderung für diesen spezifischen Versicherungsnehmer nicht widerspiegelt. Bei 

der Beurteilung, ob das Unternehmen praktisch dazu in der Lage ist, einen Preis festzulegen, der die 

Risiken des Vertrags oder des Portfolios vollkommen widerspiegelt, hat es alle Risiken zu berücksichtigen, 

die es am Verlängerungsdatum für den verbleibenden künftigen Versicherungsschutz bei Unterzeichnung 

gleichwertiger Verträge berücksichtigen würde. Bei der Bestimmung der Schätzungen der künftigen 

Zahlungsströme am Ende einer Berichtsperiode hat ein Unternehmen die Grenzen eines 

Versicherungsvertrags neu einzuschätzen, um die Auswirkung der Änderungen der Umstände in Bezug auf 

die wesentlichen Rechte und Pflichten des Unternehmens zu berücksichtigen. 
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B65 Zahlungsströme innerhalb der Vertragsgrenzen eines Versicherungsvertrags sind die Zahlungsströme, die 

sich direkt auf die Erfüllung des Vertrags beziehen, einschließlich der Zahlungsströme, bei denen das 

Unternehmen nach seinem eigenen Ermessen über deren Höhe oder Fälligkeit entscheiden kann. Die 

Zahlungsströme innerhalb der Vertragsgrenzen umfassen: 

a) Prämien (einschließlich Prämienanpassungen und Ratenprämien) eines Versicherungsnehmers 

und etwaige zusätzliche Zahlungsströme, die aus diesen Prämien resultieren. 

b) Zahlungen an einen Versicherungsnehmer (oder in dessen Namen), einschließlich Schäden, die 

bereits gemeldet, jedoch noch nicht beglichen wurden (d. h. gemeldete Schäden), entstandene 

Schäden durch Ereignisse, die eingetreten sind, deren Schäden jedoch noch nicht gemeldet 

wurden, und alle künftigen Schäden, für die das Unternehmen eine wesentliche Verpflichtung 

trägt (siehe Paragraph 34). 

c) Zahlungen an einen Versicherungsnehmer (oder in dessen Namen), deren Höhe je nach den 

Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte schwankt. 

d) Zahlungen an einen Versicherungsnehmer (oder in dessen Namen), die aus Derivaten resultieren, 

beispielsweise aus in dem Vertrag enthaltenen Optionen und Garantien, sofern diese Optionen 

und Garantien nicht von dem Versicherungsvertrag getrennt wurden (siehe Paragraph 11(a)). 

e) eine Zuordnung der Zahlungsströme aus den Abschlusskosten, die sich auf das Portfolio 

beziehen, zu dem der Vertrag gehört. 

f) Kosten für die Schadensbearbeitung (d. h. die Kosten, die dem Unternehmen für die 

Untersuchung und Bearbeitung von Schadensansprüchen und die Entscheidung über 

Schadensansprüche im Rahmen bestehender Verträge entstehen werden, einschließlich der 

Honorare von Anwälten und Sachverständigen und einschließlich der internen Kosten für die 

Untersuchung der Schadensfälle und die Bearbeitung der Zahlungen zur Begleichung der 

Schäden). 

g) Kosten, die dem Unternehmen für die Erbringung von vertraglichen Leistungen entstehen 

werden, die als Naturalleistungen gewährt werden. 

h) Kosten für die Verwaltung und Aufrechterhaltung von Verträgen, wie zum Beispiel die Kosten 

für die Prämienabrechnung und für die Bearbeitung von Vertragsänderungen (beispielsweise 

Umwandlungen und Wiedereinsetzungen). Diese Kosten umfassen auch wiederkehrende 

Provisionen, die erwartungsgemäß an die Vermittler zu zahlen sind, wenn ein bestimmter 

Versicherungsnehmer weiterhin die Prämien innerhalb der Grenzen des Versicherungsvertrags 

bezahlt. 

i) transaktionsbedingte Steuern (wie Prämiensteuern, Mehrwertsteuer und Steuern auf Waren und 

Dienstleistungen) und Abgaben (wie Brandschutzabgaben und Garantiefondsbewertungen), die 

direkt auf bestehende Versicherungsverträge zurückgehen oder diesen auf einer angemessenen 

und konsistenten Basis zugeordnet werden können. 

j) Zahlungen durch den Versicherer in seiner Funktion als Treuhänder zur Erfüllung von 

steuerlichen Verpflichtungen des Versicherungsnehmers und die damit verbundenen Einnahmen. 

k) Potenzielle Mittelzuflüsse aus Rückflüssen (wie zum Beispiel Provenues und Regresse) aus 

künftigen Schäden, die von bestehenden Versicherungsverträgen gedeckt sind und – sofern diese 

die Bedingungen für die Bilanzierung als getrennte Vermögenswerte nicht erfüllen – potenzielle 

Mittelzuflüsse aus Rückflüssen aus früheren Schäden. 

ka) Kosten, die dem Unternehmen entstehen werden für: 

i) die Durchführung der Kapitalanlage-Tätigkeit, sofern das Unternehmen diese Tätigkeit 

durchführt, um die Leistungen aus der Versicherungsdeckung für die 

Versicherungsnehmer zu verbessern. Kapitalanlage-Tätigkeiten verbessern die 

Leistungen aus der Versicherungsdeckung, wenn das Unternehmen diese Tätigkeiten 

in der Erwartung durchführt, Kapitalerträge zu erwirtschaften, von denen die 

Versicherungsnehmer profitieren werden, wenn ein versichertes Ereignis eintritt. 

ii) die Erbringung von Leistungen zur Erwirtschaftung von Kapitalerträgen für die 

Versicherungsnehmer von Versicherungsverträgen ohne direkte Überschussbeteiligung 

(siehe Paragraph B119B). 

iii) die Erbringung von kapitalanlagebezogenen Leistungen für die Versicherungsnehmer 

von Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung. 

l) eine Zuordnung fester und variabler Gemeinkosten (wie die Kosten für Buchhaltung, Personal, 

Informationstechnologie (IT) und Betreuung, Gebäudeabschreibung, Miete und Wartung und 
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Versorgung (mit Strom, Wasser, Gas usw.)), die direkt der Erfüllung von Versicherungsverträgen 

zugeordnet werden können. Diese Gemeinkosten werden mittels systematischer und rationaler 

Methoden Gruppen von Verträgen zugeordnet und konsistent auf alle Kosten mit ähnlichen 

Merkmalen angewandt. 

m) sonstige Kosten, die dem Versicherungsnehmer vertragsgemäß gesondert in Rechnung gestellt 

werden können. 

B66 Die folgenden Zahlungsströme, die einem Unternehmen bei der Erfüllung eines bestehenden 

Versicherungsvertrags entstehen werden, sind bei der Schätzung der Zahlungsströme nicht zu 

berücksichtigen:  

a) Kapitalanlageerträge. Kapitalanlagen werden getrennt angesetzt, bewertet und ausgewiesen. 

b) Zahlungsströme (Mittelzuflüsse oder Mittelabflüsse) aus gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen. Gehaltene Rückversicherungsverträge werden getrennt angesetzt, 

bewertet und ausgewiesen. 

c) Zahlungsströme, die aus künftigen Versicherungsverträgen entstehen können, d. h. 

Zahlungsströme außerhalb der Grenzen bestehender Verträge (siehe die Paragraphen 34 bis 35). 

d) Zahlungsströme in Verbindung mit Kosten, die dem Portfolio der Versicherungsverträge, das den 

Vertrag enthält, nicht direkt zugeordnet werden können, wie zum Beispiel einige 

Produktentwicklungs- und Schulungskosten. Diese Kosten werden sofort bei ihrem Entstehen 

erfolgswirksam erfasst. 

e) Zahlungsströme, die aus einem überhöhten Aufwand an Arbeitszeit oder anderen zur 

Vertragserfüllung eingesetzten Ressourcen entstehen. Diese Kosten werden zum Zeitpunkt ihres 

Entstehens erfolgswirksam erfasst. 

f) Einkommensteuerzahlungen und Einnahmen, die der Versicherer nicht in seiner Eigenschaft als 

Treuhänder leistet oder erhält, oder die dem Versicherungsnehmer vertragsgemäß nicht gesondert 

in Rechnung gestellt werden können. 

g) Zahlungsströme zwischen verschiedenen Bereichen des berichtenden Unternehmens, wie Fonds 

der Versicherungsnehmer und Fonds der Aktionäre, wenn diese Zahlungsströme den Betrag nicht 

ändern, der an die Versicherungsnehmer ausgezahlt wird. 

h) Zahlungsströme aus Komponenten, die vom Versicherungsvertrag getrennt wurden, und die nach 

anderen anwendbaren Standards bilanziert werden (siehe die Paragraphen 10 bis 13). 

B66A Es könnte sein, dass ein Unternehmen vor dem Ansatz einer Gruppe von Versicherungsverträgen einen 

Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit für andere Zahlungsströme in Bezug auf diese Gruppe von 

Versicherungsverträgen als Zahlungsströme für die Abschlusskosten ansetzen muss, entweder weil diese 

anderen Zahlungsströme entstanden sind oder weil ein anderer IFRS-Standard dies vorschreibt. 

Zahlungsströme stehen in Bezug zu der Gruppe von Versicherungsverträgen, wenn diese Zahlungsströme 

zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes der Gruppe in den Erfüllungswerten enthalten gewesen wären, 

wenn sie nach diesem Zeitpunkt geflossen wären. Um Paragraph 38(c)(ii) anzuwenden, hat ein 

Unternehmen einen solchen Vermögenswert oder eine solche Verbindlichkeit in dem Umfang 

auszubuchen, wie der Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht getrennt von der Gruppe von 

Versicherungsverträgen angesetzt würde, falls die Zahlungsströme zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes 

der Gruppe von Versicherungsverträgen fließen würden oder der IFRS-Standard zum Zeitpunkt des 

erstmaligen Ansatzes der Gruppe von Versicherungsverträgen angewandt würde. 

Verträge mit Zahlungsströmen, die Zahlungsströme an Versicherungsnehmer 
anderer Verträge beeinflussen oder von diesen beeinflusst werden 

B67 Einige Versicherungsverträge beeinflussen die Zahlungsströme an Versicherungsnehmer anderer Verträge, 

indem sie erfordern:  

a) der Versicherungsnehmer muss sich die Renditen aus demselben festgelegten Pool an zugrunde 

liegenden Referenzwerten mit Versicherungsnehmern anderer Verträge teilen; und 

b) entweder  

i) muss der Versicherungsnehmer eine Reduzierung seines Anteils an den Renditen der 

zugrunde liegenden Referenzwerte hinnehmen, weil Zahlungen an 

Versicherungsnehmer anderer Verträge geleistet werden, die ebenfalls an diesem Pool 

beteiligt sind, einschließlich Zahlungen aufgrund von gegenüber den 

Versicherungsnehmern dieser anderen Verträge abgegebenen Garantien; oder 
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ii) die Versicherungsnehmer der anderen Verträge müssen eine Reduzierung ihres Anteils 

an den Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte hinnehmen, weil Zahlungen an 

den Versicherungsnehmer geleistet werden, einschließlich Zahlungen aufgrund von 

gegenüber dem Versicherungsnehmer abgegebenen Garantien. 

B68 Manchmal beeinflussen solche Verträge die Zahlungsströme an Versicherungsnehmer von Verträgen in 

anderen Gruppen. Die Erfüllungswerte einer jeden Gruppe tragen dem Ausmaß Rechnung, in dem die 

Verträge in der Gruppe dazu führen, dass das Unternehmen von erwarteten Zahlungsströmen beeinflusst 

wird, unabhängig davon, ob diese an Versicherungsnehmer in dieser Gruppe oder an Versicherungsnehmer 

in einer anderen Gruppe fließen. Folglich gilt für die Erfüllungswerte einer Gruppe Folgendes:  

a) Sie umfassen Zahlungen an Versicherungsnehmer von Verträgen in anderen Gruppen, die 

aufgrund der Vertragsbestimmungen bestehender Verträge geleistet werden, ungeachtet der 

Tatsache, ob erwartet wird, dass diese Zahlungen an aktuelle oder zukünftige 

Versicherungsnehmer geleistet werden; und 

b) sie schließen Zahlungen an Versicherungsnehmer in der Gruppe aus, die unter Anwendung von 

(a) in den Erfüllungswerten einer anderen Gruppe berücksichtigt wurden. 

B69 Sofern Zahlungen an Versicherungsnehmer in einer Gruppe aufgrund von Zahlungen eines garantierten 

Betrags an die Versicherungsnehmer in einer anderen Gruppe reduziert werden, beispielsweise von einem 

Anteil an den Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte von 350 WE auf nur noch 250 WE, würden 

die Erfüllungswerte der ersten Gruppe die Zahlungen in Höhe von 100 WE beinhalten (d. h. sie würden 

sich auf 350 WE belaufen), und die Erfüllungswerte der zweiten Gruppe würden 100 WE des garantierten 

Betrags ausschließen. 

B70 Es können unterschiedliche praktische Ansätze zur Bestimmung der Erfüllungswerte von Gruppen von 

Verträgen verfolgt werden, welche die Zahlungsströme an Versicherungsnehmer von Verträgen in anderen 

Gruppen beeinflussen oder von ihnen beeinflusst werden. In einigen Fällen könnte es sein, dass ein 

Unternehmen die Änderung der zugrunde liegenden Referenzwerte und die daraus resultierende Änderung 

der Zahlungsströme nur auf einem höheren Aggregationsniveau als den Gruppen bestimmen kann. In 

solchen Fällen hat das Unternehmen die Auswirkung der Änderung der zugrunde liegenden Referenzwerte 

jeder Gruppe auf systematischer und rationaler Basis zuzuordnen. 

B71 Nachdem für die Verträge in einer Gruppe alle Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag erbracht 

worden sind, können die Erfüllungswerte immer noch Zahlungen enthalten, die erwartungsgemäß noch an 

aktuelle Versicherungsnehmer in anderen Gruppen oder an zukünftige Versicherungsnehmer geleistet 

werden. Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Erfüllungswerte weiterhin spezifischen Gruppen 

zuzuordnen, kann jedoch stattdessen eine Verbindlichkeit für diese Erfüllungswerte aus allen Gruppen 

ansetzen und bewerten. 

Abzinsungssätze (Paragraph 36) 

B72 Bei Anwendung des IFRS 17 hat ein Unternehmen folgende Abzinsungssätze heranzuziehen:  

a) zur Bewertung der Erfüllungswerte: die aktuellen Abzinsungssätze unter Anwendung von 

Paragraph 36; 

b) zur Bestimmung der Aufzinsung der vertraglichen Servicemarge bei Anwendung von 

Paragraph 44(b) für Versicherungsverträge ohne direkte Überschussbeteiligung: die 

Abzinsungssätze, die zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes einer Gruppe von Verträgen 

bestimmt wurden, unter Anwendung von Paragraph 36 auf nominale Zahlungsströme, die nicht 

in Abhängigkeit von den Renditen eines der zugrunde liegenden Referenzwerte schwanken; 

c) zur Bewertung der Änderungen der vertraglichen Servicemarge bei Anwendung der 

Paragraphen B96(a) bis B96(b) und B96(d) auf Versicherungsverträge ohne direkte 

Überschussbeteiligung: die unter Anwendung von Paragraph 36 beim erstmaligen Ansatz 

bestimmten Abzinsungssätze; 

d) für Gruppen von Verträgen, die bei Anwendung des Prämienallokationsansatzes eine signifikante 

Finanzierungskomponente aufweisen, zur Anpassung des Buchwerts der Deckungsrückstellung 

unter Anwendung von Paragraph 56: die unter Anwendung von Paragraph 36 beim erstmaligen 

Ansatz bestimmten Abzinsungssätze; 

e) wenn ein Unternehmen sich dafür entscheidet, seine versicherungstechnischen Finanzerträge 

oder -aufwendungen in erfolgswirksam (in der Gewinn- und Verlustrechnung) und erfolgsneutral 

(im sonstiges Ergebnis) erfasste Beträge aufzuteilen (siehe Paragraph 88), zur Bestimmung des 

Betrags der erfolgswirksam zu erfassenden versicherungstechnischen Finanzerträge oder -

aufwendungen:  
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i) für Gruppen von Versicherungsverträgen, bei denen Änderungen der auf das 

Finanzrisiko bezogenen Annahmen keine wesentlichen Auswirkungen auf die an die 

Versicherungsnehmer ausgezahlten Beträge haben, unter Anwendung von 

Paragraph B131: die Abzinsungssätze, die zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes 

einer Gruppe von Verträgen unter Anwendung von Paragraph 36 auf die nominalen 

Zahlungsströme, die nicht in Abhängigkeit von den Renditen eines der zugrunde 

liegenden Referenzwerte schwanken, bestimmt wurden; 

ii) für Gruppen von Versicherungsverträgen, bei denen Änderungen der auf das 

Finanzrisiko bezogenen Annahmen wesentliche Auswirkungen auf die an die 

Versicherungsnehmer ausgezahlten Beträge haben, unter Anwendung von 

Paragraph B132(a)(i): die Abzinsungssätze, welche die verbleibenden revidierten 

erwarteten Finanzerträge oder -aufwendungen konstant über die verbleibende Laufzeit 

der Gruppe der Verträge aufteilen; und 

iii) für Gruppen von Verträgen, bei denen der Prämienallokationsansatz unter Anwendung 

der Paragraphen 59(b) und B133 angewandt wurde: die Abzinsungssätze, die zum 

Zeitpunkt des eingetretenen Schadens unter Anwendung von Paragraph 36 auf 

nominale Zahlungsströme, die nicht in Abhängigkeit von den Renditen eines der 

zugrunde liegenden Referenzwerte schwanken, bestimmt wurden. 

B73 Zur Bestimmung der Abzinsungssätze zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes einer Gruppe von 

Verträgen, wie in den Paragraphen B72(b) bis B72(e) beschrieben, kann ein Unternehmen die gewichteten 

durchschnittlichen Abzinsungssätze über die Periode, in der die Verträge in der Gruppe begeben wurden, 

verwenden. Gemäß Paragraph 22 darf diese Periode ein Jahr nicht übersteigen. 

B74 Schätzungen von Abzinsungssätzen müssen konsistent zu den anderen Schätzungen sein, die zur 

Bewertung von Versicherungsverträgen verwendet wurden, um Doppelzählungen oder Auslassungen zu 

vermeiden; zum Beispiel:  

a) Zahlungsströme, die nicht in Abhängigkeit von den Renditen eines der zugrunde liegenden 

Referenzwerte schwanken, sind mit Zinsätzen abzuzinsen, die solche Schwankungen nicht 

widerspiegeln; 

b) Zahlungsströme, die in Abhängigkeit von den Renditen eines der zugrunde liegenden finanziellen 

Referenzwerte schwanken: 

i) sind unter Verwendung von Zinssätzen abzuzinsen, die diese Schwankungen 

widerspiegeln; oder 

ii) sind um die Auswirkungen dieser Schwankungen anzupassen und mit einem Zinssatz 

abzuzinsen, der die vorgenommene Anpassung widerspiegelt. 

c) nominale Zahlungsströme (d. h. solche, die die Auswirkungen der Inflation berücksichtigen) sind 

mit Zinssätzen abzuzinsen, welche die Auswirkungen der Inflation berücksichtigen; und 

d) reale Zahlungsströme (d. h. solche, die die Auswirkungen der Inflation ausschließen) sind zu 

Zinssätzen abzuzinsen, welche die Auswirkungen der Inflation ausschließen. 

B75 Paragraph B74(b) verlangt, dass Zahlungsströme, die je nach den Renditen der zugrunde liegende 

Referenzwerte schwanken, unter Verwendung von Zinssätzen abzuzinsen sind, die diesen Schwankungen 

Rechnung tragen, oder dass sie um die Auswirkungen dieser Schwankungen anzupassen sind und mit 

einem Zinssatz abzuzinsen sind, der die vorgenommene Anpassung widerspiegelt. Die Schwankung ist ein 

relevanter Faktor, ungeachtet dessen, ob sie auf Vertragsbedingungen zurückzuführen ist, oder darauf, dass 

das Unternehmen seinen Ermessensspielraum ausübt, und ungeachtet dessen, ob das Unternehmen die 

zugrunde liegenden Referenzwerte hält. 

B76 Zahlungsströme, die in Abhängigkeit von den Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte mit 

variablen Renditen schwanken, die aber einer garantierten Mindestrendite unterliegen, schwanken nicht nur 

in Abhängigkeit von den Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte, selbst wenn der garantierte 

Betrag niedriger ist als die erwartete Rendite der zugrunde liegenden Referenzwerte. Folglich hat ein 

Unternehmen den Zinssatz, der die Schwankungen der Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte 

widerspiegelt, um die Auswirkungen der Garantie anzupassen, selbst wenn der garantierte Betrag niedriger 

als die erwartete Rendite der zugrunde liegenden Referenzwerte ist. 

B77 IFRS 17 verlangt nicht, dass ein Unternehmen die geschätzten Zahlungsströme aufteilen muss in 

Zahlungsströme, die je nach den Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte schwanken, und 

Zahlungsströme, die nicht auf diese Weise schwanken. Wenn ein Unternehmen die geschätzten 

Zahlungsströme nicht auf diese Weise unterteilt, hat es Abzinsungssätze anzuwenden, die für die 
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geschätzten Zahlungsströme insgesamt geeignet sind; beispielsweise unter Einsatz stochastischer 

Modelling-Methoden oder risikoneutraler Bewertungsmethoden. 

B78 Abzinsungssätze haben nur relevante Faktoren zu berücksichtigen, d. h. Faktoren, die sich aus dem 

Zeitwert des Geldes, den Merkmalen der Zahlungsströme und den Liquiditätsmerkmalen der 

Versicherungsverträge ergeben. Es kann sein, dass solche Abzinsungssätze auf dem Markt nicht direkt 

beobachtbar sind. Wenn also keine am Markt beobachtbaren Abzinsungssätze für ein Instrument mit den 

gleichen Merkmalen verfügbar sind bzw. wenn am Markt beobachtbare Abzinsungssätze für ähnliche 

Instrumente verfügbar sind, diese jedoch die Faktoren nicht getrennt identifizieren, die das Instrument von 

den Versicherungsverträgen unterscheiden, hat ein Unternehmen die angemessenen Zinssätze zu schätzen. 

IFRS 17 schreibt keine bestimmte Schätzmethode zur Bestimmung von Abzinsungssätzen vor. Bei 

Anwendung einer Schätzmethode hat ein Unternehmen: 

a) die Nutzung der beobachtbaren Inputfaktoren zu maximieren (siehe Paragraph B44) und alle 

angemessenen und belastbaren Informationen über nicht marktbedingungsabhängige Variablen, 

die sowohl extern als auch intern ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar 

sind, zu berücksichtigen (siehe Paragraph B49). Insbesondere dürfen die verwendeten 

Abzinsungssätze nicht im Widerspruch zu den verfügbaren und einschlägigen Marktdaten stehen, 

und die verwendeten nicht marktbedingungsabhängigen Variablen dürfen nicht im Widerspruch 

zu den beobachtbaren Marktvariablen stehen; 

b) den derzeitigen Marktbedingungen aus der Perspektive eines Marktteilnehmers Rechnung zu 

tragen. 

c) eine Ermessensentscheidung zu treffen, um den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Merkmalen 

der zu bewertenden Versicherungsverträge und den Merkmalen des Instruments zu beurteilen, für 

das beobachtbare Marktpreise verfügbar sind, und diese Preise anzupassen, um den 

Unterschieden zwischen ihnen Rechnung zu tragen. 

B79 Für Zahlungsströme von Versicherungsverträgen, die nicht in Abhängigkeit von den Renditen der zugrunde 

liegende Referenzwerte schwanken, spiegelt der Abzinsungssatz die Renditekurve (Zinsstrukturkurve) in 

der entsprechenden Währung für Instrumente wider, die für den Halter mit keinem oder einem 

vernachlässigbaren Kreditrisiko verbunden sind – angepasst, um die Liquiditätsmerkmale der Gruppe von 

Versicherungsverträgen widerzuspiegeln. Diese Anpassung hat der Differenz zwischen den 

Liquiditätsmerkmalen der Gruppe von Versicherungsverträgen und den Liquiditätsmerkmalen der 

Vermögenswerte Rechnung zu tragen, die zur Bestimmung der Renditekurve herangezogen wurden. 

Renditekurven spiegeln Vermögenswerte wider, die auf aktiven Märkten gehandelt werden und die der 

Halter in der Regel jederzeit ohne Weiteres verkaufen kann, ohne dass ihm dabei signifikante Kosten 

entstehen. Im Gegensatz dazu kann das Unternehmen im Rahmen bestimmter Versicherungsverträge nicht 

gezwungen werden, Zahlungen vor dem Eintritt eines versicherten Ereignisses oder vor den in den 

Verträgen angegebenen Zeitpunkten zu leisten. 

B80 Folglich kann ein Unternehmen für Zahlungsströme von Versicherungsverträgen, die nicht in Abhängigkeit 

von den Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte schwanken, Abzinsungssätze bestimmen, indem 

eine liquide risikolose Renditekurve angepasst wird, um den Unterschieden zwischen den 

Liquiditätsmerkmalen der Finanzinstrumente, die den auf dem Markt beobachteten Zinssätzen zugrunde 

liegen, und den Liquiditätsmerkmalen der Versicherungsverträge Rechnung zu tragen (ein Bottom-up-

Ansatz). 

B81 Alternativ dazu kann ein Unternehmen die angemessenen Abzinsungssätze für Versicherungsverträge auf 

der Grundlage einer Renditekurve bestimmen, welche die bei einer Bewertung des beizulegenden Zeitwerts 

eines Referenzportfolios von Vermögenswerten impliziten aktuellen marktüblichen Renditesätze 

widerspiegelt (ein Top-down-Ansatz). Ein Unternehmen hat die Renditekurve anzupassen, um etwaige 

Faktoren zu eliminieren, die für die Versicherungsverträge nicht relevant sind, es ist jedoch nicht 

verpflichtet, die Renditekurve um die unterschiedlichen Liquiditätsmerkmale der Versicherungsverträge 

und des Referenzportfolios anzupassen. 

B82 Bei der Schätzung der in Paragraph B81 beschriebenen Renditekurve:  

a) hat ein Unternehmen, wenn es beobachtbare Marktpreise auf aktiven Märkten für 

Vermögenswerte im Referenzportfolio gibt, diese Preise zu verwenden (in Übereinstimmung mit 

IFRS 13, Paragraph 69). 

b) hat ein Unternehmen, wenn ein Markt nicht aktiv ist, die beobachtbaren Marktpreise für ähnliche 

Vermögenswerte so anzupassen, dass sie mit den Marktpreisen für die zu bewertenden 

Vermögenswerte vergleichbar sind (in Übereinstimmung mit IFRS 13, Paragraph 83); 
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c) hat ein Unternehmen, wenn es für die Vermögenswerte im Referenzportfolio keinen Markt gibt, 

eine Schätzmethode zu verwenden. Für diese Vermögenswerte hat ein Unternehmen (in 

Übereinstimmung mit IFRS 13, Paragraph 89):  

i) unter Verwendung der unter den jeweiligen Umständen verfügbaren besten 

Informationen nicht beobachtbare Inputfaktoren zu entwickeln. Diese Inputfaktoren 

können eigene Daten des Unternehmens umfassen, und im Kontext des IFRS 17 kann 

das Unternehmen langfristigen Schätzungen ein größeres Gewicht beimessen als 

kurzfristigen Schwankungen; und 

ii) diese Daten anzupassen, um alle Informationen über Annahmen von Marktteilnehmern 

zu berücksichtigen, die bei vertretbarem Aufwand verfügbar sind. 

B83 Bei der Anpassung der Renditekurve hat ein Unternehmen die Marktpreise, die bei jüngeren Transaktionen 

mit Instrumenten mit ähnlichen Merkmalen für Bewegungen von Marktfaktoren seit dem 

Transaktionsdatum beobachtet wurden, und die beobachteten Marktpreise anzupassen, um den Grad der 

Unterschiedlichkeit zwischen dem zu bewertenden Instrument und dem Instrument, für das 

Transaktionspreise beobachtbar sind, zu berücksichtigen. Für Zahlungsströme von Versicherungsverträgen, 

die nicht in Abhängigkeit von den Renditen der Vermögenswerte des Referenzportfolios schwanken, 

beinhalten solche Anpassungen: 

a) Anpassungen um Unterschiede zwischen der Höhe, der Fälligkeit und der Ungewissheit der 

Zahlungsströme der Vermögenswerte im Portfolio, und der Höhe, der Fälligkeit und der 

Ungewissheit der Zahlungsströme der Versicherungsverträge; und 

b) den Ausschluss von Marktrisikoprämien für das Kreditrisiko, die nur für Vermögenswerte 

relevant sind, die Teil des Referenzportfolios sind. 

B84 Im Prinzip sollte es für Zahlungsströme von Versicherungsverträgen, die nicht in Abhängigkeit von den 

Vermögenswerten des Referenzportfolios schwanken, eine einzige illiquide risikolose Renditekurve geben, 

die alle Ungewissheiten in Bezug auf die Höhe und die Fälligkeit von Zahlungsströmen eliminiert. In der 

Praxis könnten jedoch der Top-down- und der Bottom-up-Ansatz zu unterschiedlichen Renditekurven 

(selbst in derselben Währung) führen. Dies ist auf die inhärenten Beschränkungen bei der Schätzung der im 

Rahmen eines jeden Ansatzes erfolgten Anpassungen zurückzuführen sowie auf das mögliche Fehlen einer 

Anpassung um unterschiedliche Liquiditätsmerkmale im Top-down-Ansatz. Ein Unternehmen ist nicht 

verpflichtet, den im Rahmen des gewählten Ansatzes bestimmten Abzinsungssatz mit dem Abzinsungssatz 

abzustimmen, der im Rahmen des anderen Ansatzes bestimmt worden wäre. 

B85 IFRS 17 legt keine Beschränkungen in Bezug auf das Referenzportfolio von Vermögenswerten fest, das bei 

Anwendung von Paragraph B81 verwendet wird. Es wären jedoch weniger Anpassungen erforderlich, um 

Faktoren zu eliminieren, die für die Versicherungsverträge nicht relevant sind, wenn das Referenzportfolio 

der Vermögenswerte ähnliche Merkmale aufweist. Wenn beispielsweise die Zahlungsströme aus den 

Versicherungsverträgen nicht in Abhängigkeit von den Renditen der zugrunde liegende Referenzwerte 

schwanken, wären weniger Anpassungen erforderlich, wenn ein Unternehmen Schuldinstrumente und nicht 

Eigenkapitalinstrumente als Ausgangspunkt verwenden würde. Bei Schuldinstrumenten wäre das Ziel, aus 

der Gesamtrendite der Anleihen die Wirkung des Kreditrisikos und anderer Faktoren zu eliminieren, die für 

die Versicherungsverträge nicht relevant sind. Ein Weg zur Schätzung der Wirkung des Kreditrisikos 

besteht in der Verwendung des Marktpreises eines Kreditderivats als Referenzpunkt. 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken (Paragraph 37) 

B86 Die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken bezieht sich auf Risiken aus Versicherungsverträgen, die 

keine finanziellen Risiken sind. Die finanziellen Risiken sind in den Schätzungen der künftigen 

Zahlungsströme oder im Abzinsungssatz berücksichtigt, der zur Anpassung der Zahlungsströme verwendet 

wird. Die Risiken, die von der Risikoberichtigung für nicht-finanzielle Risiken abgedeckt sind, sind 

Versicherungsrisiken und andere nicht-finanzielle Risiken wie Stornorisiken und Kostenrisiken (siehe 

Paragraph B14). 

B87 Die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken für Versicherungsverträge bemisst die Entgelte, die das 

Unternehmen verlangen müsste, damit es für das Unternehmen gleichgültig ist, ob:  

a) es eine Verbindlichkeit erfüllt, welche eine Bandbreite möglicher Ergebnisse aufweist, die aus 

nicht-finanziellen Risiken entstehen; oder ob 

b) es eine Verbindlichkeit erfüllt, die zu festen Zahlungsströmen mit demselben erwarteten Barwert 

wie die Versicherungsverträge führt. 

So würde beispielsweise die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken die Entgelte bemessen, die das 

Unternehmen verlangen müsste, damit es für das Unternehmen gleichgültig ist, ob es eine Verbindlichkeit 
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erfüllt, bei der es aufgrund eines nicht-finanziellen Risikos zu 50 % wahrscheinlich ist, dass die 

Verbindlichkeit sich auf 90 WE belaufen wird, und zu 50 %, dass sie sich auf 110 WE belaufen wird, oder 

ob das Unternehmen eine Verbindlichkeit erfüllt, deren Wert auf 100 WE festgelegt ist. Folglich vermittelt 

die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken den Abschlussadressaten Informationen über den vom 

Unternehmen in Rechnung gestellten Betrag für die Ungewissheit aus nicht-finanziellen Risiken bezüglich 

der Höhe und der Fälligkeit von Zahlungsströmen. 

B88 Da die Risikoberichtigung für nicht-finanzielle Risiken das Entgelt berücksichtigt, welches das 

Unternehmen für das Tragen nicht-finanzieller Risiken aus der ungewissen Höhe und der ungewissen 

Fälligkeit der Zahlungsströme verlangen würde, berücksichtigt die Risikoanpassung für nicht-finanzielle 

Risiken auch:  

a) den Grad der Risikoausgleichseffekte, den das Unternehmen bei der Bestimmung des für die 

Übernahme des Risikos verlangten Entgelts berücksichtigt; und 

b) sowohl günstige als auch ungünstige Ergebnisse auf eine Weise, welche dem Grad der 

Risikoaversion des Unternehmens Rechnung trägt. 

B89 Der Zweck der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken besteht darin, die Auswirkung der 

Ungewissheit der Zahlungsströme zu bemessen, die aus den Versicherungsverträgen entstehen, mit 

Ausnahme der aus dem Finanzrisiko entstehenden Ungewissheit. Folglich sind in der Risikoanpassung für 

nicht-finanzielle Risiken alle nicht-finanziellen Risiken in Verbindung mit den Versicherungsverträgen zu 

berücksichtigen. Nicht zu berücksichtigen sind dagegen die Risiken, die nicht aus den 

Versicherungsverträgen entstehen, wie zum Beispiel das allgemeine Betriebsrisiko. 

B90 Die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken ist explizit in die Bewertung mit aufzunehmen. Die 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken ist konzeptuell getrennt von den Schätzungen künftiger 

Zahlungsströme und den Abzinsungssätzen zur Anpassung dieser Zahlungsströme. Das Unternehmen darf 

die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken nicht doppelt berücksichtigen, beispielsweise indem es 

die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken auch implizit in die Bestimmung der Schätzungen der 

künftigen Zahlungsströme oder der Abzinsungssätze mit aufnimmt. Die Abzinsungssätze, die angegeben 

werden, um Paragraph 120 zu entsprechen, dürfen keine impliziten Anpassungen für nicht-finanzielle 

Risiken enthalten. 

B91 IFRS 17 schreibt kein bestimmtes Schätzverfahren/keine bestimmten Schätzverfahren vor, das/die zur 

Bestimmung der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken zu verwenden ist/sind. Um jedoch das 

Entgelt widerzugeben, welches das Unternehmen für das Tragen eines nicht-finanziellen Risikos verlangen 

würde, muss die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken folgende Merkmale aufweisen:  

a) Risiken mit geringer Häufigkeit und hohem Schweregrad werden zu höheren Risikoanpassungen 

für nicht-finanzielle Risiken führen als Risiken mit hoher Häufigkeit und geringem Schweregrad; 

b) bei ähnlichen Risiken werden Verträge mit längerer Laufzeit zu höheren Risikoanpassungen für 

nicht-finanzielle Risiken führen als Verträge mit kürzerer Laufzeit; 

c) Risiken mit einer breiteren Wahrscheinlichkeitsverteilung werden zu höheren Risikoanpassungen 

für nicht-finanzielle Risiken führen als Risiken mit einer engeren Verteilung; 

d) je weniger über die aktuelle Schätzung und ihren Trend bekannt ist, desto höher wird die 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken sein; und 

e) in dem Maße, wie die aufkommende Erfahrung die Ungewissheit über die Höhe und die 

Fälligkeit von Zahlungsströmen reduziert, gehen auch die Risikoanpassungen für nicht-

finanzielle Risiken zurück und umgekehrt. 

B92 Ein Unternehmen hat eine Ermessensentscheidung zu treffen, um eine geeignete Schätzmethode für die 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken festzulegen. Bei der Ausübung des Ermessens hat ein 

Unternehmen auch zu berücksichtigen, ob die Methode prägnante und aussagekräftige Angaben liefert, 

sodass die Abschlussadressaten die Leistung des Unternehmens mit der Leistung anderer Unternehmen 

vergleichen können. Paragraph 119 verlangt, dass ein Unternehmen, wenn es zur Bestimmung der 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken eine andere Methode als das Konfidenzniveau verwendet, die 

verwendete Methode und das Konfidenzniveau anzugeben hat, das den Ergebnissen der Anwendung dieser 

Methode entspricht. 
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Erstmaliger Ansatz von Übertragungen von 
Versicherungsverträgen und Unternehmenszusammenschlüssen 
(Paragraph 39) 

B93 Wenn ein Unternehmen ausgestellte Versicherungsverträge oder gehaltene Rückversicherungsverträge 

durch eine Übertragung von Versicherungsverträgen erwirbt, die keinen Geschäftsbetrieb darstellen, bzw. 

im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses im Anwendungsbereich des IFRS 3, hat das 

Unternehmen die Paragraphen 14 bis 24 anzuwenden, um die erworbenen Gruppen von Verträgen zu 

bestimmen, als ob es die Verträge zum Zeitpunkt der Transaktion geschlossen hätte. 

B94 Ein Unternehmen hat die für die Verträge erhaltenen oder bezahlten Entgelte stellvertretend für die 

vereinnahmten Prämien zu verwenden. Die für die Verträge erhaltenen oder bezahlten Entgelte schließen 

die Entgelte aus, die für im Rahmen derselben Transaktion erworbene etwaige andere Vermögenswerte 

oder Verbindlichkeiten erhalten oder bezahlt wurden. Bei einem Unternehmenszusammenschluss im 

Anwendungsbereich des IFRS 3 ist das empfangene oder bezahlte Entgelt der beizulegende Zeitwert der 

Verträge zu diesem Zeitpunkt. Bei der Bestimmung dieses beizulegenden Zeitwerts hat ein Unternehmen 

Paragraph 47 des IFRS 13 (betreffend das Merkmal kurzfristiger Abrufbarkeit) nicht anzuwenden. 

B95 Wenn der Prämienallokationsansatz gemäß den Paragraphen 55 bis 59 und 69 bis 70A auf die 

Deckungsrückstellung nicht anwendbar ist, wird beim erstmaligen Ansatz die vertragliche Servicemarge für 

erworbene ausgestellte Versicherungsverträge unter Anwendung von Paragraph 38 und für erworbene 

gehaltene Rückversicherungsverträge unter Anwendung von Paragraph 65 berechnet. Dabei wird das 

erhaltene oder bezahlte Entgelt für die Verträge stellvertretend für die vereinnahmten oder bezahlten 

Prämien zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes verwendet. 

B95A Wenn die erworbenen ausgestellten Versicherungsverträge unter Anwendung von Paragraph 47 belastend 

sind, hat das Unternehmen den Überschuss der Erfüllungswerte über das bezahlte oder erhaltene Entgelt 

hinaus als Teil des Geschäfts- oder Firmenwerts zu erfassen oder als Gewinn aus einem Erwerb zu einem 

Preis unter dem Marktwert im Falle von im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses im 

Anwendungsbereich des IFRS 3 erworbenen Verträgen, oder erfolgswirksam als Verlust aus im Rahmen 

einer Übertragung erworbenen Verträgen. Das Unternehmen hat für diesen Überschuss eine 

Verlustkomponente der Deckungsrückstellung festzulegen, und es hat spätere Änderungen der 

Erfüllungswerte unter Anwendung der Paragraphen 49 bis 52 dieser Verlustkomponente zuzuordnen. 

B95B Für eine Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen, auf die die Paragraphen 66A bis 66B 

anwendbar sind, hat ein Unternehmen die Verlustrückerstattungskomponente des Vermögenswerts für 

zukünftigen Versicherungsschutz zum Zeitpunkt der Transaktion durch Multiplikation folgender Faktoren 

festzulegen: 

a) Verlustkomponente der Deckungsrückstellung der zugrunde liegenden Versicherungsverträge 

zum Zeitpunkt der Transaktion mit dem 

b) Prozentsatz der Schäden aus den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen, bei denen das 

Unternehmen zum Zeitpunkt der Transaktion erwartet, sie aufgrund der Gruppe seiner gehaltenen 

Rückversicherungsverträge erstattet zu bekommen. 

B95C Das Unternehmen hat den Betrag der unter Anwendung von Paragraph B95B ermittelten 

Verlustrückerstattungskomponente als Teil des Geschäfts- oder Firmenwerts auszuweisen, oder als Gewinn 

aus einem Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert im  Falle von im Rahmen eines 

Unternehmenszusammenschlusses im Anwendungsbereich des IFRS 3 erworbenen gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen, oder erfolgswirksam als Ertrag aus im Rahmen einer Übertragung 

erworbenen Verträgen. 

B95D Unter Anwendung der Paragraphen 14 bis 22 kann ein Unternehmen zum Zeitpunkt der Transaktion 

sowohl die durch eine Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen gedeckten belastenden 

Versicherungsverträge als auch die durch die Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen nicht 

gedeckte belastende Versicherungsverträge in eine belastende Gruppe von Versicherungsverträgen 

aufnehmen. Um in solchen Fällen Paragraph B95B anzuwenden, hat das Unternehmen anhand einer 

systematischen und rationalen Zuordnungsgrundlage den Anteil der Verlustkomponente der Gruppe von 

Versicherungsverträgen zu ermitteln, der sich auf die Versicherungsverträge bezieht, die durch die Gruppe 

von gehaltenen Rückversicherungsverträgen gedeckt sind. 

Vermögenswert für Abschlusskosten 

B95E Wenn ein Unternehmen ausgestellte Versicherungsverträge durch eine Übertragung von 

Versicherungsverträgen erwirbt, die keinen Geschäftsbetrieb darstellen, bzw. im Rahmen eines 
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Unternehmenszusammenschlusses im Anwendungsbereich des IFRS 3, hat das Unternehmen für die 

Rechte, folgende Verträge zu erhalten, einen Vermögenswert für die Abschlusskosten, zum beizulegenden 

Zeitwert zum Zeitpunkt der Transaktion, anzusetzen: 

a) künftige Versicherungsverträge, bei denen es sich um Verlängerungen von 

Versicherungsverträgen handelt, die zum Zeitpunkt der Transaktion angesetzt wurden; und 

b) künftige Versicherungsverträge, mit Ausnahme der unter (a) aufgeführten, nach dem Zeitpunkt 

der Transaktion, bei denen dem Unternehmen keine erneuten Abschlusskosten entstehen, die das 

übernommene Unternehmen bereits gezahlt hat, und die dem zugehörigen Portfolio von 

Versicherungsverträgen direkt zugeordnet werden können. 

B95F Zum Zeitpunkt der Transaktion darf unter Anwendung der Paragraphen B93 bis B95A der Betrag jedweder 

als Vermögenswert angesetzter Abschlusskosten bei der Bewertung der übernommenen Gruppe von 

Versicherungsverträgen nicht mit berücksichtigt werden. 

Änderungen des Buchwerts der vertraglichen Servicemarge für 
Versicherungsverträge ohne direkte Überschussbeteiligung 
(Paragraph 44) 

B96 Für Versicherungsverträge ohne direkte Überschussbeteiligung schreibt Paragraph 44(c) eine Anpassung 

der vertraglichen Servicemarge einer Gruppe von Versicherungsverträgen um die Änderungen der 

Erfüllungswerte vor, die sich auf künftige Leistungen beziehen. Diese Änderungen umfassen: 

a) Erfahrungswertanpassungen aufgrund von in der Periode vereinnahmten Prämien, die sich auf 

zukünftige Leistungen beziehen, und damit verbundene Zahlungsströme wie zum Beispiel 

Abschlusskosten und prämienbasierte Steuern, bewertet zu den in Paragraph B72(c) angegebenen 

Abzinsungssätzen.  

b) Änderungen der Schätzungen des Barwerts der künftigen Zahlungsströme der 

Deckungsrückstellung, mit Ausnahme der in Paragraph B97(a) beschriebenen, bewertet zu den in 

Paragraph B72(c) angegebenen Abzinsungssätzen.  

c) Abweichungen zwischen einer jedweden Kapitalanlagekomponente, die erwartungsgemäß in der 

Periode zahlbar wird, und der Kapitalanlagekomponente, die in der Periode tatsächlich zahlbar 

wird. Diese Abweichungen werden ermittelt durch einen Vergleich (i) der 

Kapitalanlagekomponente, die in der Periode tatsächlich zahlbar wird, mit (ii) der Zahlung in der 

Periode, die zu Beginn der Periode erwartet wurde, plus etwaige versicherungstechnische 

Finanzerträge oder -aufwendungen in Bezug auf die erwartete Zahlung, bevor sie zahlbar wird.  

ca) Abweichungen zwischen einem jedweden Darlehen an einen Versicherungsnehmer, das 

erwartungsgemäß in der Periode rückzahlbar wird, und dem Darlehen an einen 

Versicherungsnehmer, das in der Periode tatsächlich rückzahlbar wird. Diese Abweichungen 

werden ermittelt durch einen Vergleich (i) des Darlehens an einen Versicherungsnehmer, das in 

der Periode tatsächlich rückzahlbar wird, mit (ii) der Rückzahlung in der Periode, die zu Beginn 

der Periode erwartet wurde, plus etwaige versicherungstechnische Finanzerträge oder -

aufwendungen in Bezug auf die erwartete Rückzahlung, bevor sie rückzahlbar wird. 

d) Änderungen der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken, die mit zukünftigen Leistungen 

verbunden sind. Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Änderung der Risikoanpassung für 

nicht-finanzielle Risiken in (i) eine Änderung in Bezug auf das nicht-finanzielle Risiko und 

(ii) die Auswirkungen des Zeitwerts des Geldes und der Veränderungen des Zeitwerts des Geldes 

aufzugliedern. Falls ein Unternehmen eine solche Aufgliederung vornimmt, hat es die 

vertragliche Servicemarge um die Änderung in Bezug auf das nicht-finanzielle Risiko 

anzupassen, bewertet zu den in Paragraph B72(c) angegebenen Abzinsungssätzen.  

B97 Um die folgenden Änderungen der Erfüllungswerte hat ein Unternehmen die vertragliche Servicemarge für 

eine Gruppe von Versicherungsverträgen ohne direkte Überschussbeteiligung nicht anzupassen, weil diese 

sich nicht auf künftige Leistungen beziehen: 

a) die Auswirkungen des Zeitwerts des Geldes und der Änderungen des Zeitwerts des Geldes und 

die Auswirkungen des finanziellen Risikos und der Änderungen des finanziellen Risikos. Diese 

Auswirkungen umfassen: 

i) die Auswirkungen, falls vorhanden, auf die geschätzten künftigen Zahlungsströme;  

ii) die Auswirkungen, falls eine Aufgliederung vorgenommen wurde, auf die 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken; und 
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iii) die Auswirkungen einer Änderung des Abzinsungssatzes. 

b) Änderungen der Schätzungen der Erfüllungswerte in der Rückstellung für noch nicht 

abgewickelte Versicherungsfälle.  

c) Erfahrungswertanpassungen, ausgenommen die in Paragraph B96(a) beschriebenen.  

B98 Die Bedingungen einiger Versicherungsverträge ohne direkte Überschussbeteiligung geben einem 

Unternehmen einen Ermessensspielraum in Bezug auf die an die Versicherungsnehmer zu leistenden 

Zahlungsströme. Eine Änderung der ermessensabhängigen Zahlungsströme gilt als auf künftige Leistungen 

bezogen, und dementsprechend wird die vertragliche Servicemarge angepasst. Um zu bestimmen, wie eine 

Änderung der ermessensabhängigen Zahlungsströme zu identifizieren ist, hat ein Unternehmen bei 

Vertragsbeginn die Grundlage festzulegen, auf der es seine vertragsmäßigen Verpflichtungen 

erwartungsgemäß bestimmen wird; beispielsweise basierend auf einem festen Zinssatz oder auf Renditen, 

die in Abhängigkeit von festgelegten Renditen von Vermögenswerten schwanken. 

B99 Ein Unternehmen hat diese Festlegung zur Unterscheidung zwischen den Auswirkungen der Änderungen 

der Annahmen, die sich auf das Finanzrisiko im Zusammenhang mit dieser Verpflichtung beziehen (in 

diesem Fall wird die vertragliche Servicemarge nicht angepasst), und den Auswirkungen der 

ermessensabhängigen Änderungen dieser Verpflichtung (in diesem Fall wird die vertragliche Servicemarge 

angepasst) zu verwenden. 

B100 Wenn ein Unternehmen zum Vertragsbeginn nicht festlegen kann, was es als seine vertragsgemäße 

Verpflichtung und was es als ermessensabhängig betrachtet, dann hat es als seine Verpflichtung die in der 

Schätzung der Erfüllungswerte zum Vertragsbeginn implizite Rendite zu betrachten, die aktualisiert wird, 

um die aktuellen Annahmen in Bezug auf das Finanzrisiko zu berücksichtigen. 

Änderungen des Buchwerts der vertraglichen Servicemarge für 
Versicherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung 
(Paragraph 45) 

B101 Versicherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung sind Versicherungsverträge, bei denen es sich im 

Wesentlichen um kapitalanlagebezogene Dienstleistungsverträge handelt, in deren Rahmen ein 

Unternehmen Kapitalerträge, basierend auf zugrunde liegenden Referenzwerte, zusagt. Diese sind folglich 

als Versicherungsverträge definiert, für welche:  

a) die Vertragsbestimmungen festlegen, dass der Versicherungsnehmer mit einem Anteil an einem 

eindeutig bestimmten Pools zugrunde liegender Referenzwerte beteiligt ist (siehe die 

Paragraphen B105 bis B106); 

b) das Unternehmen erwartet, dem Versicherungsnehmer einen Betrag zu zahlen, der einem 

wesentlichen Teil der Erträge aus dem beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden 

Referenzwerte entspricht (siehe Paragraph B107); und 

c) das Unternehmen erwartet, dass ein wesentlicher Teil etwaiger Änderungen der Beträge, die an 

den Versicherungsnehmer zu zahlen sind, in Abhängigkeit von Änderungen des beizulegenden 

Zeitwerts der zugrunde liegenden Referenzwerte schwanken wird (siehe Paragraph B107). 

B102 Ein Unternehmen hat anhand seiner Erwartungen zum Vertragsbeginn zu beurteilen, ob die Bedingungen 

gemäß Paragraph B101 erfüllt sind; und es darf die Bedingungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht neu 

einschätzen, es sei denn, der Vertrag wird unter Anwendung von Paragraph 72 geändert. 

B103 Sofern Versicherungsverträge in einer Gruppe die Zahlungsströme an Versicherungsnehmer von Verträgen 

in anderen Gruppen beeinflussen (siehe die Paragraphen B67 bis B71), hat ein Unternehmen zu beurteilen, 

ob die Bedingungen gemäß Paragraph B101 erfüllt sind, indem es die unter Anwendung der 

Paragraphen B68 bis B70 ermittelten Zahlungsströme berücksichtigt, die das Unternehmen 

erwartungsgemäß an die Versicherungsnehmer leisten muss. 

B104 Die Bedingungen in Paragraph B101 stellen sicher, dass Versicherungsverträge mit direkter 

Überschussbeteiligung Verträge sind, denen zufolge die Verpflichtung des Unternehmens gegenüber dem 

Versicherungsnehmer der Saldo folgender Faktoren ist:  

a) der Verpflichtung, dem Versicherungsnehmer einen Betrag zu zahlen, der dem beizulegenden 

Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte entspricht; und 

b) einer variablen Gebühr (siehe die Paragraphen B110 bis B118), die das Unternehmen im 

Gegenzug für die nach dem Versicherungsvertrag zu erbringenden künftigen Leistungen von (a) 

einbehält, und die umfasst:  
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i) die Höhe des Unternehmensanteils am beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden 

Referenzwerte; abzüglich 

ii) der Erfüllungswerte, die nicht in Abhängigkeit von den Renditen der zugrunde 

liegende Referenzwerte schwanken. 

B105 Ein Anteil gemäß Paragraph B101(a) schließt nicht aus, dass es im Ermessen des Unternehmens liegen 

kann, die an den Versicherungsnehmer ausgezahlten Beträge zu ändern. Die Verbindung zu den zugrunde 

liegenden Referenzwerten muss jedoch durchsetzbar sein (siehe Paragraph 2). 

B106 Der Pool der zugrunde liegenden Referenzwerte gemäß Paragraph B101(a) kann alle beliebigen Posten 

umfassen, beispielsweise ein Referenzportfolio von Vermögenswerten, die Nettovermögenswerte des 

Unternehmens oder eine festgelegte Untergruppe der Nettovermögenswerte des Unternehmens, 

vorausgesetzt, diese sind im Vertrag eindeutig bestimmt. Ein Unternehmen muss den bestimmten Pool der 

zugrunde liegenden Referenzwerte nicht halten. Ein eindeutig bestimmter Pool zugrunde liegender 

Referenzwerte existiert jedoch nicht, wenn:  

a) ein Unternehmen die zugrunde liegenden Referenzwerte rückwirkend ändern kann, welche die 

Höhe der Verpflichtung des Unternehmens bestimmen; oder 

b) keine zugrunde liegenden Referenzwerte bestimmt wurden, selbst wenn an den 

Versicherungsnehmer eine Rendite gezahlt werden könnte, die im Grundsatz den Erfolg und die 

Erwartungen des Unternehmens insgesamt oder die Performance und Erwartungen einer 

Untergruppe von Vermögenswerten widerspiegelt, die das Unternehmen hält. Ein Beispiel für 

eine solche Rendite ist eine am Ende der Periode, auf die sie sich bezieht, festgelegte 

Guthabenverzinsung oder Dividendenzahlung. In diesem Fall spiegelt die Verpflichtung 

gegenüber dem Versicherungsnehmer die Guthabenverzinsung oder die Dividendenbeträge 

wider, die das Unternehmen festgelegt hat, und spiegelt nicht die bestimmten zugrunde liegenden 

Referenzwerte wider. 

B107 Paragraph B101(b) schreibt vor, dass das Unternehmen erwartet, dass ein wesentlicher Teil der Erträge aus 

dem beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte an den Versicherungsnehmer 

ausgezahlt wird, und Paragraph B101(c) schreibt vor, dass das Unternehmen erwartet, dass ein wesentlicher 

Teil einer etwaigen Änderung der Beträge, die an den Versicherungsnehmer zu zahlen sind, sich in 

Abhängigkeit von der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der zugrunde liegenden Referenzwerte 

ändert. Ein Unternehmen:  

a) hat den Begriff „wesentlich“ in beiden Paragraphen im Kontext der Zielsetzung von 

Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung als Verträge auszulegen, denen 

zufolge das Unternehmen kapitalanlagebezogene Leistungen anbietet und für diese Leistungen 

durch eine Gebühr vergütet wird, die unter Bezugnahme auf die zugrunde liegenden 

Referenzwerte ermittelt wird; und 

b) hat die Variabilität der Beträge in den Paragraphen B101(b) und B101(c) zu beurteilen:  

i) über die Laufzeit des Versicherungsvertrags; und 

ii) auf der Grundlage eines wahrscheinlichkeitsgewichteten mittleren Barwerts und nicht 

auf der Grundlage des besten oder schlechtesten Ergebnisses (siehe die 

Paragraphen B37 bis B38). 

B108 Wenn das Unternehmen beispielsweise erwartet, einen wesentlichen Teil der Erträge aus dem 

beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte auszuzahlen, wird es – vorbehaltlich einer 

Mindestrenditegarantie – Szenarien geben, in denen:  

a) die Zahlungsströme, die das Unternehmen erwartungsgemäß an den Versicherungsnehmer zahlen 

wird, in Abhängigkeit von den Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der zugrunde liegenden 

Referenzwerte schwanken, weil die garantierte Rendite und andere Zahlungsströme, die nicht in 

Abhängigkeit von den Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte schwanken, die Erträge 

aus dem beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte nicht übersteigen; und 

b) die Zahlungsströme, die das Unternehmen erwartungsgemäß an den Versicherungsnehmer zahlen 

wird, nicht in Abhängigkeit von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der zugrunde 

liegenden Referenzwerte schwanken, weil die garantierte Rendite und andere Zahlungsströme, 

die nicht in Abhängigkeit von den Renditen der zugrunde liegenden Referenzwerte schwanken, 

die Erträge aus dem beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte übersteigen. 

Die Beurteilung der Variabilität in Paragraph B101(c) durch ein Unternehmen für dieses Beispiel wird 

einen wahrscheinlichkeitsgewichteten Mittelwert der Barwerte all dieser Szenarien widerspiegeln. 
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B109 Gezeichnete Rückversicherungsverträge und gehaltene Rückversicherungsverträge können keine 

Versicherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung im Sinne des IFRS 17 sein. 

B110 Bei Versicherungsverträgen mit direkter 

Überschussbeteiligung wird die vertragliche Servicemarge angepasst, um der variablen Natur der Gebühr 

Rechnung zu tragen. Folglich werden die in Paragraph B104 angegebenen Änderungen der Beträge so 

behandelt wie in den Paragraphen B111 bis B114 beschrieben. 

B111 Änderungen der Verpflichtung, dem Versicherungsnehmer einen Betrag zu bezahlen, der dem 

beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte entspricht (Paragraph B104(a)), beziehen 

sich nicht auf künftige Versicherungsleistungen, und deswegen wird die vertragliche Servicemarge nicht 

angepasst. 

B112 Änderungen des Unternehmensanteils am beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte 

(Paragraph B104(b)(i)) beziehen sich auf künftige Versicherungsleistungen, und deswegen wird die 

vertragliche Servicemarge unter Anwendung von Paragraph 45(b) angepasst. 

B113 Änderungen der Erfüllungswerte, die nicht in Abhängigkeit von den Renditen der zugrunde liegende 

Referenzwerte schwanken (Paragraph B104(b)(ii)), umfassen: 

a) andere Erfüllungswertänderungen als die unter (b) angegebenen. Ein Unternehmen hat die 

Paragraphen B96 bis B97 anzuwenden, konsistent zu den Versicherungsverträgen ohne direkte 

Überschussbeteiligung, um zu bestimmen, inwieweit diese Erfüllungswertänderungen sich auf 

künftige Leistungen beziehen, und hat unter Anwendung von Paragraph 45(c) die vertragliche 

Servicemarge anzupassen. Alle Anpassungen werden anhand aktueller Abzinsungssätze 

bewertet. 

b) die Änderung der Auswirkungen des Zeitwerts des Geldes und finanzieller Risiken, die nicht aus 

den zugrunde liegenden Referenzwerte entstehen; beispielsweise die Auswirkungen finanzieller 

Garantien. Diese beziehen sich auf künftige Leistungen, und die vertragliche Servicemarge wird 

unter Anwendung von Paragraph 45(c) angepasst, es sei denn, Paragraph B115 ist anwendbar. 

B114 Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, die nach den Paragraphen B112 und Paragraph B113 

vorgeschriebenen Anpassungen der vertraglichen Servicemarge getrennt zu bestimmen. Stattdessen kann 

für einige oder für alle Anpassungen ein kombinierter Betrag bestimmt werden. 

Risikominderung 

B115 Sofern ein Unternehmen die Bedingungen in Paragraph B116 erfüllt, kann es sich entscheiden, eine 

Änderung der vertraglichen Servicemarge nicht auszuweisen, um einige oder alle Änderungen der 

Auswirkungen des Zeitwerts des Geldes und des Finanzrisikos auf folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

a) die Höhe des Unternehmensanteils an den zugrunde liegenden Referenzwerten (siehe 

Paragraph B112), wenn das Unternehmen die Auswirkungen des finanziellen Risikos auf die 

Höhe dieses Anteils durch Einsatz von Derivaten oder gehaltenen Rückversicherungsverträgen 

mindert; und 

b) die in Paragraph B113(b) angegebenen Erfüllungswerte, wenn das Unternehmen die 

Auswirkungen des finanziellen Risikos auf diese Erfüllungswerte durch Einsatz von Derivaten, 

von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten nicht-derivativen 

Finanzinstrumenten oder von gehaltenen Rückversicherungsverträgen mindert. 

B116 Um Paragraph B115 anzuwenden, muss ein Unternehmen ein zuvor dokumentiertes Risikomanagementziel 

und eine zuvor dokumentierte Strategie zur Minderung von Finanzrisiken haben, wie in Paragraph B115 

beschrieben. Bei der Anwendung dieses Ziels und dieser Strategie:  

a) besteht ein wirtschaftlicher Ausgleich zwischen den Versicherungsverträgen und dem Derivat, 

dem erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten nicht-derivativen Finanzinstrument 

oder dem gehaltenen Rückversicherungsvertrag (d. h., die Werte der Versicherungsverträge und 

die Werte dieser risikomindernden Posten entwickeln sich im Allgemeinen gegenläufig, weil sie 

auf ähnliche Weise auf die Änderungen des Risikos reagieren, das mit diesen Instrumenten 

gemindert wird). Ein Unternehmen hat bei der Beurteilung dieses wirtschaftlichen Ausgleichs 

buchhaltungstechnische Bewertungsdifferenzen nicht zu berücksichtigen; 

b) dominiert das Kreditrisiko den wirtschaftlichen Ausgleich nicht. 

B117 Das Unternehmen hat die Erfüllungswerte in einer Gruppe, auf die Paragraph B115 angewendet wird, in 

jeder Berichtsperiode stetig zu bestimmen. 
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B117A Wenn das Unternehmen die Auswirkungen des finanziellen Risikos durch Einsatz von Derivaten oder von 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten nicht-derivativen Finanzinstrumenten mindert, hat 

es die aus der Anwendung von Paragraph B115 entstehenden versicherungstechnischen Finanzerträge oder 

-aufwendungen der Periode erfolgswirksam auszuweisen. Wenn das Unternehmen die Auswirkungen des 

finanziellen Risikos durch Einsatz von gehaltenen Rückversicherungsverträgen mindert, hat es zum 

Ausweis der aus der Anwendung von Paragraph B115 entstehenden versicherungstechnischen 

Finanzerträge oder -aufwendungen die gleichen Bilanzierungsgrundsätze anzuwenden, die das 

Unternehmen auf gehaltene Rückversicherungsverträge unter Anwendung der Paragraphen 88 und 90 

anwendet. 

B118 Dann und nur dann, wenn eine der Bedingungen gemäß Paragraph B116 nicht mehr erfüllt ist, hat ein 

Unternehmen ab diesem Zeitpunkt Paragraph B115 nicht mehr anzuwenden. Ein Unternehmen hat keine 

Anpassungen um zuvor erfolgswirksam erfasste Änderungen vorzunehmen. 

Erfolgswirksame Erfassung der vertraglichen Servicemarge 

B119 In jeder Periode wird ein Betrag der vertraglichen Servicemarge für eine Gruppe von 

Versicherungsverträgen erfolgswirksam erfasst, um die Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag 

widerzuspiegeln, die in dieser Periode im Rahmen der Gruppe von Versicherungsverträgen erbracht wurden 

(siehe die Paragraphen 44(e), 45(e) und 66(e)). Der Betrag wird bestimmt durch:  

a) Bestimmung der Deckungseinheiten in der Gruppe. Die Anzahl der Deckungseinheiten in einer 

Gruppe ist die Menge der Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag, die im Rahmen der 

Verträge in der Gruppe erbracht werden. Die Anzahl wird bestimmt, indem für jeden Vertrag die 

Menge der gemäß dem Vertrag zu erbringenden Leistungen und sein erwarteter 

Deckungszeitraum berücksichtigt wird; 

b) gleichmäßige Aufteilung der vertraglichen Servicemarge zum Ende der Periode (vor der 

erfolgswirksamen Erfassung etwaiger Beträge, welche die in der Periode erbrachten Leistungen 

gemäß dem Versicherungsvertrag widerspiegeln sollen) auf jede in der laufenden Periode 

erbrachte bzw. in der Zukunft erwartungsgemäß zu erbringende Deckungseinheit; 

c) erfolgswirksame Erfassung des den in der Periode erbrachten Deckungseinheiten zugeordneten 

Betrags. 

B119A Zwecks Anwendung von Paragraph B119 endet der Zeitraum der Leistungen zur Erwirtschaftung von 

Kapitalerträgen oder der kapitalanlagebezogenen Leistungen zu oder vor dem Zeitpunkt, zu dem alle an 

derzeitige Versicherungsnehmer fälligen Beträge in Bezug auf diese Leistungen ausgezahlt wurden, ohne 

Berücksichtigung von unter Anwendung von Paragraph B68 in den Erfüllungswerten enthaltenen 

Zahlungen an künftige Versicherungsnehmer. 

B119B Versicherungsverträge ohne direkte Überschussbeteiligung können Leistungen zur Erwirtschaftung von 

Kapitalerträgen nur dann liefern, wenn: 

a) eine Kapitalanlagekomponente existiert, oder der Versicherungsnehmer das Recht hat, einen 

Betrag abzuziehen; 

b) das Unternehmen erwartet, dass die Kapitalanlagekomponente oder der Betrag, den der 

Versicherungsnehmer abziehen kann, Kapitalerträge enthält (Kapitalerträge könnten unter null 

liegen, zum Beispiel in einem Umfeld mit negativen Zinssätzen); und 

c) das Unternehmen erwartet, Kapitalanlagetätigkeiten durchzuführen, um diese Kapitalerträge zu 

erwirtschaften. 

Gehaltene Rückversicherungsverträge – Erfassung der 
Verlustrückerstattung für zugrunde liegende 
Versicherungsverträge (Paragraphen 66A bis 66B) 

B119C Paragraph 66A gilt nur dann, wenn der gehaltene Rückversicherungsvertrag abgeschlossen wird, bevor – 

oder zum gleichen Zeitpunkt wie – die zugrunde liegenden belastenden Versicherungsverträge angesetzt 

werden. 

B119D Um Paragraph 66A anzuwenden, hat ein Unternehmen die Anpassung der vertraglichen Servicemarge einer 

Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen und den daraus resultierenden Ertrag wie folgt zu 

bestimmen: 

a) Multiplikation des ausgewiesenen Verlusts aus den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen 

mit dem 
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b) Prozentsatz der Schäden aus den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen, bei denen das 

Unternehmen erwartet, dass es sie aus der Gruppe seiner gehaltenen Rückversicherungsverträge 

wieder erstattet bekommt. 

B119E Bei der Anwendung der Paragraphen 14 bis 22 kann ein Unternehmen in eine belastende Gruppe von 

Versicherungsverträgen sowohl die durch eine Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen 

gedeckten belastenden Versicherungsverträge als auch die durch die Gruppe von gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen nicht gedeckten belastenden Versicherungsverträge mit aufnehmen. Um in 

solchen Fällen die Paragraphen 66(c)(i) bis (ii) und Paragraph 66A anzuwenden, hat das Unternehmen 

anhand einer systematischen und rationalen Zuordnungsmethode den Anteil der ausgewiesenen Verluste 

aus der Gruppe von Versicherungsverträgen zu bestimmen, der sich auf die Versicherungsverträge bezieht, 

die durch die Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen gedeckt sind. 

B119F Nachdem ein Unternehmen unter Anwendung von Paragraph 66B eine Verlustrückerstattungskomponente 

gebildet hat, hat das Unternehmen diese anzupassen, um Änderungen der Verlustkomponente einer 

belastenden Gruppe von zugrunde liegenden Versicherungsverträgen zu berücksichtigen (siehe die 

Paragraphen 50 bis 52). Der Buchwert der Verlustrückerstattungskomponente darf den Anteil des 

Buchwerts der Verlustkomponente der belastenden Gruppe zugrunde liegender Versicherungsverträge nicht 

übersteigen, den das Unternehmen aufgrund seiner gehaltenen Rückversicherungsverträge erstattet zu 

bekommt erwartet. 

Versicherungstechnische Erträge (Paragraphen 83 und 85) 

B120 Die gesamten versicherungstechnischen Erträge einer Gruppe von Versicherungsverträgen sind die Entgelte 

für die Verträge, d. h. der Betrag der an das Unternehmen bezahlten Prämien:  

a) angepasst um einen Finanzierungseffekt; und 

b) unter Ausschluss etwaiger Kapitalanlagekomponenten. 

B121 Paragraph 83 schreibt vor, dass der in einer Periode erfasste Betrag der versicherungstechnischen Erträge 

die Übertragung zugesagter Leistungen zu einem Betrag darstellt, der den Entgelten entspricht, auf die das 

Unternehmen im Gegenzug für diese Leistungen erwartungsgemäß Anspruch haben wird. Das gesamte 

Entgelt für eine Gruppe von Verträgen umfasst die folgenden Beträge:  

a) Beträge, die in Verbindung mit der Erbringung von Dienstleistungen stehen, darunter auch:  

i) versicherungstechnische Aufwendungen, mit Ausnahme der Beträge in Bezug auf die 

in (ii) enthaltene Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken sowie der 

Verlustkomponente der Deckungsrückstellung zugeordnete Beträge; 

ia) Beträge in Bezug auf die Ertragsteuer, die dem Versicherungsnehmer gesondert in 

Rechnung gestellt werden können; 

ii) die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken, mit Ausnahme der Beträge, die der 

Verlustkomponente der Deckungsrückstellung zugeordnet werden; und 

iii) die vertragliche Servicemarge. 

b) Beträge, die in Verbindung mit den Abschlusskosten stehen. 

B122 Die versicherungstechnischen Periodenerträge, die mit den in Paragraph B121(a) beschriebenen Beträgen 

in Verbindung stehen, werden gemäß den Paragraphen B123 bis B124 bestimmt. Die 

versicherungstechnischen Periodenerträge, die mit den in Paragraph B121(b) beschriebenen Beträgen in 

Verbindung stehen, werden gemäß Paragraph B125 bestimmt. 

B123 Wenn ein Unternehmen Leistungen erbringt, bucht es nach IFRS 15 die Leistungsverpflichtung für diese 

Leistungen aus und erfasst die entsprechenden Erträge. Dementsprechend gilt nach IFRS 17: Wenn ein 

Unternehmen in einer Periode Leistungen erbringt, reduziert es die Deckungsrückstellung um die bereits 

erbrachten Leistungen und erfasst die entsprechenden versicherungstechnischen Erträge. Die Reduzierung 

der Deckungsrückstellung, die zu versicherungstechnischen Erträgen führt, schließt Änderungen der 

Verbindlichkeit aus, die sich nicht auf die Leistungen beziehen, die erwartungsgemäß von dem Entgelt 

gedeckt sein werden, welches das Unternehmen vereinnahmt hat. Diese Änderungen sind:  

a) Änderungen, die sich nicht auf in der Periode erbrachte Leistungen beziehen, z. B.:  

i) Änderungen aufgrund von Mittelzuflüssen aus vereinnahmten Prämien; 

ii) Änderungen, die sich auf Kapitalanlagekomponenten in der Periode beziehen; 

iia) Änderungen aufgrund von Zahlungsströmen aus Darlehen an Versicherungsnehmer; 
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iii) Änderungen, die sich auf transaktionsbasierte Steuern beziehen, die im Namen Dritter 

eingezogen wurden (wie z. B. Prämiensteuern, Mehrwertsteuern und Steuern auf 

Waren und Dienstleistungen (siehe Paragraph B65(i)); 

iv) versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen; 

v) Abschlusskosten (siehe Paragraph B125); und 

vi) Ausbuchung von an einen Dritten übertragenen Verbindlichkeiten. 

b) Änderungen, die sich auf Dienstleistungen beziehen, für die das Unternehmen jedoch keine 

Entgelte erwartet, d. h. Erhöhungen oder Rückgänge der Verlustkomponente in der 

Deckungsrückstellung (siehe die Paragraphen 47 bis 52). 

B123A Sofern ein Unternehmen zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes einer Gruppe von 

Versicherungsverträgen (siehe die Paragraphen 38(c)(ii) und B66A) Vermögenswerte für andere 

Zahlungsströme als für Abschlusskosten ausbucht, hat es versicherungstechnische Erträge und 

Aufwendungen in Höhe des zu diesem Zeitpunkt ausgebuchten Betrags auszuweisen. 

B124 Folglich können die versicherungstechnischen Periodenerträge auch als die Gesamtheit der Änderungen der 

Deckungsrückstellung in der Periode analysiert werden, die sich auf Dienstleistungen bezieht, für die das 

Unternehmen erwartet Entgelte zu vereinnahmen. Diese Änderungen sind:  

a) in der Periode entstandene versicherungstechnische Aufwendungen (bewertet in Höhe der zu 

Beginn der Periode erwarteten Beträge), ausgenommen:  

i) Beträge, die unter Anwendung von Paragraph 51(a) der Verlustkomponente der 

Deckungsrückstellung zugeordnet werden; 

ii) Rückzahlungen von Kapitalanlagekomponenten; 

iii) Beträge, die sich auf transaktionsbasierte Steuern beziehen, die im Namen Dritter 

eingezogen wurden (wie z. B. Prämiensteuern, Mehrwertsteuern und Steuern auf 

Waren und Dienstleistungen (siehe Paragraph B65(i)); 

iv) Abschlusskosten (siehe Paragraph B125); und 

v) der Betrag in Bezug auf die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken (siehe (b)). 

b) die Änderung der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken, ausgenommen:  

i) Änderungen, die unter Anwendung von Paragraph 87 in den versicherungstechnischen 

Finanzerträgen oder -aufwendungen enthalten sind; 

ii) Änderungen, bei denen die vertragliche Servicemarge angepasst wird, weil sie sich 

unter Anwendung von Paragraph 44(c) und 45(c) auf künftige Leistungen beziehen; 

und 

iii) Beträge, die unter Anwendung von Paragraph 51(b) der Verlustkomponente der 

Deckungsrückstellung zugeordnet werden. 

c) die Höhe der unter Anwendung der Paragraphen 44(e) und 45(e) in der Periode erfolgswirksam 

erfassten vertraglichen Servicemarge. 

d) andere Beträge, falls vorhanden, zum Beispiel Erfahrungswertanpassungen in Bezug auf 

vereinnahmte Prämien, die sich nicht auf künftige Leistungen beziehen (siehe Paragraph B96(a)). 

B125 Ein Unternehmen legt die versicherungstechnischen Erträge in Bezug auf die Abschlusskosten festzulegen, 

indem es den Anteil der Beiträge, die sich auf die Wiedererlangung dieser Abschlusskosten beziehen, 

systematisch jeder Berichtsperiode auf der Grundlage des Zeitablaufs zuordnet. Den gleichen Betrag hat ein 

Unternehmen als versicherungstechnische Aufwendungen zu erfassen. 

B126 Wenn ein Unternehmen den Prämienallokationsansatz gemäß den Paragraphen 55 bis 58 anwendet, 

entsprechen die versicherungstechnischen Erträge der Periode dem Betrag der der Periode zugeordneten 

erwarteten Prämieneinnahmen (mit Ausnahme einer etwaigen Kapitalanlagekomponente und nach 

Anpassung um den Zeitwert des Geldes und um die Auswirkungen des Finanzrisikos, unter Anwendung 

von Paragraph 56, sofern anwendbar). Das Unternehmen ordnet die erwarteten Prämieneinnahmen jeder 

Periode, in der Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag erbracht werden, zu: 

a) auf der Grundlage des Zeitablaufs; aber 

b) wenn jedoch das erwartete Muster der Befreiung vom Risiko während des Deckungszeitraums 

signifikant vom Zeitablauf abweicht, dann auf der Grundlage der erwarteten Zeitpunkte des 

Entstehens von versicherungstechnischen Aufwendungen. 



   

  59 

B127 Ein Unternehmen hat erforderlichenfalls von der Zuordnungsgrundlage nach Paragraph B126(a) auf die 

Zuordnungsgrundlage nach Paragraph B126(b) zu wechseln, und umgekehrt, wenn sich die Fakten und 

Umstände ändern. 

Versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen 
(Paragraphen 87 bis 92) 

B128 Nach Paragraph 87 muss ein Unternehmen in den versicherungstechnischen Finanzerträgen und -

aufwendungen auch die Auswirkungen des Zeitwerts des Geldes und die Auswirkungen des Finanzrisikos 

sowie Änderungen dieser Auswirkungen berücksichtigen. Für Zwecke des IFRS 17:  

a) sind Annahmen in Bezug auf die Inflation, die auf einem Preis- oder Kursindex oder auf den 

Preisen von Vermögenswerten mit inflationsabhängigen Renditen basieren, Annahmen, die sich 

auf das Finanzrisiko beziehen; 

b) sind Annahmen in Bezug auf die Inflation, die auf der Unternehmenserwartung in Bezug auf 

spezifische Preisänderungen basieren, keine Annahmen, die sich auf das Finanzrisiko beziehen; 

und 

c) sind Änderungen in der Bewertung einer Gruppe von Versicherungsverträgen, die durch 

Änderungen des Werts der zugrunde liegenden Referenzwerte (außer Zugänge und Abgänge) 

verursacht wurden, Änderungen, die aus den Auswirkungen des Zeitwerts des Geldes und des 

finanziellen Risikos und den Änderungen an diesen Auswirkungen entstehen. 

B129 Nach den Paragraphen 88 bis 89 hat ein Unternehmen ein Bilanzierungswahlrecht auszuüben, ob es die 

versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen der Periode aufteilt in diejenigen, die es 

erfolgswirksam erfasst und diejenigen, die es im sonstigen Ergebnis erfasst. Ein Unternehmen hat dieses 

Wahlrecht der Rechnungslegungsmethode auf Portfolios von Versicherungsverträgen anzuwenden. Bei der 

Beurteilung, welche Rechnungslegungsmethode für ein Portfolio von Versicherungsverträgen unter 

Anwendung von Paragraph 13 von IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von 

rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler die richtige ist, hat das Unternehmen für jedes 

Portfolio die Vermögenswerte zu berücksichtigen, die das Unternehmen hält, und wie es diese 

Vermögenswerte bilanziert. 

B130 Wenn Paragraph 88(b) Anwendung findet, muss ein Unternehmen einen Betrag erfolgswirksam ausweisen, 

der ermittelt wird, indem die erwarteten gesamten versicherungstechnischen Finanzerträge oder -

aufwendungen systematisch über die Laufzeit der Gruppe von Versicherungsverträgen aufgeteilt werden. In 

diesem Kontext ist eine systematische Aufteilung eine Aufteilung der gesamten erwarteten Finanzerträge 

oder -aufwendungen einer Gruppe von Versicherungsverträgen über die Laufzeit der Gruppe, die 

a) auf den Merkmalen der Verträge basiert, ohne Bezugnahme auf Faktoren, welche die im Rahmen 

der Verträge erwarteten Zahlungsströme nicht beeinflussen. Beispielsweise darf die Aufteilung 

der Finanzerträge oder -aufwendungen nicht auf den erwarteten ausgewiesenen Renditen der 

Vermögenswerte basieren, wenn diese erwarteten ausgewiesenen Renditen die Zahlungsströme 

der Verträge in der Gruppe nicht beeinflussen. 

b) dazu führt, dass im sonstigen Ergebnis erfassten Beträge über die Laufzeit der Gruppe von 

Verträgen sich auf insgesamt null belaufen. Der im sonstigen Ergebnis erfasste kumulative 

Betrag ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Differenz zwischen dem Buchwert der Gruppe von 

Verträgen und dem Betrag, zu dem die Gruppe bei Anwendung der systematischen Aufteilung 

bewertet würde. 

B131 Für Gruppen von Versicherungsverträgen, bei denen Änderungen der Annahmen, die sich auf das 

Finanzrisiko beziehen, keine wesentlichen Auswirkungen auf die an den Versicherungsnehmer 

ausgezahlten Beträge haben, wird die systematische Aufteilung anhand der in Paragraph B72(e)(i) 

angegebenen Abzinsungssätze bestimmt. 

B132 Für Gruppen von Versicherungsverträgen, bei denen Änderungen der Annahmen, die sich auf das 

Finanzrisiko beziehen, wesentliche Auswirkung auf die an die Versicherungsnehmer ausgezahlten Beträge 

haben:  

a) zur Bestimmung einer systematischen Aufteilung der Finanzerträge oder -aufwendungen aus den 

Schätzungen der künftigen Zahlungsströme gibt es zwei Möglichkeiten:  

i) anhand eines Satzes, mit dem die verbleibenden revidierten erwarteten Finanzerträge 

oder -aufwendungen der Gruppe der Verträge konstant über deren verbleibende 

Laufzeit aufgeteilt werden; oder 
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ii) für Verträge, bei denen eine Guthabenverzinsung zur Bestimmung der an die 

Versicherungsnehmer auszuzahlenden Beträge verwendet wird: anhand einer 

Aufteilung, die auf den Beträgen basiert, die in der Periode gutgeschrieben werden und 

die erwartungsgemäß in künftigen Perioden gutgeschrieben werden. 

b) eine systematische Aufteilung der Finanzerträge oder -aufwendungen aus der Risikoanpassung 

für nicht-finanzielle Risiken, sofern diese unter Anwendung von Paragraph 81 getrennt von 

anderen Änderungen der Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken aufgegliedert werden, 

wird anhand einer Aufteilung ermittelt, die mit derjenigen vereinbar ist, die für die Aufteilung 

der Finanzerträge oder -aufwendungen aus den zukünftigen Zahlungsströmen verwendet wird. 

c) es wird festgelegt, wie Finanzerträge oder -aufwendungen aus der vertraglichen Servicemarge 

systematisch aufzuteilen sind:  

i) bei Versicherungsverträgen ohne direkte Überschussbeteiligung: anhand der in 

Paragraph B72(b) angegebenen Abzinsungssätze; und 

ii) bei Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung: anhand einer 

Aufteilung, die mit derjenigen vereinbar ist, die für die Aufteilung der Finanzerträge 

oder -aufwendungen aus künftigen Zahlungsströmen verwendet wird. 

B133 Bei der Anwendung des Prämienallokationsansatzes auf die in den Paragraphen 53 bis 59 beschriebenen 

Versicherungsverträge kann es sein, dass ein Unternehmen die Rückstellung für noch nicht abgewickelte 

Versicherungsfälle abzinsen muss, bzw. es kann von seinem Wahlrecht Gebrauch machen, dies zu tun. In 

solchen Fällen kann es von seinem Wahlrecht Gebrauch machen, seine versicherungstechnischen 

Finanzerträge oder -aufwendungen unter Anwendung von Paragraph 88(b) aufzugliedern. Wenn das 

Unternehmen sich hierfür entscheidet, hat es die versicherungstechnischen Finanzerträge oder -

aufwendungen erfolgswirksam anhand des in Paragraph B72(e)(iii) angegebenen Abzinsungssatzes zu 

bestimmen. 

B134 Paragraph 89 findet Anwendung, wenn ein Unternehmen die zugrunde liegenden Referenzwerte für 

Versicherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung hält, entweder weil es diese Wahl getroffen hat 

oder weil es dazu verpflichtet ist. Wenn ein Unternehmen die Wahl trifft, seine versicherungstechnischen 

Erträge oder Aufwendungen unter Anwendung von Paragraph 89(b) aufzugliedern, hat es Aufwendungen 

oder Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen, die genau den Erträgen oder Aufwendungen 

entsprechen, die erfolgswirksam für die zugrunde liegenden Referenzwerte erfasst wurden, mit dem 

Ergebnis, dass der Saldo der getrennt ausgewiesenen Posten gleich null ist.  

B135 Ein Unternehmen kann in einigen Perioden die Bedingungen für ein Bilanzierungswahlrecht gemäß 

Paragraph 89 erfüllen und in anderen Perioden nicht, je nachdem, ob es die zugrunde liegenden 

Referenzwerte hält oder nicht. Je nachdem, ob es die zugrunde liegenden Referenzwerte hält oder nicht, hat 

das Unternehmen entweder ein Bilanzierungswahlrecht nach Paragraph 88 oder ein Bilanzierungswahlrecht 

nach Paragraph 89. Folglich könnte ein Unternehmen seine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

ändern und von der Bilanzierung nach Paragraph 88(b) auf die Bilanzierung nach Paragraph 89(b) 

umstellen, und umgekehrt. Bei einer solchen Änderung:  

a) hat ein Unternehmen den zuvor im sonstigen Ergebnis ausgewiesenen kumulierten Betrag ab 

dem Zeitpunkt der Änderung als Umgliederungsbetrag im Gewinn oder Verlust der Periode, in 

der die Änderung erfolgte, und in künftigen Perioden, wie folgt zu berücksichtigen:  

i) wenn das Unternehmen zuvor Paragraph 88(b) angewandt hatte, gilt Folgendes: Das 

Unternehmen hat den vor der Änderung ergebnisneutral im sonstigen Ergebnis 

ausgewiesenen kumulierten Betrag nun erfolgswirksam zu berücksichtigen, als ob das 

Unternehmen – ausgehend von den Annahmen, die unmittelbar vor der Änderung 

galten – weiterhin den Ansatz gemäß Paragraph 88(b) fortführen würde; und 

ii) wenn das Unternehmen zuvor Paragraph 89(b) angewandt hatte, gilt Folgendes: Das 

Unternehmen hat den vor der Änderung ergebnisneutral im sonstigen Ergebnis 

ausgewiesenen kumulierten Betrag nun erfolgswirksam zu berücksichtigen, als ob das 

Unternehmen – ausgehend von den Annahmen, die unmittelbar vor der Änderung 

galten – weiterhin den Ansatz gemäß Paragraph 89(b) fortführen würde. 

b) darf das Unternehmen die Vergleichsinformationen der Vorperiode nicht anpassen. 

B136 Bei Anwendung von Paragraph B135(a) darf ein Unternehmen den zuvor im sonstigen Ergebnis erfassten 

kumulierten Betrag nicht neu berechnen, als ob die neue Aufgliederung schon immer angewandt worden 

wäre; und die für die Umgliederung in künftigen Perioden zugrunde gelegten Annahmen dürfen nach dem 

Zeitpunkt der Änderung nicht mehr aktualisiert werden. 
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Die Auswirkungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen in 
Zwischenabschlüssen 

B137 Wenn ein Unternehmen unter Anwendung von IAS 34 Zwischenberichterstattung Zwischenabschlüsse 

erstellt, hat das Unternehmen ein Bilanzierungswahlrecht, ob es die Behandlung der 

rechnungslegungsbezogenen Schätzungen in vorherigen Zwischenabschlüssen ändern möchte, wenn es in 

Folgeperioden seine Zwischenabschlüsse und seinen Jahresabschluss nach IFRS 17 erstellt. Die getroffene 

Wahl der Rechnungslegungsmethode hat das Unternehmen auf alle seine Gruppen der von ihm 

ausgestellten Versicherungsverträge und auf alle seine Gruppen gehaltener Rückversicherungsverträge 

anzuwenden. 
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Anhang C  
Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des IFRS 17 Versicherungsverträge. 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

C1 IFRS 17 ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Wendet ein 

Unternehmen IFRS 17 früher an, hat es dies anzugeben. Eine frühere Anwendung ist zulässig, sofern das 

Unternehmen zum oder vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des IFRS 17 gleichzeitig auch 

IFRS 9 Finanzinstrumente anwendet.  

C2 Für Zwecke der in den Paragraphen C1 und C3 bis C33 enthaltenen Übergangsvorschriften: 

a) ist der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Beginn des Geschäftsjahres, in dem ein 

Unternehmen IFRS 17 zum ersten Mal anwendet; und 

b) ist der Übergangszeitpunkt der Beginn des Geschäftsjahres, das dem Zeitpunkt der erstmaligen 

Anwendung unmittelbar vorausgeht. 

Übergangsvorschriften 

C3 Ein Unternehmen hat IFRS 17 rückwirkend anzuwenden, es sei denn, dies ist undurchführbar, oder 

Paragraph C5A ist anwendbar. Dies gilt vorbehaltlich der folgenden Ausnahmeregelungen: 

a) Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die quantitativen Angaben gemäß Paragraph 28(f) IAS 8 

Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und 

Fehler zu machen; und 

b) Das Unternehmen darf das Bilanzierungswahlrecht gemäß Paragraph B115 nicht auf Perioden 

vor dem Übergangszeitpunkt anwenden. Ein Unternehmen kann das Bilanzierungswahlrecht 

gemäß Paragraph B115 am oder nach dem Übergangszeitpunkt nur dann prospektiv anwenden, 

wenn das Unternehmen zum oder vor dem Zeitpunkt der Ausübung dieses 

Bilanzierungswahlrechts Risikominderungsbeziehungen designiert.  

C4 Zur rückwirkenden Anwendung des IFRS 17 hat ein Unternehmen zum Übergangszeitpunkt:  

a) jede Gruppe von Versicherungsverträgen so zu bestimmen, anzusetzen und zu bewerten, als ob 

IFRS 17 schon immer gegolten hätte;  

aa) alle als Vermögenswert angesetzten Abschlusskosten so zu bestimmen, anzusetzen und zu 

bewerten, als ob IFRS 17 schon immer gegolten hätte (mit der Ausnahme, dass ein Unternehmen 

nicht verpflichtet ist, die Werthaltigkeitsprüfung nach Paragraph 28E vor dem 

Übergangszeitpunkt anzuwenden); 

b) etwaige bestehenden Salden auszubuchen, die nicht bestehen würden, wenn IFRS 17 schon 

immer angewandt worden wäre; und 

c) etwaige resultierende Nettodifferenzen im Eigenkapital zu erfassen. 

C5 Nur dann, wenn es für ein Unternehmen undurchführbar ist, Paragraph C3 auf eine Gruppe von 

Versicherungsverträgen anzuwenden, hat es anstatt Paragraph C4(a) die folgenden Ansätze anzuwenden: 

a) den modifizierten rückwirkenden Ansatz gemäß den Paragraphen C6 bis C19A, vorbehaltlich des 

Paragraphen C6(a); oder 

b) den Ansatz auf Basis des beizulegenden Zeitwerts gemäß den Paragraphen C20 bis C24B. 

C5A Ungeachtet des Paragraphen C5 kann ein Unternehmen den Fair-Value-Ansatz gemäß den 

Paragraphen C20 bis C24B auf eine Gruppe von Versicherungsverträgen mit direkter 

Überschussbeteiligung, auf die das Unternehmen IFRS 17 rückwirkend anwenden könnte, nur dann 

anwenden, wenn: 

a) das Unternehmen das Wahlrecht ausübt, die Risikominderungs-Option gemäß Paragraph B115 ab 

dem Übergangszeitpunkt prospektiv auf die Gruppe von Versicherungsverträgen anzuwenden; 

und 
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b) das Unternehmen bereits vor dem Übergangszeitpunkt zur Minderung des finanziellen Risikos 

aus der Gruppe von Versicherungsverträgen Derivate oder erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewertete nicht-derivative Finanzinstrumente oder gehaltene Rückversicherungsverträge 

eingesetzt hat, wie in Paragraph B115 festgelegt. 

C5B Nur dann, wenn es für ein Unternehmen undurchführbar ist, Paragraph C4(aa) auf als Vermögenswert 

angesetzte Abschlusskosten anzuwenden, hat das Unternehmen zur Bewertung der als Vermögenswert 

angesetzten Abschlusskosten die folgenden Ansätze anzuwenden: 

a) den modifizierten rückwirkenden Ansatz gemäß den Paragraphen C14B bis C14D und C17A, 

vorbehaltlich des Paragraphen C6(a); oder 

b) den Fair-Value-Ansatz gemäß den Paragraphen C24A bis C24B. 

Modifizierter rückwirkender Ansatz 

C6 Das Ziel des modifizierten rückwirkenden Ansatzes ist es, das Ergebnis zu erzielen, das der rückwirkenden 

Anwendung anhand angemessener und belastbarer Informationen, die ohne unangemessenen Kosten- oder 

Zeitaufwand verfügbar sind, am nächsten kommt. Folglich hat ein Unternehmen bei der Anwendung dieses 

Ansatzes: 

a) angemessene und belastbare Informationen zu verwenden. Wenn das Unternehmen keine 

angemessenen und belastbaren Informationen beziehen kann, die zur Anwendung des 

modifizierten rückwirkenden Ansatzes erforderlich sind, hat es den Fair-Value-Ansatz 

anzuwenden. 

b) die Nutzung von Informationen zu maximieren, die für die Anwendung eines vollständigen 

rückwirkenden Ansatzes verwendet worden wären, wobei aber nur Informationen zu verwenden 

sind, die ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand zur Verfügung stehen. 

C7 In den Paragraphen C9 bis C19A sind die zulässigen Anpassungen bei der rückwirkenden Anwendung für 

die folgenden Bereiche definiert: 

a) Beurteilungen von Versicherungsverträgen oder Gruppen von Versicherungsverträgen, die zu 

Vertragsbeginn oder bei erstmaligem Ansatz vorgenommen worden wären; 

b) Beträge im Zusammenhang mit der vertraglichen Servicemarge oder der Verlustkomponente für 

Versicherungsverträge ohne direkte Überschussbeteiligung; 

c) Beträge im Zusammenhang mit der vertraglichen Servicemarge oder der Verlustkomponente für 

Versicherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung; und 

d) versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen. 

C8 Um das Ziel des modifizierten rückwirkenden Ansatzes zu erreichen, darf ein Unternehmen jede 

Anpassung in den Paragraphen C9 bis C19A nur insofern verwenden, als das Unternehmen keine 

angemessenen und belastbaren Informationen zur Anwendung eines rückwirkenden Ansatzes hat. 

Beurteilungen zum Vertragsbeginn oder bei erstmaligem Ansatz 

C9 Soweit gemäß Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen anhand der zum Übergangszeitpunkt 

verfügbaren Informationen folgende Festlegungen zu treffen: 

a) wie Gruppen von Versicherungsverträgen unter Anwendung der Paragraphen 14 bis 24 zu 

bestimmen sind; 

b) ob ein Versicherungsvertrag der Definition eines Versicherungsvertrags mit direkter 

Überschussbeteiligung unter Anwendung der Paragraphen B101 bis B109 entspricht; 

c) wie ermessensabhängige Zahlungsströme für Versicherungsverträge ohne direkte 

Überschussbeteiligung unter Anwendung der Paragraphen B98 bis B100 zu bestimmen sind; und 

d) ob ein Kapitalanlagevertrag der Definition eines in den Anwendungsbereich des IFRS 17 

fallenden Kapitalanlagevertrags mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung unter 

Anwendung von Paragraph 71 entspricht. 

C9A Soweit nach Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen eine Verbindlichkeit für die Begleichung von 

Schäden, die vor Übernahme eines Versicherungsvertrags im Rahmen einer Übertragung von 

Versicherungsverträgen, die keinen Geschäftsbetrieb darstellen, oder im Rahmen eines 

Unternehmenszusammenschlusses im Anwendungsbereich des IFRS 3 eingetreten sind, als Rückstellung 

für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle zu klassifizieren. 
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C10 Soweit nach Paragraph C8 zulässig, darf ein Unternehmen Paragraph 22 nicht anwenden, um Gruppen in 

solche aufzuteilen, die nur Verträge enthalten, deren Zeichnung mehr als ein Jahr auseinanderliegt. 

Bestimmung der vertraglichen Servicemarge oder der Verlustkomponente für 
Gruppen von Versicherungsverträgen ohne direkte Überschussbeteiligung 

C11 Soweit nach Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen bei Verträgen ohne direkte 

Überschussbeteiligung die vertragliche Servicemarge oder die Verlustkomponente der 

Deckungsrückstellung (siehe die Paragraphen 49 bis 52) zum Übergangszeitpunkt unter Anwendung der 

Paragraphen C12 bis C16C zu bestimmen. 

C12 Soweit nach Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen die künftigen Zahlungsströme zum Zeitpunkt des 

erstmaligen Ansatzes einer Gruppe von Versicherungsverträgen als den Betrag der künftigen 

Zahlungsströme zum Übergangszeitpunkt (oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn die künftigen 

Cashflows zu diesem früheren Zeitpunkt rückwirkend unter Anwendung von Paragraph C4(a) bestimmt 

werden können) zu schätzen, angepasst um die Zahlungsströme, von denen bekannt ist, dass sie zwischen 

dem Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes einer Gruppe von Versicherungsverträgen und dem 

Übergangszeitpunkt (oder einem früheren Zeitpunkt) aufgetreten sind. Zahlungsströme, von denen bekannt 

ist, dass sie aufgetreten sind, umfassen Zahlungsströme aus Verträgen, die vor dem Übergangszeitpunkt 

erloschen. 

C13 Soweit nach Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen die Abzinsungssätze zu bestimmen, die zum 

Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes einer Gruppe von Versicherungsverträgen (oder danach) anwendbar 

waren: 

a) unter Verwendung einer beobachtbaren Zinsstrukturkurve, die sich mindestens drei Jahre lang 

unmittelbar vor dem Übergangszeitpunkt der unter Anwendung der Paragraphen 36 und B72 bis 

B85 geschätzten Zinsstrukturkurve annähert, wenn eine solche beobachtbare Zinsstrukturkurve 

existiert. 

b) wenn keine beobachtbare Zinsstrukturkurve gemäß (a) existiert, hat das Unternehmen die 

Abzinsungssätze zu schätzen, die zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes (oder danach) 

anwendbar waren, indem es einen durchschnittlichen Spread zwischen einer beobachtbaren 

Zinsstrukturkurve und der unter Anwendung von Paragraph 36 und der Paragraphen B72 bis B85 

geschätzten Zinsstrukturkurve bestimmt und diesen Spread auf diese beobachtbare 

Zinsstrukturkurve anwendet. Dieser Spread hat dem Mittelwert mindestens der letzten drei Jahre 

unmittelbar vor dem Übergangszeitpunkt zu entsprechen. 

C14 Soweit nach Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken 

zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes einer Gruppe von Versicherungsverträgen (oder danach) zu 

bestimmen, indem es die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken zum Übergangszeitpunkt um die 

erwartete Befreiung vom Risiko vor dem Übergangszeitpunkt anpasst. Die erwartete Befreiung vom Risiko 

wird unter Bezugnahme auf die Befreiung vom Risiko bei ähnlichen Versicherungsverträgen bestimmt, die 

das Unternehmen zum Übergangszeitpunkt zeichnet. 

C14A Unter Anwendung von Paragraph B137 kann ein Unternehmen sich dafür entscheiden, die Behandlung von 

rechnungslegungsbezogenen Schätzungen aus früheren Zwischenabschlüssen nicht zu ändern. Soweit nach 

Paragraph C8 zulässig, hat ein solches Unternehmen die vertragliche Servicemarge oder die 

Verlustkomponente zum Übergangszeitpunkt so zu bestimmen, als ob das Unternehmen vor dem 

Übergangszeitpunkt keine Zwischenabschlüsse erstellt hätte. 

C14B Soweit nach Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen die gleiche systematische und rationale Methode 

zu verwenden, die das Unternehmen erwartungsgemäß nach dem Übergangszeitpunkt verwenden wird, um 

unter Anwendung von Paragraph 28A die vor dem Übergangszeitpunkt (unter Ausnahme von Beträgen in 

Bezug auf Versicherungsverträge, die vor dem Übergangszeitpunkt erloschen) gezahlten Abschlusskosten 

(oder die unter Anwendung eines anderen IFRS-Standards als Verbindlichkeit angesetzten 

Abschlusskosten) folgenden Gruppen zuzuordnen: 

a) Gruppen von Versicherungsverträgen, die zum Übergangszeitpunkt angesetzt werden; und 

b) Gruppen Versicherungsverträgen, für die eine Erwartung besteht, dass sie nach dem 

Übergangszeitpunkt angesetzt werden. 

C14C Bei vor dem Übergangszeitpunkt gezahlten Abschlusskosten, die einer Gruppe von zum 

Übergangszeitpunkt angesetzten Versicherungsverträgen zugeordnet werden, wird die vertragliche 

Servicemarge dieser Gruppe angepasst, sofern die erwartungsgemäß in der Gruppe befindlichen 

Versicherungsverträge zu diesem Zeitpunkt angesetzt werden (siehe die Paragraphen 28C und B35C). 

Andere vor dem Übergangszeitpunkt gezahlte Abschlusskosten, einschließlich derjenigen, die einer Gruppe 
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von Versicherungsverträgen zugeordnet sind, für die eine Erwartung besteht, dass sie nach dem 

Übergangszeitpunkt angesetzt werden, werden unter Anwendung von Paragraph 28B als Vermögenswert 

angesetzt. 

C14D Wenn ein Unternehmen über keine angemessenen und belastbaren Informationen verfügt, um 

Paragraph C14B anwenden zu können, hat das Unternehmen die folgenden Beträge zum 

Übergangszeitpunkt auf null festzulegen: 

a) die Anpassung der vertraglichen Servicemarge einer Gruppe von zum Übergangszeitpunkt 

ausgewiesenen Versicherungsverträgen sowie jegliche als Vermögenswert angesetzten 

Abschlusskosten in Bezug auf diese Gruppe; und 

b) die als Vermögenswert angesetzten Abschlusskosten für Gruppen von Versicherungsverträgen, 

für die eine Erwartung besteht, dass sie nach dem Übergangszeitpunkt angesetzt werden. 

C15 Wenn die Anwendung der Paragraphen C12 bis C14D zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes zu einer 

vertraglichen Servicemarge führt, muss ein Unternehmen zur Bestimmung der vertraglichen Servicemarge 

zum Übergangszeitpunkt: 

a) wenn das Unternehmen zur Schätzung der beim erstmaligen Ansatz geltenden Abzinsungssätze 

Paragraph C13 anwendet, die vertragliche Servicemarge anhand dieser Sätze aufzinsen; und 

b) soweit nach Paragraph C8 zulässig, die Höhe der aufgrund der Übertragung von Leistungen vor 

dem Übergangszeitpunkt erfolgswirksam ausgewiesenen vertraglichen Servicemarge bestimmen, 

indem die zu diesem Zeitpunkt verbleibenden Deckungseinheiten mit den gemäß der Gruppe von 

Verträgen vor dem Übergangszeitpunkt erbrachten Deckungseinheiten (siehe Paragraph B119) 

verglichen werden. 

C16 Wenn die Anwendung der Paragraphen C12 bis C14D zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes zu einer 

Verlustkomponente der Deckungsrückstellung führt, hat ein Unternehmen etwaige Beträge, die der 

Verlustkomponente vor dem Übergangszeitpunkt unter Anwendung der Paragraphen C12 bis C14D und 

unter Verwendung einer systematischen Zuordnungsgrundlage zugeordnet werden, zu bestimmen. 

C16A Für eine Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen, die für eine belastende Gruppe von 

Versicherungsverträgen Versicherungsschutz bietet und die vor oder gleichzeitig mit der Zeichnung der 

Versicherungsverträge geschlossen wurde, hat ein Unternehmen eine Verlustrückerstattungskomponente 

für den zum Übergangszeitpunkt angesetzten Vermögenswert für zukünftigen Versicherungsschutz zu 

bilden (siehe die Paragraphen 66A bis 66B). Soweit nach Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen die 

Verlustrückerstattungskomponente durch Multiplikation folgender Faktoren festzulegen: 

a) die Verlustkomponente der Deckungsrückstellung der zugrunde liegenden Versicherungsverträge 

zum Übergangszeitpunkt (siehe die Paragraphen C16 und C20); mit dem 

b) Prozentsatz der Schäden aus den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen, bei denen das 

Unternehmen erwartet, dass es sie aus der Gruppe seiner gehaltenen Rückversicherungsverträge 

wieder erstattet bekommen kann. 

C16B In eine belastende Gruppe von Versicherungsverträgen könnte ein Unternehmen zum Übergangszeitpunkt 

unter Anwendung der Paragraphen 14 bis 22 sowohl die durch eine Gruppe von gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen gedeckten belastenden Versicherungsverträge als auch die durch die Gruppe 

von gehaltenen Rückversicherungsverträgen nicht gedeckten belastenden Versicherungsverträge mit 

aufnehmen. Um in solchen Fällen Paragraph C16A anzuwenden, hat das Unternehmen anhand einer 

systematischen und rationalen Zuordnungsgrundlage den Anteil der Verlustkomponente der Gruppe von 

Versicherungsverträgen zu bestimmen, der sich auf die Versicherungsverträge bezieht, die durch die 

Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen gedeckt sind. 

C16C Wenn ein Unternehmen über keine angemessenen und belastbaren Informationen verfügt, um 

Paragraph C16A anwenden zu können, hat das Unternehmen für die Gruppe von gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen keine Verlustrückerstattungskomponente zu bilden. 

Bestimmung der vertraglichen Servicemarge oder der Verlustkomponente für 
Versicherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung 

C17 Soweit gemäß Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen für Verträge mit direkter Überschussbeteiligung 

die vertragliche Servicemarge oder die Verlustkomponente der Deckungsrückstellung zum 

Übergangszeitpunkt zu bestimmen als: 

a) den gesamten beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Referenzwerte zu diesem 

Zeitpunkt; abzüglich 

b) der Erfüllungswerte zu diesem Zeitpunkt; plus oder minus 
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c) einer Anpassung um: 

i) Beträge, die das Unternehmen den Versicherungsnehmern vor diesem Zeitpunkt in 

Rechnung gestellt hat (einschließlich der von den zugrunde liegenden Referenzwerte 

einbehaltenen Beträge). 

ii) vor diesem Zeitpunkt gezahlte Beträge, die nicht in Abhängigkeit von den zugrunde 

liegenden Referenzwerte geschwankt hätten. 

iii) die durch die Befreiung vom Risiko vor diesem Zeitpunkt verursachte Änderung der 

Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken. Das Unternehmen hat diesen Betrag 

unter Bezugnahme auf die Risikobefreiung bei ähnlichen Versicherungsverträgen zu 

schätzen, die das Unternehmen zum Übergangszeitpunkt zeichnet; 

iv) vor dem Übergangszeitpunkt gezahlte Abschlusskosten (oder für die unter Anwendung 

eines anderen IFRS-Standards eine Verbindlichkeit angesetzt wurde), die der Gruppe 

zugeordnet werden (siehe Paragraph C17A). 

d) wenn (a) bis (c) zu einer vertraglichen Servicemarge führen: abzüglich des Betrags der 

vertraglichen Servicemarge, der sich auf vor diesem Zeitpunkt erbrachte Leistungen bezieht. Die 

Summe aus (a) bis (c) steht stellvertretend für die gesamte vertragliche Servicemarge für alle im 

Rahmen der Gruppe von Verträgen zu erbringenden Leistungen, d. h. vor etwaigen Beträgen, die 

für erbrachte Leistungen erfolgswirksam erfasst worden wären. Das Unternehmen hat die 

Beträge zu schätzen, die für erbrachte Leistungen erfolgswirksam erfasst worden wären, indem 

es die zum Übergangszeitpunkt verbleibenden Deckungseinheiten mit den im Rahmen der 

Gruppe von Verträgen vor dem Übergangszeitpunkt erbrachten Deckungseinheiten vergleicht; 

oder 

e) wenn (a) bis (c) zu einer Verlustkomponente führen: Anpassung der Verlustkomponente auf null 

und Erhöhung der Deckungsrückstellung – mit Ausnahme der Verlustkomponente – um 

denselben Betrag. 

C17A Soweit nach Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen einen Vermögenswert für die Abschlusskosten – 

und auch jede etwaige Anpassung der vertraglichen Servicemarge einer Gruppe von 

Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung um die Abschlusskosten (siehe 

Paragraph C17(c)(iv)) – unter Anwendung der Paragraphen C14B bis C14D anzusetzen. 

Versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen 

C18 Für Gruppen von Versicherungsverträgen, die – unter Anwendung von Paragraph C10 – Verträge 

umfassen, deren Abschluss mehr als ein Jahr auseinanderliegt: 

a) ist es einem Unternehmen gestattet, die Abzinsungssätze zum Zeitpunkt des erstmaligen 

Ansatzes einer Gruppe gemäß den Paragraphen B72(b) bis B72(e)(ii) und die Abzinsungssätze 

zum Zeitpunkt des entstandenen Schadens gemäß Paragraph B72(e)(iii) zum Übergangszeitpunkt 

anstatt zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes oder des entstandenen Schadens zu bestimmen. 

b) wenn ein Unternehmen das Wahlrecht gemäß Paragraph 88(b) oder 89(b) ausübt und seine 

versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen in erfolgswirksam und in 

ergebnisneutral (im sonstigen Ergebnis) erfasste Beträge aufteilt, muss das Unternehmen den 

kumulativen Betrag der versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen bestimmen, 

der zum Übergangszeitpunkt erfolgsneutral erfasst wird, um Paragraph 91(a) in künftigen 

Berichtsperioden anwenden zu können. Es ist dem Unternehmen gestattet, diesen kumulativen 

Betrag entweder unter Anwendung von Paragraph C19(b) zu bestimmen oder: 

i) mit null anzusetzen, es sei denn, (ii) ist anwendbar; und 

ii) bei Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung, auf die 

Paragraph B134 anwendbar ist: in gleicher Höhe wie der ergebnisneutral im sonstigen 

Ergebnis erfasste kumulative Betrag der zugrunde liegenden Referenzwerte 

anzusetzen. 

C19 Bei Gruppen von Versicherungsverträgen, die keine Verträge umfassen, deren Abschluss mehr als ein Jahr 

auseinanderliegt: 

a) wenn ein Unternehmen zur Schätzung der beim erstmaligen Ansatz (oder danach) angewandten 

Abzinsungssätze Paragraph C13 anwendet, hat es auch die in Paragraph B72(b) bis B72(e) 

angegebenen Abzinsungssätze gemäß Paragraph C13 zu bestimmen; und 

b) wenn ein Unternehmen das Wahlrecht gemäß Paragraph 88(b) oder 89(b) ausübt und seine 

versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen in erfolgswirksam (in der Gewinn- 
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und Verlustrechnung) und in erfolgsneutral (im sonstigen Ergebnis) erfasste Beträge aufteilt, 

muss das Unternehmen den kumulativen Betrag der versicherungstechnischen Finanzerträge 

oder-aufwendungen bestimmen, der zum Übergangszeitpunkt ergebnisneutral ausgewiesen wird, 

um Paragraph 91(a) in künftigen Berichtsperioden anwenden zu können. Das Unternehmen hat 

diesen kumulativen Betrag zu bestimmen: 

i) bei Versicherungsverträgen, auf die ein Unternehmen die in Paragraph B131 

dargestellten Methoden der systematischen Zuordnung anwenden wird, wenn das 

Unternehmen zur Schätzung der Abzinsungssätze beim erstmaligen Ansatz 

Paragraph C13 anwendet: unter Verwendung der Abzinsungssätze, die zum Zeitpunkt 

des erstmaligen Ansatzes angewandt wurden, ebenfalls unter Anwendung von 

Paragraph C13; 

ii) bei Versicherungsverträgen, auf die ein Unternehmen die in Paragraph B132 

dargestellten Methoden der systematischen Zuordnung anwenden wird: ausgehend 

davon, dass die Annahmen in Bezug auf das finanzielle Risiko, die zum Zeitpunkt des 

erstmaligen Ansatzes galten, auch diejenigen sind, die zum Übergangszeitpunkt gelten, 

d. h. das Unternehmen hat diesen kumulativen Betrag mit null anzusetzen; 

iii) bei Versicherungsverträgen, auf die ein Unternehmen die in Paragraph B133 

dargestellten Methoden der systematischen Zuordnung anwenden wird, wenn das 

Unternehmen zur Schätzung der Abzinsungssätze beim erstmaligen Ansatz (oder 

danach) Paragraph C13 anwendet: unter Verwendung der Abzinsungssätze, die zum 

Zeitpunkt des entstandenen Schadens angewandt wurden, ebenfalls unter Anwendung 

von Paragraph C13; und 

iv) bei Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung, auf die 

Paragraph B134 anwendbar ist: in gleicher Höhe wie der ergebnisneutral im sonstigen 

Ergebnis erfasste kumulative Betrag aus den zugrunde liegenden Referenzwerten. 

C19A Unter Anwendung von Paragraph B137 kann ein Unternehmen sich dafür entscheiden, die Behandlung von 

rechnungslegungsbezogenen Schätzungen aus früheren Zwischenabschlüssen nicht zu ändern. Soweit nach 

Paragraph C8 zulässig, hat ein Unternehmen, das sich hierfür entscheidet, die Beträge in Bezug auf 

versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen zum Übergangszeitpunkt so zu bestimmen, als 

ob das Unternehmen vor dem Übergangszeitpunkt keine Zwischenabschlüsse erstellt hätte. 

Fair-Value-Ansatz 

C20 Zur Anwendung des Fair-Value-Ansatzes hat ein Unternehmen die vertragliche Servicemarge oder die 

Verlustkomponente der Deckungsrückstellung zum Übergangszeitpunkt als die Differenz zwischen dem 

beizulegenden Zeitwert einer Gruppe von Versicherungsverträgen zu diesem Zeitpunkt und den zu diesem 

Zeitpunkt bewerteten Erfüllungswerten zu bestimmen. Zur Bestimmung dieses beizulegenden Zeitwerts hat 

ein Unternehmen Paragraph 47 des IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (betreffend das 

Merkmal kurzfristiger Abrufbarkeit) nicht anzuwenden. 

C20A Bei einer Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen, auf die die Paragraphen 66A bis 66B 

anwendbar sind (ohne dass die in Paragraph B119C aufgeführten Bedingungen erfüllt sein müssen), hat ein 

Unternehmen die Verlustrückerstattungskomponente des angesetzten Vermögenswertes für zukünftigen 

Versicherungsschutz zum Übergangszeitpunkt durch Multiplikation folgender Faktoren festzulegen: 

a) die Verlustkomponente der Deckungsrückstellung der zugrunde liegenden Versicherungsverträge 

zum Übergangszeitpunkt (siehe die Paragraphen C16 und C20); und 

b) Prozentsatz der Schäden aus den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen, bei denen das 

Unternehmen erwartet, dass es sie aus der Gruppe seiner gehaltenen Rückversicherungsverträge 

wieder erstattet bekommen kann. 

C20B In eine belastende Gruppe von Versicherungsverträgen könnte ein Unternehmen zum Übergangszeitpunkt 

unter Anwendung der Paragraphen 14 bis 22 sowohl die durch eine Gruppe von gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen gedeckten belastenden Versicherungsverträge mit aufnehmen als auch die 

durch die Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen nicht gedeckten belastenden 

Versicherungsverträge. Um in solchen Fällen Paragraph C20A anzuwenden, hat das Unternehmen anhand 

einer systematischen und rationalen Zuordnungsgrundlage den Anteil der Verlustkomponente der Gruppe 

von Versicherungsverträgen zu bestimmen, der sich auf die Versicherungsverträge bezieht, die durch die 

Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen gedeckt sind. 

C21 Bei Anwendung des Fair-Value-Ansatzes kann ein Unternehmen Paragraph C22 anwenden, um Folgendes 

zu bestimmen: 
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a) wie Gruppen von Versicherungsverträgen unter Anwendung der Paragraphen 14 bis 24 zu 

bestimmen sind; 

b) ob ein Versicherungsvertrag die Definition eines Versicherungsvertrags mit direkter 

Überschussbeteiligung unter Anwendung der Paragraphen B101 bis B109 erfüllt; 

c) wie ermessensabhängige Zahlungsströme für Versicherungsverträge ohne direkte 

Überschussbeteiligung unter Anwendung der Paragraphen B98 bis B100 zu bestimmen sind; und 

d) ob ein Kapitalanlagevertrag die Definition eines in den Anwendungsbereich des IFRS 17 

fallenden Kapitalanlagevertrags mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung unter 

Anwendung von Paragraph 71 erfüllt. 

C22 Ein Unternehmen kann die Punkte in Paragraph C21 bestimmen, indem genutzt werden: 

a) angemessene und belastbare Informationen darüber, was das Unternehmen in Anbetracht der 

Vertragsbestimmungen und der Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Beginns oder, falls 

zutreffend, beim erstmaligen Ansatz des Vertrags festgelegt hätte; oder 

b) verfügbare angemessene und belastbare Informationen zum Übergangszeitpunkt. 

C22A Bei Anwendung des Fair-Value-Ansatzes hat ein Unternehmen das Wahlrecht, eine Verbindlichkeit für die 

Begleichung von Schäden, die vor Übernahme eines Versicherungsvertrags im Rahmen einer Übertragung 

von Versicherungsverträgen, die keinen Geschäftsbetrieb darstellen, oder im Rahmen eines 

Unternehmenszusammenschlusses im Anwendungsbereich des IFRS 3 eingetreten sind, als Rückstellung 

für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle zu klassifizieren. 

C23 Bei Anwendung des Fair-Value-Ansatzes ist ein Unternehmen nicht verpflichtet, Paragraph 22 

anzuwenden, und kann in eine Gruppe von Verträgen auch Verträge mit aufnehmen, deren Zeichnung mehr 

als ein Jahr auseinanderliegt. Ein Unternehmen hat Gruppen nur dann in Gruppen aufzuteilen, die nur 

innerhalb eines Jahres (oder eines kürzeren Zeitraums) ausgestellte Verträge enthalten, wenn es über 

angemessene und belastbare Informationen verfügt, um eine solche Aufteilung vornehmen zu können. 

Unabhängig davon, ob ein Unternehmen Paragraph 22 anwendet oder nicht, darf es die Abzinsungssätze 

zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes einer Gruppe gemäß Paragraph B72(b) bis B72(e)(ii) und die 

Abzinsungssätze zum Zeitpunkt des entstandenen Schadens gemäß Paragraph B72(e)(iii) zum 

Übergangszeitpunkt anstatt zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes oder des entstandenen Schadens 

bestimmen. 

C24 Sofern ein Unternehmen das Wahlrecht ausübt, seine versicherungstechnischen Finanzerträge oder -

aufwendungen in erfolgswirksam (in der Gewinn- und Verlustrechnung) und in erfolgsneutral (im 

sonstigen Ergebnis) erfasste Beträge aufzuteilen, ist es dem Unternehmen bei Anwendung des Fair-Value-

Ansatzes gestattet, den kumulativen Betrag der zum Übergangszeitpunkt im sonstigen Ergebnis erfassten 

versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen folgendermaßen zu bestimmen: 

a) rückwirkend, aber nur wenn es über angemessene und belastbare Informationen verfügt, um dies 

tun zu können; oder 

b) mit null anzusetzen, es sei denn, (c) ist anwendbar; und 

c) bei Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung, auf die Paragraph B134 

anwendbar ist: in gleicher Höhe wie der erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis erfasste kumulative 

Betrag aus den zugrunde liegenden Referenzwerten. 

Als Vermögenswert angesetzte Abschlusskosten 

C24A Bei Anwendung des Fair-Value-Ansatzes auf als Vermögenswerte angesetzte Abschlusskosten (siehe 

Paragraph C5B(b)) hat ein Unternehmen die als Vermögenswerte angesetzten Abschlusskosten zum 

Übergangszeitpunkt in gleicher Höhe festzulegen wie die Abschlusskosten, die dem Unternehmen zum 

Übergangszeitpunkt für die Rechte entstehen würden, Folgendes zu erhalten: 

a) Rückerstattung von Abschlusskosten aus Prämien von Versicherungsverträgen, die vor dem 

Übergangszeitpunkt ausgestellt worden waren, die aber zum Übergangszeitpunkt nicht angesetzt 

waren; 

b) künftige Versicherungsverträge, bei denen es sich um Verlängerungen von 

Versicherungsverträgen handelt, die zum Übergangszeitpunkt angesetzt waren, und von unter (a) 

beschriebenen Versicherungsverträgen; und 

c) künftige Versicherungsverträge, andere als die unter (b) aufgeführten, nach dem 

Übergangszeitpunkt, bei denen dem Unternehmen keine erneuten Abschlusskosten entstehen, 
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weil das Unternehmen diese bereits gezahlt hat, und die dem zugehörigen Portfolio von 

Versicherungsverträgen direkt zugeordnet werden können. 

C24B Zum Übergangszeitpunkt hat das Unternehmen den Betrag jedweder als Vermögenswert angesetzter 

Abschlusskosten aus der Bewertung jeglicher Gruppen von Versicherungsverträgen auszuschließen. 

Vergleichsinformationen 

C25 Ungeachtet der Bezugnahme auf das Berichtsjahr unmittelbar vor dem Zeitpunkt der erstmaligen 

Anwendung in Paragraph C2(b) kann ein Unternehmen auch angepasste Vergleichsinformationen für 

jedwede frühere Vorperioden unter Anwendung des IFRS 17 vorlegen, ist dazu aber nicht verpflichtet. 

Wenn ein Unternehmen angepasste Vergleichsinformationen für jedwede Vorperioden vorlegt, ist der 

Verweis auf „den Beginn des Geschäftsjahres, das dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung unmittelbar 

vorausgeht“ in Paragraph C2(b) zu verstehen als „der Beginn der frühesten angepassten dargestellten 

Vergleichsperiode“. 

C26 Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in den Paragraphen 93 bis 132 aufgeführten Angaben für 

dargestellten Berichtsperioden zu machen, die vor dem Beginn des Geschäftsjahres liegen, das dem 

Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung unmittelbar vorausgeht. 

C27 Wenn das Unternehmen für frühere Berichtsperioden nicht angepasste Vergleichsinformationen und 

Angaben vorlegt, hat es die Informationen deutlich zu kennzeichnen, die nicht angepasst wurden, und 

anzugeben, dass die Informationen auf einer anderen Grundlage erstellt wurden, und es hat diese Grundlage 

zu erläutern. 

C28 Ein Unternehmen braucht keine bisher unveröffentlichten Informationen über die Schadenentwicklung 

anzugeben, wenn der Schaden mehr als fünf Jahre vor dem Ende des Geschäftsjahres, in dem das 

Unternehmen IFRS 17 erstmals anwendet, zurückliegt. Falls ein Unternehmen diese Informationen jedoch 

nicht offenlegt, hat es dies anzugeben. 

Neudesignation finanzieller Vermögenswerte 

C29 Zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des IFRS 17 gilt für ein Unternehmen, das IFRS 9 in den 

Berichtsjahren vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des IFRS 17 angewandt hatte: 

a) Das Unternehmen kann neu einschätzen, ob ein qualifizierter finanzieller Vermögenswert die 

Bedingungen in Paragraph 4.1.2(a) oder in Paragraph 4.1.2A(a) des IFRS 9 erfüllt. Ein 

finanzieller Vermögenswert ist nur dann qualifiziert, wenn der finanzielle Vermögenswert nicht 

im Zusammenhang mit einer Tätigkeit gehalten wird, die nicht mit Verträgen im 

Anwendungsbereich des IFRS 17 im Zusammenhang steht. Beispiele für finanzielle 

Vermögenswerte, die für eine Neueinschätzung nicht qualifiziert wären, sind finanzielle 

Vermögenswerte, die im Zusammenhang mit Bankgeschäften gehalten werden oder finanzielle 

Vermögenswerte, die in Fonds gehalten werden, die sich auf Kapitalanlageverträge beziehen, die 

nicht in den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen. 

b) Das Unternehmen hat seine bisherige Designation eines finanziellen Vermögenswerts als 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet aufzuheben, wenn die Bedingung in 

Paragraph 4.1.5 des IFRS 9 aufgrund der Anwendung des IFRS 17 nicht mehr erfüllt ist. 

c) Das Unternehmen kann einen finanziellen Vermögenswert als erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet designieren, wenn die Bedingung in Paragraph 4.1.5 des IFRS 9 

erfüllt ist. 

d) Das Unternehmen kann unter Anwendung des Paragraphen 5.7.5 des IFRS 9 eine 

Finanzinvestition in ein Eigenkapitalinstrument als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im 

sonstigen Ergebnis bewertet designieren. 

e) Das Unternehmen kann seine bisherige gemäß Paragraph 5.7.5 des IFRS 9 vorgenommene 

Designation einer Finanzinvestition in ein Eigenkapitalinstrument als erfolgsneutral zum 

beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet aufheben. 

C30 Ein Unternehmen hat Paragraph C29 auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des 

IFRS 17 vorliegenden Fakten und Umstände anzuwenden. Ein Unternehmen hat diese Designationen und 

Einstufungen rückwirkend anzuwenden. Dabei hat das Unternehmen die einschlägigen 

Übergangsvorschriften des IFRS 9 anzuwenden. Als Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung gilt zu diesem 

Zweck der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des IFRS 17. 

C31 Ein Unternehmen, das Paragraph C29 anwendet, ist nicht verpflichtet, Anpassungen an früheren Perioden 

vorzunehmen, um diesen Änderungen bei den Designationen oder Einstufungen Rechnung zu tragen. Das 
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Unternehmen darf frühere Perioden nur anpassen, wenn dabei keine nachträglichen Erkenntnisse verwendet 

werden. Wenn ein Unternehmen frühere Perioden anpasst, müssen die angepassten Abschlüsse alle 

Anforderungen des IFRS 9 an die betreffenden finanziellen Vermögenswerte erfüllen. Wenn ein 

Unternehmen die früheren Perioden nicht anpasst, erfasst es im Anfangssaldo der Gewinnrücklagen (oder 

einer anderen geeigneten Eigenkapitalkomponente) zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung etwaige 

Differenzen zwischen: 

a) dem vorherigen Buchwert dieser finanziellen Vermögenswerte; und 

b) dem Buchwert dieser finanziellen Vermögenswerte zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung. 

C32 Wenn ein Unternehmen Paragraph C29 anwendet, hat es in diesem Geschäftsjahr für die betreffenden 

finanziellen Vermögenswerte je nach Klasse Folgendes anzugeben: 

a) falls Paragraph C29(a) angewendet wird: auf welcher Grundlage es bestimmt hat, welche 

finanziellen Vermögenswerte in Betracht kommen; 

b) falls einer der Paragraphen C29(a) bis C29(e) angewendet wird: 

i) die Bewertungskategorie und den unmittelbar vor dem Zeitpunkt der erstmaligen 

Anwendung des IFRS 17 ermittelten Buchwert der betreffenden finanziellen 

Vermögenswerte; und 

ii) die neue Bewertungskategorie und den nach der Anwendung von Paragraph C29 

ermittelten Buchwert der betreffenden finanziellen Vermögenswerte; 

c) falls Paragraph C29(b) angewendet wird: den Buchwert der finanziellen Vermögenswerte in der 

Bilanz, die zuvor gemäß Paragraph 4.1.5 des IFRS 9 als erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet designiert wurden und die nicht mehr dermaßen designiert sind. 

C33 Wenn ein Unternehmen Paragraph C29 anwendet, hat es in diesem Geschäftsjahr qualitative Angaben zu 

machen, die es den Abschlussadressaten ermöglichen würden, Folgendes nachzuvollziehen: 

a) wie das Unternehmen Paragraph C29 auf finanzielle Vermögenswerte angewendet hat, deren 

Klassifizierung bei der erstmaligen Anwendung des IFRS 17 geändert wurde; 

b) die Gründe, weshalb finanzielle Vermögenswerte unter Anwendung von Paragraph 4.1.5 des 

IFRS 9 als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert wurden oder eine 

solche Designation aufgehoben wurde; und 

c) warum das Unternehmen bei der Neubeurteilung unter Anwendung von Paragraph 4.1.2(a) oder 

Paragraph 4.1.2A(a) des IFRS 9 zu anderen Schlussfolgerungen gelangt ist. 

Aufhebung anderer IFRS-Standards 

C34 IFRS 17 ersetzt IFRS 4 Versicherungsverträge in der 2020 geänderten Fassung. 
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Anhang D  
Änderungen an anderen IFRS-Standards 

In diesem Anhang werden die Änderungen an anderen Standards aufgeführt, die aufgrund der Veröffentlichung des 

IFRS 17 Versicherungsverträge durch das International Accounting Standards Board erforderlich wurden. Wenn ein 

Unternehmen IFRS 17 anwendet, hat es auch diese Änderungen anzuwenden. 

Ein Unternehmen darf IFRS 17 erst dann anwenden, wenn es auch IFRS 9 Finanzinstrumente und IFRS 15 Erlöse aus 

Verträgen mit Kunden anwendet (siehe Paragraph C1). Folglich sind die in diesem Anhang aufgeführten 

Änderungen, sofern nichts anderes angegeben ist, auf der Grundlage des Textes von Standards dargestellt, die am 

1. Januar 2017 in der durch IFRS 9 und IFRS 15 geänderten Fassung in Kraft sind. 

IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting 
Standards 

 

Paragraph 39AE wird hinzugefügt. 

 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

39AE Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 Versicherungsverträge wurden die Paragraphen B1 und 

D1 geändert, die Überschrift vor Paragraph D4 und Paragraph D4 wurden gestrichen, und nach 

Paragraph B12 wurden eine Überschrift und Paragraph B13 hinzugefügt. Ein Unternehmen hat bei 

Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderungen anzuwenden. 

 

In Anhang B wird Paragraph B1 geändert. Nach Paragraph B12 werden eine Überschrift und Paragraph B13 
hinzugefügt. 

 

Anhang B  
Ausnahmen von der rückwirkenden Anwendung anderer IFRS 

 … 

B1 Ein Unternehmen hat folgende Ausnahmeregelungen anzuwenden:  

a) … 

f) eingebettete Derivate (Paragraph B9);  

g) Darlehen der öffentlichen Hand (Paragraphen B10–B12); und 

h) Versicherungsverträge (Paragraph B13). 

 … 

Versicherungsverträge 

B13 Ein Unternehmen hat die Übergangsbestimmungen gemäß den Paragraphen C1 bis C24 und C28 in 

Anhang C des IFRS 17 auf Verträge anzuwenden, die in den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen. In 

diesen Paragraphen des IFRS 17 ist mit dem Begriff „Übergangszeitpunkt“ der Zeitpunkt des Übergangs 

auf die IFRS gemeint. 
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In Anhang D wird Paragraph D1 geändert, und Paragraph D4 und die zugehörige Überschrift werden gestrichen.  

 

Anhang D  
Befreiungen von der Anwendung anderer IFRS 

 … 

D1 Ein Unternehmen kann eine oder mehrere der folgenden Befreiungen in Anspruch nehmen:  

a) … 

b) [gestrichen] 

c) … 

D4 [gestrichen] 
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IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse 

 

Die Paragraphen 17, 20, 21 und 35 werden geändert. Nach Paragraph 31 werden eine Überschrift und 
Paragraph 31A hinzugefügt. Paragraph 64N wird hinzugefügt. 

 

Einstufung oder Bestimmung der bei einem Unternehmenszusammenschluss 
erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen identifizierbaren 
Verbindlichkeiten 

 … 

17 Dieser IFRS sieht eine Ausnahme von dem Grundsatz in Paragraph 15 vor:  

a) die Einstufung eines Leasingvertrags, bei dem das erworbene Unternehmen der Leasinggeber ist, 

entweder als ein Operating-Leasingverhältnis oder als ein Finanzierungsleasingverhältnis, gemäß 

IFRS 16 Leasingverhältnisse. 

b) [gestrichen] 

Der Erwerber hat diese Verträge zu Beginn des Vertrags (oder, falls die Vertragsbedingungen auf eine 

Weise geändert wurden, die deren Einstufung ändern würde: zum Zeitpunkt dieser Änderung, der der 

Erwerbszeitpunkt sein könnte) auf der Grundlage der Vertragsbedingungen und anderer Faktoren 

einzustufen. 

 … 

Bewertungsgrundsatz 

 … 

20 In den Paragraphen 24 bis 31A sind die Arten von identifizierbaren Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten angegeben, die Posten enthalten, für die dieser IFRS begrenzte Ausnahmen von dem 

Bewertungsgrundsatz vorsieht. 

Ausnahmen von den Ansatz- oder Bewertungsgrundsätzen 

21 Dieser IFRS sieht begrenzte Ausnahmen von seinen Ansatz- und Bewertungsgrundsätzen vor. In den 

Paragraphen 22 bis 31A sind sowohl die einzelnen Posten angegeben, für die Ausnahmen vorgesehen sind, 

als auch die Art dieser Ausnahmen. Der Erwerber hat diese Posten nach den Vorschriften der 

Paragraphen 22 bis 31A zu bilanzieren, was dazu führen wird, dass einige Posten: 

 … 

Versicherungsverträge 

31A Der Erwerber hat eine Gruppe von im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses übernommenen 

Verträgen im Anwendungsbereich des IFRS 17 Versicherungsverträge und alle als Vermögenswert 

angesetzten Abschlusskosten im Sinne der Definition in IFRS 17 zum Erwerbszeitpunkt als Verbindlichkeit 

oder Vermögenswert gemäß Paragraph 39 und den Paragraphen B93 bis B95F des IFRS 17 zu bewerten. 

 … 
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Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert 

 … 

35 Einen Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert kann es beispielsweise bei einem 

Unternehmenszusammenschluss geben, bei dem es sich um einen Zwangsverkauf handelt und der 

Verkäufer unter Zwang handelt. Die Ausnahmen bei der Erfassung oder Bewertung besonderer Posten, die 

in den Paragraphen 22 bis 31A beschrieben sind, können jedoch auch dazu führen, dass ein Gewinn aus 

einem Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert erfasst wird (oder dass sich der Betrag eines erfassten 

Gewinns ändert). 

 … 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

64N Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurden die Paragraphen 17, 20, 21, 35 und B63 geändert 

und nach Paragraph 31 wurden eine Überschrift und Paragraph 31A hinzugefügt. Durch die im Juni 2020 

veröffentlichten Änderungen an IFRS 17 wurde Paragraph 31A geändert. Ein Unternehmen hat die 

Änderungen des Paragraphen 17 auf Unternehmenszusammenschlüsse mit einem Erwerbszeitpunkt nach 

dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des IFRS 17 anzuwenden. Die anderen Änderungen hat ein 

Unternehmen anzuwenden, wenn es IFRS 17 anwendet. 

 

In Anhang B wird Paragraph B63 geändert.  

 

Andere IFRS, die Leitlinien für die Folgebewertung und die Bilanzierung 
in Folgeperioden enthalten (Anwendung von Paragraph 54) 

B63 Andere IFRS, die Leitlinien für die Folgebewertung und die Bilanzierung der bei einem 

Unternehmenszusammenschluss erworbenen Vermögenswerte und übernommenen oder eingegangenen 

Verbindlichkeiten in Folgeperioden enthalten, sind beispielsweise:  

a) … 

b) [gestrichen] 

c) … 
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IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und 
aufgegebene Geschäftsbereiche 

 

Paragraph 5 wird geändert. Paragraph 44M wird hinzugefügt. 

 

Anwendungsbereich 

 … 

5 Die Bewertungsvorschriften dieses IFRS [Fußnote ausgelassen] sind nicht anzuwenden auf die folgenden 

Vermögenswerte, die als einzelne Vermögenswerte oder Bestandteil einer Veräußerungsgruppe durch die 

angegebenen IFRS abgedeckt werden:  

a) … 

f) Gruppen von Verträgen im Anwendungsbereich des IFRS 17 Versicherungsverträge. 

...  

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

44M Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurde Paragraph 5 geändert. Ein Unternehmen hat bei 

Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderung anzuwenden. 
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IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben 

 

Die Paragraphen 3, 8 und 29 werden geändert. Paragraph 30 wird gestrichen. Paragraph 44DD wird 
hinzugefügt. 

 

Anwendungsbereich 

3 Dieser IFRS ist von allen Unternehmen auf alle Arten von Finanzinstrumenten anzuwenden, mit folgenden 

Ausnahmen: 

a) … 

d) Versicherungsverträge im Sinne der Definition in IFRS 17 Versicherungsverträge oder 

Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung im Anwendungsbereich 

des IFRS 17. Allerdings gilt dieser IFRS für: 

i) Derivate, die in Verträge im Anwendungsbereich des IFRS 17 eingebettet sind, falls 

das Unternehmen diese Verträge nach IFRS 9 getrennt bilanzieren muss. 

ii) Kapitalanlagekomponenten, die von Verträgen im Anwendungsbereich des IFRS 17 

abgetrennt sind, wenn IFRS 17 eine solche Abtrennung vorschreibt, es sei denn, bei der 

abgetrennten Kapitalanlagekomponente handelt es sich um einen Kapitalanlagevertrag 

mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung. 

iii) die Rechte und Pflichten eines Versicherers aus Versicherungsverträgen, die die 

Definition von finanziellen Garantien erfüllen, wenn der Versicherer die Verträge nach 

IFRS 9 ansetzt und bewertet. Der Versicherer hat jedoch IFRS 17 anzuwenden, wenn 

er das Wahlrecht nach Paragraph 7(e) des IFRS 17 ausübt, die Verträge nach IFRS 17 

anzusetzen und zu bewerten. 

iv) die Rechte und Pflichten eines Unternehmens, bei denen es sich um Finanzinstrumente 

handelt, die aus Kreditkartenverträgen oder ähnlichen Kredit- und 

Zahlungsmöglichkeiten bietenden Verträgen entstehen, und die ein Unternehmen 

ausgibt und die die Definition eines Versicherungsvertrags erfüllen, wenn das 

Unternehmen gemäß Paragraph 7(h) des IFRS 17 und Paragraph 2.1(e)(iv) des IFRS 9 

auf diese Rechte und Pflichten IFRS 9 anwendet. 

(v) die Rechte und Pflichten eines Unternehmens, bei denen es sich um Finanzinstrumente 

handelt, die aus Versicherungsverträgen entstehen, die ein Unternehmen ausgibt, die 

den Schadenersatz im Versicherungsfall auf den Betrag begrenzen, der ansonsten 

erforderlich wäre, um die durch den Vertrag begründete Verpflichtung des 

Versicherungsnehmers zu erfüllen, wenn das Unternehmen das Wahlrecht ausübt, 

gemäß Paragraph 8A des IFRS 17 auf solche Verträge IFRS 9 anstatt des IFRS 17 

anzuwenden. 

e) … 

Kategorien finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten 

8 Für jede der folgenden Kategorien gemäß IFRS 9 ist in der Bilanz oder im Anhang der Buchwert 

anzugeben: 

a) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, wobei 

folgende Vermögenswerte getrennt voneinander aufzuführen sind: (i) diejenigen, die beim 

erstmaligen Ansatz oder danach gemäß Paragraph 6.7.1 des IFRS 9 als solche designiert wurden; 

ii) diejenigen, die gemäß dem Wahlrecht in Paragraph 3.3.5 des IFRS 9 als solche bewertet 

wurden; iii) diejenigen, die gemäß dem Wahlrecht in Paragraph 33A von IAS 32 als solche 

bewertet wurden, und (iv) diejenigen, für die eine erfolgswirksam Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert (Fair Value) gemäß IFRS 9 verbindlich vorgeschrieben ist. 

b) … 
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Beizulegender Zeitwert 

 … 

29 Angaben über den beizulegenden Zeitwert werden nicht verlangt:  

a) wenn der Buchwert einen angemessenen Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert darstellt, 

beispielsweise bei Finanzinstrumenten wie kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen; oder 

b) [gestrichen] 

c) [gestrichen] 

d) bei Leasingverbindlichkeiten. 

30 [gestrichen] 

 

 

 

 ... 

Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

 … 

44DD Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurden die Paragraphen 3, 8 und 29 geändert und 

Paragraph 30 gestrichen. Durch die im Juni 2020 veröffentlichten Änderungen an IFRS 17 wurde 

Paragraph 3 nochmals geändert. Ein Unternehmen hat bei Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderungen 

anzuwenden. 
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IFRS 9 FINANZINSTRUMENTE 

 

Paragraph 2.1 wird geändert. Die Paragraphen 3.3.5 und 7.1.6 werden hinzugefügt. 

 

Kapitel 2 Anwendungsbereich 

2.1 Dieser Standard ist von allen Unternehmen auf alle Arten von Finanzinstrumenten anzuwenden; 

davon ausgenommen sind: 

...  

e) im Rahmen eines Versicherungsvertrags im Sinne der Definition in IFRS 17 

Versicherungsverträge oder im Rahmen eines Kapitalanlagevertrags mit 

ermessensabhängiger Überschussbeteiligung im Anwendungsbereich des IFRS 17 

entstehende Rechte und Pflichten. Allerdings gilt dieser Standard für: 

i) Derivate, die in Verträgen im Anwendungsbereich des IFRS 17 enthalten sind, 

wenn die Derivate nicht selbst Verträge im Anwendungsbereich des IFRS 17 sind.  

ii) Kapitalanlagekomponenten, die von Verträgen im Anwendungsbereich des 

IFRS 17 abgetrennt sind, wenn IFRS 17 eine solche Abtrennung vorschreibt, es 

sei denn, bei der abgetrennten Kapitalanlagekomponente handelt es sich um einen 

Kapitalanlagevertrag mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung im 

Anwendungsbereich des IFRS 17. 

iii) die Rechte und Pflichten eines Versicherers aus Versicherungsverträgen, die die 

Definition von finanziellen Garantien erfüllt. Hat ein Finanzgarantiegeber jedoch 

zuvor ausdrücklich erklärt, dass er solche Verträge als Versicherungsverträge 

betrachtet, und hat er sie nach den für Versicherungsverträge geltenden 

Vorschriften bilanziert, so kann er auf diese finanziellen Garantien entweder 

diesen Standard oder IFRS 17 anwenden (siehe die Paragraphen B2.5 bis B2.6). 

Der Garantiegeber kann diese Entscheidung für jeden Vertrag einzeln treffen, 

aber die für den jeweiligen Vertrag getroffene Entscheidung ist unwiderruflich. 

iv) die Rechte und Pflichten eines Unternehmens, bei denen es sich um 

Finanzinstrumente handelt, die aus Kreditkartenverträgen oder ähnlichen 

Verträgen entstehen, die Kredit- oder Zahlungsmöglichkeiten bieten, die ein 

Unternehmen ausgibt und die die Definition eines Versicherungsvertrags erfüllen, 

die aber nach Paragraph 7(h) des IFRS 17 aus dem Anwendungsbereich des 

IFRS 17 ausgeschlossen sind. Wenn der Versicherungsschutz jedoch eine 

vertragliche Bedingung eines solchen Finanzinstruments ist, dann hat das 

Unternehmen diese Komponente abzutrennen und sie nach IFRS 17 zu 

bilanzieren (siehe Paragraph 7(h) des IFRS 17). 

v) die Rechte und Pflichten eines Unternehmens, bei denen es sich um 

Finanzinstrumente handelt, die aus Versicherungsverträgen entstehen, die ein 

Unternehmen ausgibt, die den Schadenersatz im Versicherungsfall auf den Betrag 

begrenzen, der ansonsten erforderlich wäre, um die durch den Vertrag 

begründete Verpflichtung des Versicherungsnehmers zu erfüllen, wenn das 

Unternehmen wählt, gemäß Paragraph 8A des IFRS 17 auf solche Verträge 

IFRS 9 anzuwenden anstatt IFRS 17. 

f) ... 

 

...  

3.3 Ausbuchung finanzieller Verbindlichkeiten 

 … 
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3.3.5 Einige Unternehmen betreiben intern oder extern einen Anlagefonds, der für die Anleger Leistungen 

erbringt, die sich nach der Anzahl der Fondsanteile richten. Für die an diese Anleger auszuzahlenden 

Beträge setzen diese Unternehmen finanzielle Verbindlichkeiten an. Ebenso zeichnen einige Unternehmen 

Gruppen von Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung, und diese Unternehmen halten 

die zugrunde liegenden Referenzwerte. Einige solcher Fonds oder zugrunde liegender Referenzwerte 

beinhalten die finanzielle Verbindlichkeit des Unternehmens (beispielsweise eine ausgegebene 

Unternehmensanleihe). Ungeachtet der anderen in diesem Standard enthaltenen Vorgaben zur Ausbuchung 

finanzieller Verbindlichkeiten kann ein Unternehmen die Wahl treffen, seine finanzielle Verbindlichkeit, 

die Teil eines solchen Fonds oder ein zugrunde liegender Referenzwert ist, nicht auszubuchen, allerdings 

nur dann, wenn das Unternehmen seine finanzielle Verbindlichkeit zu diesen Zwecken zurückerwirbt. Das 

Unternehmen kann stattdessen die Wahl treffen, dieses Instrument weiterhin als finanzielle Verbindlichkeit 

zu bilanzieren und das zurückerworbene Instrument so zu bilanzieren, als sei es ein finanzieller 

Vermögenswert, und dieses Instrument in Übereinstimmung mit diesem Standard erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Die Wahl ist unwiderruflich und wird für jedes Instrument einzeln 

getroffen. Für die Zwecke dieser Wahl beinhalten Versicherungsverträge auch Kapitalanlageverträge mit 

ermessensabhängiger Überschussbeteiligung. (Siehe IFRS 17 in Bezug auf die in diesem Paragraphen 

verwendeten Begriffe, die in diesem Standard definiert sind.) 

 ...  

Kapitel 7 Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

7.1 Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

7.1.6 Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurden die Paragraphen 2.1, B2.1, B2.4, B2.5 und 

B4.1.30 geändert und Paragraph 3.3.5 hinzugefügt. Durch die im Juni 2020 veröffentlichten Änderungen an 

IFRS 17 wurde Paragraph 2.1 nochmals geändert, und die Paragraphen 7.2.36 bis 7.2.42 wurden 

hinzugefügt. Ein Unternehmen hat bei Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderungen anzuwenden. 

 

In Anhang B werden die Paragraphen B2.1, B2.4, B2.5 und B4.1.30 geändert.  

 

7.2 Übergangsvorschriften 

 ... 

Die Übergangsvorschriften für IFRS 17 in der im Juni 2020 
geänderten Fassung 

7.2.36 Ein Unternehmen hat die aufgrund der im Juni 2020 geänderten Fassung der IFRS 17 erfolgten Änderungen 

an IFRS 9 gemäß IAS 8 rückwirkend anzuwenden, mit den in den Paragraphen 7.2.37 bis ⁠ 7.2.42 

aufgeführten Ausnahmen. 

7.2.37 Ein Unternehmen, das IFRS 17 in der im Juni 2020 geänderten Fassung erstmals anwendet und gleichzeitig 

auch IFRS 9 erstmals anwendet, hat anstelle der Paragraphen 7.2.38 bis 7.2.42 nun die Paragraphen 7.2.1 

bis 7.2.28 anzuwenden. 

7.2.38 Ein Unternehmen, das IFRS 17 in der im Juni 2020 geänderten Fassung erstmals anwendet, nachdem es 

IFRS 9 bereits erstmals angewendet hatte, hat die Paragraphen 7.2.39 bis 7.2.42 anzuwenden. Das 

Unternehmen hat auch die anderen Übergangsvorschriften nach IFRS 9 anzuwenden, die zur Anwendung 

dieser Änderungen notwendig sind. Dabei ist der Begriff „Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung“ als der 

Beginn der Berichtsperiode zu verstehen, in der ein Unternehmen diese Änderungen erstmals anwendet 

(Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen). 

7.2.39 Hinsichtlich der Designation einer finanziellen Verbindlichkeit als erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet  

a) hat ein Unternehmen seine vorherige Designation einer finanziellen Verbindlichkeit als 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet aufzuheben, wenn diese Designation zuvor 
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in Einklang mit der Bedingung in Paragraph 4.2.2(a) erfolgt war, diese Bedingung aber infolge 

der Anwendung dieser Änderungen nicht mehr erfüllt ist; und 

b) kann ein Unternehmen eine finanzielle Verbindlichkeit als erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet designieren, wenn diese Designation zuvor die Bedingung in 

Paragraph 4.2.2(a) nicht erfüllt hätte, diese Bedingung jetzt aber infolge der Anwendung dieser 

Änderungen erfüllt ist. 

Eine solche Designation bzw. die Aufhebung einer Designation hat auf der Grundlage der zum Zeitpunkt 

der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen bestehenden Fakten und Umstände zu erfolgen. Diese 

Einstufung ist rückwirkend anzuwenden. 

7.2.40 Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, frühere Perioden anzupassen, um der Anwendung dieser 

Änderungen Rechnung zu tragen. Das Unternehmen darf frühere Perioden nur anpassen, wenn dabei keine 

nachträglichen Erkenntnisse verwendet werden. Wenn ein Unternehmen frühere Perioden anpasst, müssen 

die angepassten Abschlüsse alle Anforderungen des IFRS 9 an die betreffenden finanziellen 

Vermögenswerte erfüllen. Wenn ein Unternehmen die früheren Perioden nicht anpasst, hat es im 

Anfangssaldo der Gewinnrücklagen (oder einer sonstigen geeigneten Eigenkapitalkomponente) des 

Berichtsjahres, in das der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen fällt, eine etwaige 

Differenz zwischen dem früheren Buchwert und dem Buchwert zu Beginn des Berichtsjahres zu erfassen, in 

das der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen fällt. 

7.2.41 In der Berichtsperiode, in die der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen fällt, ist ein 

Unternehmen nicht verpflichtet, die nach Paragraph 28(f) von IAS 8 erforderlichen quantitativen Angaben 

zu machen. 

7.2.42 In der Berichtsperiode, in die der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen fällt, hat das 

Unternehmen für jede Klasse von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die 

von diesen Änderungen betroffen war, folgende Angaben zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung zu 

machen: 

a) die vorherige Einstufung, einschließlich der vorherigen Bewertungskategorie, falls zutreffend, 

und den unmittelbar vor Anwendung dieser Änderungen bestimmten Buchwert; 

b) die neue Bewertungskategorie und den nach Anwendung dieser Änderungen bestimmten 

Buchwert; 

c) den Buchwert etwaiger finanzieller Verbindlichkeiten in der Bilanz, die zuvor als erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert waren, jedoch nicht mehr dermaßen designiert 

sind; und 

d) die Gründe für jede Designation oder Aufgabe der Designation von finanziellen 

Verbindlichkeiten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. 

 

Anwendungsbereich (Kapitel 2) 

B2.1 Einige Verträge sehen eine Zahlung auf der Grundlage klimatischer, geologischer oder sonstiger 

physikalischer Variablen vor. (Verträge, die auf klimatischen Variablen basieren, werden manchmal auch 

als „Wetterderivate“ bezeichnet.) Wenn diese Verträge nicht in den Anwendungsbereich des IFRS 17 

Versicherungsverträge fallen, dann sind sie im Anwendungsbereich dieses Standards. 

 … 

B2.4 Dieser Standard gilt für die finanziellen Vermögenswerte und die finanziellen Verbindlichkeiten von 

Versicherern, mit Ausnahme der Rechte und Verpflichtungen, die Paragraph 2.1(e) ausschließt, da sie sich 

aus Verträgen im Anwendungsbereich des IFRS 17 ergeben. 

B2.5 Finanzielle Garantien können verschiedene rechtliche Formen haben, wie zum Beispiel die einer Garantie, 

einiger Arten von Akkreditiven, eines Kreditausfallvertrags („credit default contract“) oder eines 

Versicherungsvertrags. Ihre bilanzielle Behandlung hängt von der rechtlichen Form nicht ab. Die 

angemessene Behandlung zeigen die folgenden Beispiele (siehe Paragraph 2.1(e)): 

a) Obwohl eine finanzielle Garantie die Definition eines Versicherungsvertrags nach IFRS 17 erfüllt 

(siehe Paragraph 7(e) des IFRS 17), wendet der Garantiegeber IFRS 9 an, wenn das übertragene 

Risiko signifikant ist. Hat der Garantiegeber jedoch zuvor ausdrücklich erklärt, dass er solche 

Verträge als Versicherungsverträge betrachtet, und wenn er auf sie die für Versicherungsverträge 

anwendbaren Bilanzierungsvorgaben angewendet hat, dann kann der Garantiegeber wählen, ob er 

auf diese finanziellen Garantien entweder nach IFRS 9 oder nach IFRS 17 zu bilanzieren. ...  
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b) Bei einigen kreditbezogenen Garantien muss der Garantienehmer, um eine Zahlung zu erhalten, 

weder dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Schuldner Zahlungen aus dem durch eine Garantie 

unterlegten Vermögenswert bei Fälligkeit nicht leistet, noch aufgrund dessen einen Schaden 

erlitten haben. Ein Beispiel hierfür ist eine Garantie, die Zahlungen für den Fall vorsieht, dass ein 

bestimmtes Bonitätsrating oder ein bestimmter Kreditindex sich ändern. Bei solchen Garantien 

handelt es sich nicht um finanzielle Garantien im Sinne der Definition in IFRS 9, und auch nicht 

um Versicherungsverträge im Sinne der Definition in IFRS 17. Solche Garantien sind Derivate 

und der Garantiegeber bilanziert sie nach IFRS 9. 

c) … 

Designation beseitigt oder verringert Rechnungslegungsanomalie signifikant 

 … 

B4.1.30 Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wann diese Bedingung erfüllt sein könnte. In allen Fällen darf 

ein Unternehmen diese Bedingung nur dann für die Designation finanzieller Vermögenswerte oder 

finanzieller Verbindlichkeiten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet heranziehen, wenn 

sie den Grundsatz in Paragraph 4.1.5 oder 4.2.2(a) erfüllt: 

a) ein Unternehmen hat Verträge im Anwendungsbereich des IFRS 17, bei deren Bewertung 

aktuelle Informationen einfließen, und nach seiner Ansicht zugehörige finanzielle 

Vermögenswerte, die ansonsten entweder erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im 

sonstigen Ergebnis oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet würden. 

b) ...  
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IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden 

 

Paragraph 5 wird geändert.  

 

Anwendungsbereich 

5 Ein Unternehmen hat diesen Standard auf alle Verträge mit Kunden anzuwenden, mit folgenden 

Ausnahmen: 

a) … 

b) Verträge im Anwendungsbereich des IFRS 17 Versicherungsverträge. Ein Unternehmen kann 

jedoch von seinem Wahlrecht Gebrauch machen, IFRS 15 auf Versicherungsverträge 

anzuwenden, deren primärer Zweck gemäß Paragraph 8 des IFRS 17 in der Erbringung von 

Dienstleistungen gegen ein festes Entgelt besteht. 

c) … 

 

In Anhang C wird Paragraph C1C hinzugefügt. 

 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

C1C Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurde Paragraph 5 geändert. Ein Unternehmen hat bei 

Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderung anzuwenden. 
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IAS 1 Darstellung des Abschlusses 

 

Die Paragraphen 7, 54 und 82 werden geändert. Paragraph 139R wird hinzugefügt. 

 

DEFINITIONEN 

7 ...  

Das sonstige Ergebnis umfasst Ertrags- und Aufwandsposten (einschließlich Umgliederungsbeträgen), 

die nach anderen IFRS nicht erfolgswirksam erfasst werden müssen oder dürfen. 

Das sonstige Ergebnis setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 

a) … 

g) …;  

h) …; 

i) versicherungstechnische Finanzerträge und -aufwendungen aus gezeichneten Verträgen im 

Anwendungsbereich des IFRS 17 Versicherungsverträge, die von einer erfolgswirksamen 

Erfassung ausgeschlossen werden, wenn die Gesamtsumme der versicherungstechnischen 

Finanzerträge oder -aufwendungen aufgegliedert wird, um einen Betrag erfolgswirksam erfassen, 

der durch eine systematische Aufteilung unter Anwendung von Paragraph 88(b) des IFRS 17 

bestimmt wird, oder mit dem Betrag bestimmt wird, mit dem Bewertungsinkonsistenzen mit den 

Finanzerträgen oder -aufwendungen aus den zugrunde liegenden Referenzwerten unter 

Anwendung von Paragraph 89(b) des IFRS 17 eliminiert werden; und 

j) versicherungstechnische Finanzerträge und -aufwendungen aus gehaltenen 

Rückversicherungsverträgen, die von einer erfwirksamen Erfassung ausgeschlossen werden, 

wenn die Gesamtsumme der versicherungstechnischen Finanzerträge oder -aufwendungen aus der 

Rückversicherung aufgegliedert wird, um einen Betrag erfolgswirksam zu erfassen, der durch 

eine systematische Aufteilung unter Anwendung von Paragraph 88(b) des IFRS 17 bestimmt 

wird. 

...  

Informationen, die in der Bilanz darzustellen sind 

54 In der Bilanz sind nachfolgende Posten darzustellen: 

a) ...  

da) Portfolios von Verträgen im Anwendungsbereich des IFRS 17, die Vermögenswerte sind, 

aufgegliedert wie durch Paragraph 78 des IFRS 17 gefordert; 

e) … 

ma) Portfolios von Verträgen im Anwendungsbereich des IFRS 17, die Verbindlichkeiten sind, 

aufgegliedert wie durch Paragraph 78 des IFRS 17 gefordert; 

n) ...  

Informationen, die im Abschnitt „Gewinn oder Verlust“ oder in der 
gesonderten Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen sind 

82 Zusätzlich zu den in anderen IFRS vorgeschriebenen Posten sind im Abschnitt „Gewinn oder 

Verlust“ oder in der gesonderten Gewinn- und Verlustrechnung für die betreffende Periode die 

folgenden Posten auszuweisen: 

a) Umsatzerlöse, wobei getrennt ausgewiesen werden: 

i) nach der Effektivzinsmethode berechneten Zinserträge; und 

ii) versicherungstechnische Erträge (siehe IFRS 17); 
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aa) ...  

ab) versicherungstechnische Aufwendungen aus ausgestellten Verträgen im 

Anwendungsbereich des IFRS 17 (siehe IFRS 17); 

ac) Erträge oder Aufwendungen aus gehaltenen Rückversicherungsverträgen (siehe IFRS 17); 

b) ...  

bb) versicherungstechnische Finanzerträge oder -aufwendungen aus ausgestellten Verträgen im 

Anwendungsbereich des IFRS 17 (siehe IFRS 17); 

bc) Finanzerträge oder -aufwendungen aus gehaltenen Rückversicherungsverträgen (siehe 

IFRS 17); 

c) ...  

Übergangsvorschriften und Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

139R Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurden die Paragraphen 7, 54 und 82 geändert. Durch die 

im Juni 2020 veröffentlichten Änderungen an IFRS 17 wurde Paragraph 54 nochmals geändert. Ein 

Unternehmen hat bei Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderungen anzuwenden. 

 ... 



INTERNATIONALE RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS (IFRS) 
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IAS 7 Kapitalflussrechnungen 

 

Paragraph 14 wird geändert. Paragraph 61 wird hinzugefügt. 

 

Betriebliche Tätigkeit 

 ...  

14 Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit stammen in erster Linie aus der erlöswirksamen Haupttätigkeit 

des Unternehmens. Daher resultieren sie im Allgemeinen aus Geschäftsvorfällen und anderen Ereignissen, 

die als Ertrag oder Aufwand den Periodengewinn oder-verlust beeinflussen. Im Folgenden werden Beispiele 

für Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit angeführt: 

a) … 

e) [gestrichen] 

f) … 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

61 Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 Versicherungsverträge wurde Paragraph 14 geändert. Ein 

Unternehmen hat bei Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderung anzuwenden. 
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IAS 16 Sachanlagen 

 

Die Paragraphen 29A, 29B und 81M werden hinzugefügt. 

 

Folgebewertung 

 … 

29A Einige Unternehmen betreiben intern oder extern einen Anlagefonds, der für die Anleger Leistungen 

erbringt, die sich nach der Anzahl der Fondsanteile richten. Ebenso zeichnen einige Unternehmen Gruppen 

von Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung und halten die zugrunde liegenden 

Referenzwerte. Einige solcher Fonds oder zugrunde liegender Referenzwerte umfassen auch vom 

Eigentümer selbst genutzte Immobilien. Auf vom Eigentümer selbst genutzte Immobilien, die Teil eines 

solchen Fonds sind, oder die zugrunde liegenden Referenzwerte sind, wendet das Unternehmen IAS 16 an. 

Ungeachtet von Paragraph 29 kann das Unternehmen wählen, solche Immobilien unter Anwendung des 

Modells des beizulegenden Zeitwerts gemäß IAS 40 zu bewerten. Für Zwecke dieses Wahlrechts umfassen 

Versicherungsverträge auch Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung. (Siehe 

IFRS 17 Versicherungsverträge in Bezug auf die in diesem Paragraphen verwendeten Begriffe, die in 

diesem Standard definiert sind). 

29B Ein Unternehmen hat die vom Eigentümer selbst genutzten Immobilien, die unter Anwendung von 

Paragraph 29A gemäß des Modells des beizulegenden Zeitwerts für als Finanzinvestitionen gehaltene 

Immobilien bewertete werden, als eine getrennte Kategorie von Sachanlagen zu behandeln. 

 ...  

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

81M Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurden die Paragraphen 29A und 29B hinzugefügt. Ein 

Unternehmen hat bei Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderungen anzuwenden. 
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IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer 

 

Die Fußnote zu Paragraph 8 wird geändert. Paragraph 178 wird hinzugefügt. 

 

 Eine qualifizierende Versicherungspolice ist nicht notwendigerweise ein Versicherungsvertrag, wie er in 

IFRS 17 Versicherungsverträge definiert wird. 

 ... 

Übergangsvorschriften und Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

178 Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurde die Fußnote zu Paragraph 8 geändert. Ein 

Unternehmen hat bei Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderung anzuwenden. 



INTERNATIONALE RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS (IFRS) 
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IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen 

 

Paragraph 18 wird geändert. Paragraph 45F wird hinzugefügt. 

 

Ausnahmen von der Anwendung der Equity-Methode 

 … 

18 Wenn ein Anteil an einem assoziierten Unternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen direkt oder 

indirekt von einem Unternehmen gehalten wird, bei dem es sich um eine Wagniskapital-Organisation, einen 

offenen Investmentfonds, einen Unit Trust oder ein ähnliches Unternehmen, einschließlich 

fondsgebundener Versicherungen, handelt, kann das Unternehmen diese Anteile gemäß IFRS 9 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerten. Ein Beispiel für eine fondsgebundene Versicherung 

ist ein Fonds, der von einem Unternehmen als zugrunde liegende Referenzwerte für eine Gruppe von 

Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung gehalten wird. Für Zwecke dieses Wahlrechts 

umfassen Versicherungsverträge auch Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger 

Überschussbeteiligung. Diese Entscheidung ist für jedes assoziierte Unternehmen oder 

Gemeinschaftsunternehmen bei dessen erstmaligem Ansatz gesondert zu treffen. (Siehe IFRS 17 

Versicherungsverträge in Bezug auf die in diesem Paragraphen verwendeten Begriffe, die in diesem 

Standard definiert sind.) 

 ...  

Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

 … 

45F Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurde Paragraph 18 geändert. Ein Unternehmen hat bei 

Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderung anzuwenden. 
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IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung 

 

Paragraph 4 wird geändert. Die Paragraphen 33A und 97T werden hinzugefügt. 

 

Anwendungsbereich 

4 Dieser Standard ist von allen Unternehmen auf alle Arten von Finanzinstrumenten anzuwenden; 

davon ausgenommen sind: 

a) ...  

d) Versicherungsverträge im Sinne der Definition des IFRS 17 Versicherungsverträge oder 

Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung im 

Anwendungsbereich des IFRS 17. Anzuwenden ist dieser Standard allerdings auf: 

i) Derivate, die in Verträgen im Anwendungsbereich des IFRS 17 enthalten sind, 

falls das Unternehmen diese Verträge nach IFRS 9 getrennt bilanzieren muss. 

ii) Kapitalanlagekomponenten, die von Verträgen im Anwendungsbereich des 

IFRS 17 abgetrennt werden, wenn IFRS 17 eine solche Abtrennung vorschreibt, 

es sei denn, bei der abgetrennten Kapitalanlagekomponente handelt es sich um 

einen Kapitalanlagevertrag mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung im 

Anwendungsbereich des IFRS 17. 

iii) die Rechte und Pflichten eines Versicherers aus Versicherungsverträgen, die der 

Definition von finanziellen Garantien entsprechen, wenn der Versicherer die 

Verträge nach IFRS 9 ansetzt und bewertet. Der Versicherer hat jedoch IFRS 17 

anzuwenden, wenn er gemäß Paragraph 7(e) des IFRS 17 wählt, die Verträge 

nach IFRS 17 anzusetzen und zu bewerten. 

iv) die Rechte und Pflichten eines Unternehmens, bei denen es sich um 

Finanzinstrumente handelt, die aus Kreditkartenverträgen oder ähnlichen 

Verträgen entstehen, die Kredit- oder Zahlungsmöglichkeiten bieten, die ein 

Unternehmen ausgibt und die die Definition eines Versicherungsvertrags erfüllen, 

wenn das Unternehmen gemäß Paragraph 7(h) des IFRS 17 und 

Paragraph 2.1(e)(iv) des IFRS 9 auf diese Rechte und Pflichten IFRS 9 anwendet. 

v) die Rechte und Pflichten eines Unternehmens, bei denen es sich um 

Finanzinstrumente handelt, die aus Versicherungsverträgen entstehen, die ein 

Unternehmen ausgibt, die den Schadenersatz im Versicherungsfall auf den Betrag 

begrenzen, der ansonsten erforderlich wäre, um die durch den Vertrag begründete 

Verpflichtung des Versicherungsnehmers zu erfüllen, wenn das Unternehmen 

wählt, gemäß Paragraph 8A des IFRS 17 auf solche Verträge IFRS 9 anzuwenden 

anstatt IFRS 17. 

 

e) [gestrichen] 

f) ...  

Eigene Anteile (siehe auch Paragraph AG36) 

 … 

33 A Einige Unternehmen betreiben intern oder extern einen Anlagefonds, der für die Anleger Leistungen 

erbringt, die sich nach der Anzahl der Fondsanteile richten. Für die an diese Anleger auszuzahlenden 

Beträge setzen diese Unternehmen finanzielle Verbindlichkeiten an. Ebenso zeichnen einige Unternehmen 

Gruppen von Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung, und diese Unternehmen halten 

die zugrunde liegenden Referenzwerte. Einige dieser Fonds oder zugrunde liegenden Referenzwerte 

umfassen eigene Anteile des Unternehmens. Ungeachtet von Paragraph 33 kann ein Unternehmen wählen, 

einen eigenen Anteil, der Teil eines solchen Fonds oder ein zugrunde liegender Referenzwert ist, nicht vom 



 

  90 

Eigenkapital abzuziehen, allerdings nur dann, wenn das Unternehmen seine eigenen 

Eigenkapitalinstrumente zu diesen Zwecken zurückerwirbt. Das Unternehmen kann stattdessen wählen, 

diesen eigenen Anteil weiterhin als Eigenkapital zu bilanzieren und das zurückerworbene Instrument so zu 

bilanzieren, als sei es ein finanzieller Vermögenswert, und dieses Instrument gemäß IFRS 9 erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Diese Entscheidung ist unwiderruflich und wird für jedes 

Instrument einzeln getroffen. Für Zwecke dieses Wahlrechts umfassen Versicherungsverträge auch 

Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung. (Siehe IFRS 17 in Bezug auf die in 

diesem Paragraphen verwendeten Begriffe, die in diesem Standard definiert sind.) 

 ...  

Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

 … 

97T Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurden die Paragraphen 4, AG8 und AG36 geändert und 

Paragraph 33A hinzugefügt. Durch die im Juni 2020 veröffentlichten Änderungen an IFRS 17 wurde 

Paragraph 4 nochmals geändert. Ein Unternehmen hat bei Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderungen 

anzuwenden. 

 

In den Anwendungsleitlinien wird Paragraph AG8 geändert.  

 

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten 

 … 

AG8 Die Fähigkeit zur Wahrnehmung eines vertraglichen Rechts oder die Forderung zur Erfüllung einer 

vertraglichen Verpflichtung kann unbedingt oder abhängig vom Eintreten eines künftigen Ereignisses sein. 

Zum Beispiel ist eine Bürgschaft ein dem Kreditgeber vertraglich eingeräumtes Recht auf Empfang von 

Finanzmitteln durch den Bürgen und eine korrespondierende vertragliche Verpflichtung des Bürgen zur 

Zahlung an den Kreditgeber, wenn der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das 

vertragliche Recht und die vertragliche Verpflichtung bestehen aufgrund früherer Rechtsgeschäfte oder 

Geschäftsvorfälle (Übernahme der Bürgschaft), selbst wenn die Fähigkeit des Kreditgebers zur 

Wahrnehmung seines Rechts und die Anforderung an den Bürgen, seinen Verpflichtungen nachzukommen, 

von einem künftigen Verzug des Kreditnehmers abhängig sind. Vom Eintreten bestimmter Ereignisse 

abhängige Rechte und Verpflichtungen erfüllen die Definition von finanziellen Vermögenswerten bzw. 

finanziellen Verbindlichkeiten, selbst wenn solche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nicht immer im 

Abschluss bilanziert werden. Einige dieser bedingten Rechte und Verpflichtungen können Verträge im 

Anwendungsbereich des IFRS 17 sein. 
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IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten 

 

Paragraph 2 wird geändert. Paragraph 140N wird hinzugefügt. 

 

Anwendungsbereich 

2 Dieser Standard muss auf die Bilanzierung einer Wertminderung von allen Vermögenswerten 

angewendet werden; davon ausgenommen sind: 

a) ...  

h) Verträge im Anwendungsbereich des IFRS 17 Versicherungsverträge, die Vermögenswerte 

sind und alle als Vermögenswert angesetzten Abschlusskosten im Sinne der Definition in 

IFRS 17; und 

i) … 

Übergangsvorschriften und Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

140N Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurde Paragraph 2 geändert. Durch die im Juni 2020 

veröffentlichten Änderungen an IFRS 17 wurde Paragraph 2 nochmals geändert. Ein Unternehmen hat bei 

Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderungen anzuwenden. 



INTERNATIONALE RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS (IFRS) 

 © IFRS-Stiftung 92 

IAS 37 Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und 
Eventualforderungen 

 

Paragraph 5 wird geändert. Paragraph 103 wird hinzugefügt. 

 

Anwendungsbereich 

 ...  

5 Wenn ein anderer Standard eine bestimmte Art von Rückstellung, Eventualverbindlichkeit oder 

Eventualforderung behandelt, hat ein Unternehmen den betreffenden Standard an Stelle dieses Standards 

anzuwenden. So werden zum Beispiel gewisse Rückstellungsarten in Standards zu folgenden Themen 

behandelt: 

a) ...  

e) Versicherungsverträge und andere Verträge im Anwendungsbereich des IFRS 17 

Versicherungsverträge. 

f) ...  

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 ...  

103 Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurde Paragraph 5 geändert. Ein Unternehmen hat bei 

Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderung anzuwenden. 
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IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte 

 

Paragraph 3 wird geändert. Paragraph 130M wird hinzugefügt. 

 

 Anwendungsbereich 

 … 

3 Wenn ein anderer Standard die Bilanzierung für eine bestimmte Art eines immateriellen Vermögenswerts 

vorschreibt, wendet ein Unternehmen diesen Standard anstatt des vorliegenden Standards an. Dieser 

Standard ist beispielsweise nicht anzuwenden auf: 

a) … 

g) Verträge im Anwendungsbereich des IFRS 17 Versicherungsverträge und alle als 

Vermögenswert angesetzten Abschlusskosten im Sinne der Definition in IFRS 17. 

h) ...  

Übergangsvorschriften und Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

130M Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurde Paragraph 3 geändert. Durch die im Juni 2020 

veröffentlichten Änderungen an IFRS 17 wurde Paragraph 3 nochmals geändert. Ein Unternehmen hat bei 

Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderungen anzuwenden. 
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IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

 

Paragraph 32B wird geändert. Paragraph 85H wird hinzugefügt. 

 

Rechnungslegungsmethode 

 … 

32B Einige Unternehmen betreiben intern oder extern einen Anlagefonds, der für die Anleger Leistungen 

erbringt, die sich nach der Anzahl der Fondsanteile richten. Ebenso zeichnen einige Unternehmen 

Versicherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung, unter deren zugrunde liegenden Referenzwerten 

sich auch als Finanzinvestition gehaltene Immobilien befinden. Nur für Zwecke der Paragraphen 32A bis 

32B umfassen Versicherungsverträge auch Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger 

Überschussbeteiligung. Paragraph 32A untersagt einem Unternehmen, die im Fonds gehaltenen Immobilien 

(oder Immobilien, die ein zugrunde liegender Referenzwert sind) teilweise zu Anschaffungskosten und 

teilweise zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. (Siehe IFRS 17 Versicherungsverträge in Bezug auf die 

in diesem Paragraphen verwendeten Begriffe, die in diesem Standard definiert sind.) 

 ... 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

85H Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurde Paragraph 32B geändert. Ein Unternehmen hat bei 

Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderung anzuwenden. 
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SIC-27 Beurteilung des wirtschaftlichen Gehalts von Transaktionen in 
der rechtlichen Form von Leasingverhältnissen 

 

Der Paragraph mit den Verweisen wird geändert.  

 

Verweise 

... 

• IFRS 17 Versicherungsverträge 

... 

 

Paragraph 7 wird geändert.  

 

Beschluss 

 … 

7 Andere aus einer derartigen Vereinbarung resultierende Verpflichtungen, einschließlich der bei vorzeitigen 

Kündigungen gewährten Garantien und eingegangenen Verpflichtungen, sind je nach den vereinbarten 

Bedingungen gemäß IAS 37, IFRS 9 oder IFRS 17 zu bilanzieren. 

 

Der Paragraph, der den Zeitpunkt des Inkrafttretens regelt, wird geändert.  

 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 … 

 Durch den im Mai 2017 veröffentlichten IFRS 17 wurde Paragraph 7 geändert. Ein Unternehmen hat bei 

Anwendung des IFRS 17 auch diese Änderung anzuwenden. 
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